
 

 

 

Niederschrift 

 

über die 21. Sitzung - Wahlperiode 2014/2020 - des Rates der Gemeinde Niederkrüchten 

der Gemeinde Niederkrüchten 

 

Verhandelt: Niederkrüchten, den 27. September 2016 

Sitzungslokal: Rathaus in Elmpt, Sitzungssaal 

Beginn: 19:30 Uhr Ende: 20:25 Uhr 

 

Anwesend sind: 

1.  Bürgermeister Wassong, Karl-Heinz  

2.  Ratsmitglied Berlin, Birgitt  

3.  Ratsmitglied Coenen, Theodor  

4.  Ratsmitglied Consoir, Wilhelm  

5.  Ratsmitglied Daamen, Georg  

6.  Ratsmitglied Degenhardt, Anja  

7.  Ratsmitglied Fonger, Wolfgang  

8.  Ratsmitglied Goertz, Marco  

9.  Ratsmitglied Gumbel, Lars  

10.  Ratsmitglied Haese, Detlef  

11.  Ratsmitglied Hommen, Werner  

12.  Ratsmitglied Jans, Trudis  

13.  Ratsmitglied Korth, Helga  

14.  Ratsmitglied Lachmann, Joerg  

15.  Ratsmitglied Lasenga, Jürgen  

16.  Ratsmitglied Lipp, Marianne  

17.  Ratsmitglied Mankau, Wilhelm  

18.  Ratsmitglied Meisel, Iris  

19.  Ratsmitglied Meyer, Detlef  

20.  Ratsmitglied Meyer, Hermann  

21.  Ratsmitglied Michiels, Walter  

22.  Ratsmitglied Niggemeyer, Thomas  
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23.  Ratsmitglied Polmans, Matthias  

24.  Ratsmitglied Schaefer, Dietrich  

25.  Ratsmitglied Schmitz, Manfred  

26.  Ratsmitglied Schouren, Marion  

27.  Ratsmitglied Seeboth, Ulrich  

28.  Ratsmitglied Siegers, Beate  

29.  Ratsmitglied Stoltze, Joerg  

30.  Ratsmitglied Szallies, Christoph  

31.  Ratsmitglied Wahlenberg, Johannes  

32.  Ratsmitglied Wallrafen, Heinz  
 

 

 

Seitens der Verwaltung: 
 

1. Herr Schippers  

2. Herr Bonus  

3. Herr Hinsen 

4. Frau Schrievers  

5. Herr Kriegers 

6. Frau Baier 

 

Es fehlen: 

1.  Ratsmitglied Beines, Peter Josef   

2.  Ratsmitglied Gotzen, Hans Peter   

3.  Ratsmitglied Tekolf, Michael   
 

 

Bürgermeister Karl-Heinz Wassong eröffnet die Sitzung und stellt fest, dass die Einberufung zu 

dieser Sitzung durch Einladung vom 16. September 2016 ordnungsgemäß erfolgt ist. 
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Öffentlicher Teil 

 

1) Fragestunde für Einwohner  

2) Satzung der Gemeinde Niederkrüchten über ein gemeindliches Vor-

kaufsrecht für den Bereich Hochstraße, Mittelstraße und Brempter Weg 

im Ortsteil Niederkrüchten 

471-2014/2020 

3) Doppelhaushalt 2017/2018 462-2014/2020 

4) Benennung von Straßen im Neubaugebiet "Oberkrüchtener Weg/An 

Felderhausen" 

431-2014/2020 

5) Bestellung eines weiteren Vertreters des Bürgermeisters 479-2014/2020 

6) Jahresabschluss 2014 und Entlastung des Bürgermeisters 465-2014/2020 

7) Digitale Rats- und Ausschussarbeit, Beschaffung notwendiges 

Equipment 

476-2014/2020 

8) Zuständigkeiten nach den Vorschriften der Gemeindeordnung 504-2014/2020 

9) Bekanntgabe von Niederschriften über Ausschusssitzungen und Ent-

scheidungen über Ausschussbeschlüsse 

 

9.1) 11. Sitzung - Wahlperiode 2014/2020 - des Bauausschusses 

vom 5. Juli 2016 - öffentlicher Teil - 

 

 

9.2) 12. Sitzung - Wahlperiode 2014/2020 - des Bauausschusses 

vom 6. September 2016 

 

 

9.3) 12. Sitzung - Wahlperiode 2014/2020 - des Haupt- und Finanz-

ausschusses vom 13. September 2016 - öffentlicher Teil - 

 

 

9.4) 4. Sitzung - Wahlperiode 2014/2020 - des Ausschusses für 

Wirtschaftsförderung, Fremdenverkehr, Forst und Liegenschaf-

ten vom 15. September 2016 - öffentlicher Teil - 

 

 

10) Mitteilungen des Bürgermeisters  
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Öffentlicher Teil 

 

1) Fragestunde für Einwohner  

  

Bürgermeister Wassong eröffnet die Fragestunde und bittet die Anwesen-

den, von ihrem Fragerecht Gebrauch zu machen. Da keine Fragen gestellt 

werden, schließt Bürgermeister Wassong die Fragestunde. 

 

 
 

2) Satzung der Gemeinde Niederkrüchten über ein gemeindliches Vor-

kaufsrecht für den Bereich Hochstraße, Mittelstraße und Brempter Weg 

im Ortsteil Niederkrüchten 

471-2014/2020 

  

Im Ortszentrum von Niederkrüchten zwischen den Straßen Hochstraße, Mittelstraße 

und Brempter Weg, im Bereich des Raiffeisenmarktes und der Altstandorte Kaisers 

und Netto, befindet sich das einzige innerörtliche Flächenpotenzial für großflächigen 

Einzelhandel. Dieser Bereich befindet sich zudem im Zentralen Versorgungsbereich 

der Ortslage Niederkrüchten. Zum Erhalt der städtebaulichen Entwicklungspotenziale 

ist es geboten, dass sich die Gemeinde Niederkrüchten die Option für ein gesetzliches 

Vorkaufsrecht gemäß § 25 Abs. 1 Satz 1 Ziffer 2 BauGB sichert. Dazu ist die vorlie-

gende Satzung zu erlassen. 

 

Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt einstimmig folgenden Beschluss: 

 

Die Satzung der Gemeinde Niederkrüchten über ein gemeindliches Vorkaufsrecht für 

den Bereich Hochstraße, Mittelstraße und Brempter Weg im Ortsteil Niederkrüchten 

nach § 25 BauGB wird erlassen.  

 

Der Rat fasst einstimmig folgenden Beschluss: 

 

Die Satzung der Gemeinde Niederkrüchten über ein gemeindliches Vorkaufsrecht für 

den Bereich Hochstraße, Mittelstraße und Brempter Weg im Ortsteil Niederkrüchten 

nach § 25 BauGB wird erlassen.  

 

Eine Ausfertigung des beschlossenen Entwurfs der Satzung der Gemeinde Nieder-

krüchten über ein gemeindliches Vorkaufsrecht für den Bereich Hochstraße, Mittelstra-

ße und Brempter Weg im Ortsteil Niederkrüchten ist der Niederschrift als Anlage beige-
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fügt. 

 

 
 

3) Doppelhaushalt 2017/2018 462-2014/2020 

  

Gemäß § 9 der Gemeindehaushaltsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen 

(GemHVO NRW) besteht für die Kommunen auch die Möglichkeit, in der Haushalts-

satzung Ermächtigungen für zwei Haushaltsjahre auszusprechen. Im Kreisgebiet 

sind zwischenzeitlich mehrere Kommunen dazu übergegangen, einen sogenannten 

„Doppelhaushalt“ aufzustellen.  

 

Der Hauptgrund hierfür ist der seit der Umstellung auf das Neue Kommunale Finanz-

management deutlich gestiegene Aufwand, der im Übrigen nicht nur die  

 Haushaltsplanaufstellung, sondern auch die  

 Haushaltsausführung (z. B. Anlagenbuchhaltung, Sonderposten- und Rückstel-

lungsbewirtschaftung etc.) und den  

 Jahresabschluss (Rechnungsabgrenzungen, Bilanzierungen, Prüfungen) 

betrifft. 

 

Derzeit befindet sich der Jahresabschluss 2015 in der Bearbeitung und soll noch im 

Herbst prüffähig fertiggestellt werden. Die Gesamtabschlüsse für die Jahre 2011 – 

2015 sollen gegen Ende des nächsten Jahres vorgelegt werden.  

 

Der Doppelhaushalt hat den Vorteil, dass eine längerfristige Festlegung seitens Rat 

und Verwaltung, z. B. sowohl bei der Personalplanung als auch bei Investitionen und 

Kreditaufnahmen, erfolgen kann. Für die Verwaltung  bedeutet ein Doppelhaushalt, 

möglicherweise ergänzt um einen „schlanken Nachtrag“ im zweiten Jahr, vor allem 

eine Arbeitserleichterung. Im zweiten Jahr entfällt auf das aufwendige Haushaltsauf-

stellungsverfahren; damit wird die Verwaltungsarbeit produktiver und es kommt ten-

denziell zu Einsparungen. Durch den Wegfall der „vorläufigen Haushaltsführung“ für 

das 2. Jahr steht ein längerer unterbrechungsfreier Zeitraum für die Ausführung von 

Investitionen zur Verfügung. 

 

Ein Nachteil des Doppelhaushaltes ist sicherlich, das auf Änderungen beim Finanz-

ausgleich, überraschend hohe Lohnabschlüsse oder Kostenschübe im Energie- oder 

Zinsbereich im zweiten Jahr nicht mehr oder eben nur mithilfe eines dann notwendig 

werdenden Nachtragshaushaltes reagiert werden. Der Nachtrag hat jedoch den Vorteil 
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zum Jahresbudget, dass nicht der gesamte Haushalt neu aufgestellt werden muss, 

sondern nur die zu ändernden Bereiche. 

Der Rat gibt, wenn er sich für einen Doppelhaushalt entscheidet, bewusst sein jährli-

ches „Etatrecht“ auf, denn die Beschlussfassung über den Haushalt ist eine der zent-

ralen Aufgaben des Gemeinderates.  

 

Neben der gesetzlich vorgeschriebenen Fortschreibung der mittelfristigen Ergebnis- 

und Finanzplanung, die dem Rat vor Beginn des zweiten Haushaltsjahres vorzulegen 

ist, soll zu diesem Zeitpunkt auch ein erster Schritt in Richtung „Aufbau Berichtswe-

sen“ erfolgen, sodass dem Rat zu Beginn des Haushaltsjahres 2018 auch ein Bericht 

über die Haushaltsausführung und eine Prognose zum Jahresabschluss 2017 vorge-

legt wird. 

 

Die Entscheidung, ob ein Doppelhaushalt beschlossen wird, trifft der Rat mit der Be-

schlussfassung über die Haushaltssatzung durch Festsetzung für 2 Jahre. Für alle 

Beteiligten aus Politik und Verwaltung wäre jedoch eine frühzeitige Klärung hilfreich, 

ob ein Doppelhaushalt 2017/2018 von der Politik mit getragen wird.  

 

Nach weiterer Aussprache, an der sich Ratsmitglieder Mankau, Coenen, Hommen und 

Gumbel sowie Bürgermeister Wassong beteiligen, empfiehlt der Haupt- und Finanz-

ausschuss mit 11 Stimmen bei 6 Stimmenthaltungen folgenden Beschluss: 

 

Kämmerin Schrievers erläutert den Sachverhalt und sagt, dass dem Rat künftig viertel-

jährlich ein Bericht zur Haushaltsführung und zum Haushaltsverlauf vorgelegt werde. 

 

Ratsmitglied Mankau ist der Auffassung, der Rat solle ein Controlling im Sinne einer 

Lenkung und Steuerung der Gemeindefinanzen ausüben können. 

 

Bürgermeister Wassong weist darauf hin, dass es eine gemeinsame Aufgabe von Poli-

tik und Verwaltung sei, Schwerpunkte zu setzen und daraus Ziele abzuleiten. Daraus 

entstünden Kennzahlen, die kontrollierbar und nachprüfbar seien. 

 

Der Rat fasst mit 31 Stimmen bei 1 Stimmenthaltung folgenden Beschluss: 

 

Der Rat spricht sich für die Aufstellung eines Doppelhaushaltes für die Haushaltsjahre 

2017/2018 aus 
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4) Benennung von Straßen im Neubaugebiet "Oberkrüchtener Weg/An 

Felderhausen" 

431-2014/2020 

  

Das Baugebiet "Oberkrüchtener Weg/An Felderhausen" in Niederkrüchten soll durch 

zwei neu anzulegende Wohnstraßen erschlossen werden, für die ein Straßenname zu 

vergeben ist. Die in West-Ost-Ausrichtung verlaufende Planstraße A trifft im Westen 

auf die Straße Am Schulzentrum und im Osten auf die Gartenstraße. Zu der Erschlie-

ßungseinheit Planstraße A zählt zudem noch der Stichweg zur Erschließung des ehe-

maligen Baumarktgrundstücks Theissen. Die in Nord-Süd-Ausrichtung verlaufende 

Planstraße B trifft im Norden auf den Oberkrüchtener Weg und im Süden auf die Plan-

straße A. Aufgrund der Lage in Nachbarschaft zur Realschule entstand in der Verwal-

tung die Idee, die Straßen nach bedeutenden Pädagogen zu benennen. Eine entspre-

chende Abfrage mit zehn Namensvorschlägen ist bei den Ratsfraktionen erfolgt. Zu-

dem ist durch einen Bürger der Vorschlag eingegangen, die Straßen nach Oberkrüch-

tener Persönlichkeiten, dem Schriftsteller Karl Otten und dem Pfarrer Suitbert Schmitz, 

zu benennen. Auch dieser Vorschlag wurde in die Abstimmung mit den Ratsfraktionen 

gegeben. 

 

Aus den eingegangenen Rückmeldungen ergeben sich folgende Vorschläge: 

 

SPD-Fraktion: Der Vorschlag die Straßen nach Pädagogen zu benennen wird unter-

stützt. Konkret werden die Namen Montessoristraße und Pestalozzistraße vorgeschla-

gen. 

Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen: Der Vorschlag die Straßen nach Pädagogen zu be-

nennen wird unterstützt. Es sollte mindestens eine Frau dabei sein, also z.B. Montes-

sori oder Rüttenauer. 

FDP-Fraktion: Der Vorschlag die Straßen nach Pädagogen zu benennen wird unter-

stützt. Konkret werden die Namen Gertrud Bäumer und Adolph Diesterweg genannt. 

 

Fraktion Die Linke: Der Vorschlag die Straßen nach Pädagogen zu benennen wird un-

terstützt. Konkret werden die Namen Montessoristraße und Pestalozzistraße vorge-

schlagen. 

 

CDU-Fraktion und CWG-Fraktion: Abstimmung in den Fraktionen steht noch aus 

 

Die Verwaltung schlägt auf dieser Basis vor, die Planstraße A in Montessoristraße und 

die Planstraße B in Pestalozzistraße zu benennen. 
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Darüber hinaus schlägt die Verwaltung vor, der Anregung aus der Bevölkerung dahin-

gehend zu folgen, dass der Wirtschaftsweg zwischen Oberkrüchten und Niederkrüch-

ten, an dem sich der Gedenkstein für den Pfarrer Suitbert Schmitz befindet, in Pfarrer-

Suitbert-Schmitz-Weg zu benennen. 

 

Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt einstimmig folgenden Beschluss: 

 

Im Baugebiet Oberkrüchtener Weg / An Felderhausen wird die Planstraße A in Mont-

essoristraße und die Planstraße B in Pestalozzistraße benannt. 

 

Der Wirtschaftsweg zwischen Oberkrüchten und Niederkrüchten, zwischen B 221 und 

Burgstraße, in Verlängerung des Oberkrüchtener Weges, wird in Pfarrer-Suitbert-

Schmitz-Weg benannt. 

 

 
 

5) Bestellung eines weiteren Vertreters des Bürgermeisters 479-2014/2020 

  

Der bisherige allgemeine Vertreter des Bürgermeisters, Herr Klaus Blech, ist mit Ablauf 

des 30. Juni 2016 in den Ruhestand getreten. In seiner Sitzung am 28. Juni 2016 hat 

der Rat den bisherigen weiteren Vertreter des Bürgermeisters, Herrn Hermann-Josef 

Schippers, zum allgemeinen Vertreter des Bürgermeisters gemäß § 68 GO NRW be-

stellt. 

 

Da nur ein allgemeiner Vertreter vorhanden ist, sollte der Rat einen weiteren Beamten 

bestellen, der bei Verhinderung des allgemeinen Vertreters die allgemeine Vertretung 

übernimmt. 

 

Ich schlage daher vor, dem Rat zu empfehlen, nunmehr Herrn Gemeindeverwaltungs-

rat Hermann-Josef Bonus mit Wirkung vom 1. Oktober 2016 zum weiteren Vertreter 

des Bürgermeisters zu bestellen. 

 

Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt einstimmig folgenden Beschluss: 

 

Herr Gemeindeverwaltungsrat Bonus wird mit Wirkung vom 1. Oktober 2016 zum wei-

teren Vertreter des Bürgermeisters bestellt.  

 



Niederschrift der 21. Sitzung des Rates der Gemeinde Niederkrüchten 9 von 16 

Herr Bonus übernimmt wieder die Protokollierung der Sitzung. 

 
 

6) Jahresabschluss 2014 und Entlastung des Bürgermeisters 

 

465-2014/2020 

  

Der Rat der Gemeinde Niederkrüchten hat den Entwurf des Jahresabschlusses 2014 

in seiner Sitzung am 19.07.2016 zur Kenntnis genommen und zur Prüfung an den 

Rechnungsprüfungsausschuss verwiesen.  

Gemäß § 95 Abs. 1 GO NRW hat die Gemeinde zum Schluss eines jeden Haushalts-

jahres einen Jahresabschluss aufzustellen, in dem das Ergebnis der Haushaltswirt-

schaft des Haushaltsjahres nachzuweisen ist. Er muss unter Beachtung der Grundsät-

ze ordnungsgemäßer Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechen-

des Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage vermitteln und ist zu 

erläutern. Der Jahresabschluss besteht aus der Ergebnisrechnung, der Finanzrech-

nung, den Teilrechnungen, der Bilanz und dem Anhang. Ihm ist ein Lagebericht beizu-

fügen.  

Der Rechnungsprüfungsausschuss hat nach § 101 Abs. 3 GO NRW das Ergebnis der 

Prüfung in einem Bestätigungsvermerk zusammenzufassen. Dieser ist von dem Vorsit-

zenden des Rechnungsprüfungsausschusses zu unterzeichnen. Die abschließende 

Feststellung des geprüften Jahresabschlusses und der Beschluss zur Verwendung des 

Jahresergebnisses obliegen dem Rat. Des Weiteren entscheiden die Ratsmitglieder 

über die Entlastung des Bürgermeisters.  

Zur Verwendung des Jahresergebnisses enthält der Anhang einen Vorschlag, der in 

den weiteren Beschlussempfehlungen wiedergegeben wird.  

 

Der Rechnungsprüfungsausschuss bedient sich bei seiner Prüfung regelmäßig der 

örtlichen Rechnungsprüfung. Die Prüfung für das Jahr 2014 wurde vollständig vom 

Rechnungsprüfungsamt vorgenommen. Im  Bericht 10/2015 hat das Rechnungsprü-

fungsamt einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk zum Jahresabschluss 2014 

erteilt. Dieser Bericht ist den Ausschussmitgliedern mit der Einladung zu dieser Sitzung 

bereits zugestellt worden. 

 

Der Rechnungsprüfungsausschuss hat in seiner Sitzung am 08.09.2016 beschlossen, 

nach Erörterung der Prüfungsberichtes 10/2015 das Prüfungsergebnis des Rech-

nungsprüfungsamtes des Kreises Viersen zu übernehmen und einen uneingeschränk-

ten Bestätigungsvermerk (siehe Anlage) zu erteilen sowie dem Rat folgende Be-



Niederschrift der 21. Sitzung des Rates der Gemeinde Niederkrüchten 10 von 16 

schlussfassung zu empfehlen: 

 

a) Der Rat stellt den vom Rechnungsprüfungsausschuss geprüften und mit ei-

nem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehenen Jahresabschluss 

2014, einschließlich des beigefügten Lageberichts, fest (§ 96 Abs. 1 GO 

NRW). 

b) Der Rat beschließt gemäß § 96 Abs. 1 GO NRW den Jahresfehlbetrag von  

 1.178.174,46 € der Allgemeinen Rücklage zu entnehmen. 

c) Die Ratsmitglieder erteilen dem Bürgermeister gemäß § 96 Abs. 1 GO NRW 

die Entlastung für das Haushaltsjahr 2014. 

 

 
 

7) Digitale Rats- und Ausschussarbeit, Beschaffung notwendiges 

Equipment 

476-2014/2020 

  

Im Rahmen der politischen Beratung wurde der Wunsch geäußert, von einer herkömm-

lichen Papier basierenden Versendeart der Rats- und Ausschussunterlagen auf eine 

digitale Verfahrensweise umzustellen. Hierzu ist vorgesehen, die vom Kommunalen 

Rechenzentrum vorgeschlagene Hardware in Form von Apple iPads im Zusammen-

hang mit dem bereits modernisierten Sitzungsdienstverfahren unter Anwendung einer 

speziellen App allen Ratsmitgliedern zur Verfügung zu stellen. Über das neu eingesetz-

te Sitzungsdienstverfahren werden beim Einstellen aktueller Unterlagen sowohl die 

Ratsmitglieder als auch alle sachkundigen Bürger über eine automatisierte E-Mail be-

nachrichtigt. Alle Beteiligten können jederzeit über das vorhandene Login im Sitzungs-

dienstverfahren sämtliche Unterlagen lesen. Die Besitzer eines iPads haben zusätzlich 

über eine App die Möglichkeit, mit einer intuitiv bedienbaren Oberfläche die Sitzungs-

unterlagen einzusehen. Auch zeigt das App-Symbol die Anzahl der neuen Dokumente 

per Push-Nachricht. Es besteht die Möglichkeit, zu zoomen, zu drucken, zu drehen und 

innerhalb der digitalen Dokumente zu blättern. Neben einem Inhaltsverzeichnis, einer 

Suchfunktion und Miniaturansicht wird es über die App auch die Möglichkeit geben, 

individuelle Markierungen und Notizen im Dokument vorzunehmen. Die Unterstützung 

der App auf Android- und Windows-Endgeräten ist grundsätzlich möglich, jedoch im 

Einzelfall vom Alter und Versionsstand der Geräte abhängig. Detaillierte Informationen 

sind der Anlage „Systemvoraussetzungen/Mobile Gremienarbeit“ zu entnehmen.  

Bei der Versendung der Ratsunterlagen auf Papierbasis entstehen derzeit jährliche 

Gesamtkosten in Höhe von ca. 17.346,49 EUR. Die Anschaffung und Installation von 

erforderlichen iPads inkl. der dazugehörigen Software zur Realisierung einer verlässli-
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chen digitalen Lösung erfordert eine Anfangsinvestition in Höhe von 26.177,55 EUR. 

Eine Amortisation der Beschaffungskosten würde sich folglich nach ca. 1 ½ Jahren 

ergeben. Aufgrund der raschen technischen Entwicklung kann von einer 3 bis 4-

jährigen Nutzungsdauer der Geräte ausgegangen werden. Eine Gegenüberstellung der 

bisher anfallenden Kosten mit den zukünftig zu erwartenden Kosten im Rahmen der 

Einführung einer zukunftsorientierten digitalen Lösung ist den beigefügten Übersichten 

zu entnehmen. 

 

Das Kommunale Rechenzentrum empfiehlt im Standard ein Apple iPad Air 2 mit 64 

Gigabyte (GB) und WLAN-Unterstützung (Wifi). Seitens der Verwaltung wird darüber 

hinaus ein Smart Cover zum Displayschutz mit Aufstellmöglichkeit beschafft. Bei Aus-

händigung des iPads ist vom Ratsmitglied die als Entwurf beigefügte Anlage „Vertrag 

zur Überlassung von Arbeitsmitteln zur digitalen Ratsarbeit“ zu unterschreiben. Sofern 

von den Nutzern der iPads ein höherwertiges Geräte-Modell gewünscht wird, kann dies 

vor der Anschaffung kommuniziert werden. Die dafür anfallenden Mehrkosten sind von 

den jeweiligen Nutzern zu tragen. 

 

Im Bereich des Rathauses Elmpt wird zur vollumfänglichen Nutzung ein entsprechen-

des WLAN-Netz zur Verfügung gestellt. Außerhalb des Rathauses bedarf es zur Nut-

zung des iPads sowie des Sitzungsdienstverfahrens einer Internetverbindung. Nach 

Abschluss des Umstellungsverfahrens auf die digitale Ratsarbeit kann in Einzelfällen 

für eine Übergangszeit die Zustellung von Rats- und Ausschussunterlagen in Papier-

form erfolgen.  

 

Das zuvor beschriebene Verfahren der digitalen Versendung von Sitzungsunterlagen 

hat sich bereits in anderen Kommunen als sehr zuverlässig und praktikabel erwiesen.  

 

Die geplante Umstellung der Rats- und Ausschussarbeit auf ein digitales Verfahren 

erscheint nicht nur zweckmäßig und wünschenswert, sondern wäre auch unter wirt-

schaftlichen Gesichtspunkten angebracht. 

 

 

Nach weiterer Aussprache empfiehlt der Haupt- und Finanzausschuss folgenden Be-

schluss: 

 

Der Rat beschließt die digitale Rats- und Ausschussarbeit einzuführen.  

Die Verwaltung wird beauftragt und ermächtigt, auf der Grundlage der vorgenannten 
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Darstellung die notwendigen Beschaffungen vorzunehmen sowie die technischen und 

organisatorischen Maßnahmen umzusetzen.  

Detailreglungen und  Vereinbarungen hinsichtlich Einsatz und Nutzung von Hard- und 

Software werden gesondert getroffen. 

 

 
 

8) Zuständigkeiten nach den Vorschriften der Gemeindeordnung 504-2014/2020 

  

Bisher wurden alle gemeindlichen Grundstücksangelegenheiten durch den Ausschuss 

für Wirtschaftsförderung, Fremdenverkehr, Forst- und Liegenschaft sowie letztlich 

durch den Rat der Gemeinde Niederkrüchten beraten bzw. beschlossen. Nach der der-

zeit gültigen Fassung der Gemeindeordnung ist die Zuständigkeit des Rates für diese 

Angelegenheiten nicht mehr rechtsverbindlich vorgeschrieben. Insofern ist im Rahmen 

der Überlegungen zur Erzielung eines effizienteren Verwaltungshandelns vorgesehen, 

die bisher praktizierte Verfahrensweise zu ändern. Zukünftig sollen daher folgende 

Geschäfte der laufenden Verwaltung nicht mehr im Ausschuss beraten werden: 

 

 Abschluss eines Pachtvertrages über ein gemeindeeigenes Grundstück mit 

einer Privatperson bis zu einer Jahrespacht in Höhe von 6.000,00 € (500,00 € 

monatlich). Hiervon ausgenommen sind Jagdpachtverträge und generelle 

Entscheidungen zur Höhe des Pachtzinses für Landpachtverträge. 

 Erwerb und Veräußerung von Teilflächen/Grundstücken zu den üblichen 

Preisen (gültige Richtpreise laut Informationssystem der Gutachterausschüs-

se für Grundstückswerte in NRW mit Grundstücksmarktberichten in der Ge-

meinde Niederkrüchten) zuzüglich max.10 vom Hundert Preiszuschlag, so-

lange es sich hierbei um ein einfaches Geschäft der laufenden Verwaltung 

handelt (so z. B. Straßen- oder Wirtschaftswegeeinmündungsbereiche, die 

kein vorgeschaltetes planungsrechtliches Verfahren hatten, bzw. Verträge, in 

denen es z. B. um „Arrondierungen“ geht).  

 Abschluss aller Grundstücksverträge, die notwendig sind, um ein planungs-

rechtliches - bereits durch den Rat genehmigtes - Vorhaben verwirklichen zu 

können, wenn der Grundstückserwerb bzw. Verkauf/Tausch zu den Richtwer-

ten/üblichen Preisen zuzüglich max. 10 vom Hundert Preiszuschlag (Grund-

stücksnettopreis) erfolgen kann.  

 

Nach wie vor im Ausschuss verhandelt werden: 
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 Grundstücksverkäufe in Einzelfällen, über die kein Grundsatzbeschluss im 

Rat gefasst wurde  

 Verträge über Flächen innerhalb von Landschafts- bzw. Naturschutzgebieten 

 Liegenschaftsangelegenheiten, die ansonsten von erheblicher  Bedeutung 

sind 

 

Dem Ausschuss wird in halbjährlichen Abständen über die im Vorhalbjahr abgeschlos-

senen Verträge Bericht erstattet. 

 

 

Der Rat nimmt die vom Bürgermeister vorgesehene Verfahrensweise in Bezug auf 

Grundstücksangelegenheiten zustimmend zur Kenntnis. 

 

 
 

9) Bekanntgabe von Niederschriften über Ausschusssitzungen und Ent-

scheidungen über Ausschussbeschlüsse 

 

  
 

9.1 Bekanntzugeben ist die Niederschrift über den öffentlichen Teil der 11. Sit-

zung - Wahlperiode 2014/2020 - des Bauausschusses vom 5. Juli 2016. 

 

  

Bürgermeister Wassong gibt die Niederschrift über den öffentlichen Teil der 

Sitzung des Bauausschusses bekannt. 

 

Der Rat nimmt die Niederschrift zur Kenntnis. 

 

 
 

9.2 Bekanntzugeben ist die Niederschrift über die 12. Sitzung - Wahlperiode 

2014/2020 - des Bauausschusses vom 6. September 2016. 

 

  

Über die in dieser Sitzung gefassten Ausschussbeschlüsse ist zu entscheiden. 

 

Bürgermeister Wassong gibt die Niederschrift über die o. a. Sitzung des Bau-

ausschusses bekannt. 

 

Der Rat nimmt die Niederschrift zur Kenntnis und billigt einstimmig die in dieser 

Sitzung gefassten Beschlüsse des Bauausschusses. 
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9.3 Bekanntzugeben ist die Niederschrift über den öffentlichen Teil der 12. Sit-

zung - Wahlperiode 2014/2020 - des Haupt- und Finanzausschusses vom 13. 

September 2016. 

 

  

Über die in dieser Sitzung gefassten Ausschussbeschlüsse, sofern sie nicht 

gesondert zur Tagesordnung des Rates gestanden haben, ist zu entscheiden. 

 

Bürgermeister Wassong gibt die Niederschrift über den öffentlichen Teil der 

Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses bekannt. Der Rat nimmt die Nie-

derschrift zur Kenntnis und billigt den in dieser Sitzung gefassten Beschluss des 

Haupt- und Finanzausschusses. 

 

Die Tagesordnungspunkte 2.1, 2.2, 3, 4 und 5 haben gesondert zur Tagesord-

nung des Rates gestanden. 

 

Bürgermeister Wassong sagt, die Deutsche Glasfaser habe in den vergange-

nen Wochen die Nachfrage in den Bereichen Oberkrüchten, 

Birth/Boscherhausen/Dam/Heyen/Laar sowie Brempt/Gützenrath ermittelt. Die 

40-%-Marke, die das Unternehmen als Messlatte für den Ausbau anlege, sei in 

Birth/Boscherhausen/Dam/Heyen/Laar zum Stichtag 19. September 2016 er-

füllt. Brempt/Gützenrath und Oberkrüchten hätten sie nur minimal verfehlt. Wei-

terhin sagt Bürgermeister Wassong, die Deutsche Glasfaser habe mitgeteilt, 

dass Birth, Boscherhausen, Dam, Heyen, Laar, ein Teil von Brempt und ein Teil 

von Oberkrüchten mit einer hohen 90-prozentigen Wahrscheinlichkeit Glasfaser 

bekommen würden. 

 

 
 

9.4 Bekanntzugeben ist die Niederschrift über den öffentlichen Teil der 4. Sitzung 

- Wahlperiode 2014/2020 - des Ausschusses für Wirtschaftsförderung, Frem-

denverkehr, Forst und Liegenschaften vom 15. September 2016. 

 

  

Über die in dieser Sitzung gefassten Ausschussbeschlüsse ist zu entscheiden. 

 

Bürgermeister Wassong gibt die Niederschrift über den öffentlichen Teil der 

Sitzung des Ausschusses für Wirtschaftsförderung, Fremdenverkehr, Forst und 
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Liegenschaften bekannt. Der Rat nimmt die Niederschrift zur Kenntnis und bil-

ligt einstimmig den in dieser Sitzung gefassten Beschluss des Ausschusses für 

Wirtschaftsförderung, Fremdenverkehr, Forst und Liegenschaften. 

 

 
 

10) Mitteilungen des Bürgermeisters  

  

10.1 Bürgermeister Wassong teilt mit, dass die Sitzung des Sport- und Kulturaus-

 schusses vom 27. Oktober 2016 auf den 1. Dezember 2016 verlegt werde. 

 

10.2 Bürgermeister Wassong gibt bekannt, dass die Sitzung des Schulausschusses 

 vom 24. November 2016 auf den 15. Dezember 2016 verlegt werde. 

 

10.3 Bürgermeister Wassong gibt ein Schreiben von Herrn Beigeordneten a.D. Klaus 

 Blech bekannt. Herr Blech bedankt sich bei allen für die anlässlich seiner Ver-

 abschiedung in den Ruhestand erhaltenen Geschenke und guten Wünsche. 

 

10.4 Bürgermeister Wassong erinnert daran, dass formal am 30. September 2016 

 die Frist zur Einreichung von Vorschlägen für die Verleihung des Ehrenzeichens 

 ablaufe. 

 

10.5 Bürgermeister Wassong gibt bekannt, dass ab 1. Oktober 2016 unter dem Mot-

 to „Mobil im Kreis Viersen“ eine Befragung zum Verkehrsverhalten durchgeführt 

 werde. Darüber hinaus können sich alle Bürgerinnen und Bürger an einer ent-

 sprechenden Online-Umfrage beteiligen und regionale Vorschläge zu Gunsten 

 einer bürgernahen Verkehrsplanung einbringen. 

 

Ratsmitglied Lachmann verlässt den Sitzungssaal. 

 
 

 

Der Bürgermeister schließt die Sitzung. 
 

Dieser Niederschrift ist als Anlage beigefügt: 

 

Satzung der Gemeinde Niederkrüchten über ein gemeindliches Vorkaufsrecht für den Bereich 

Hochstraße, Mittelstraße und Brempter Weg im Ortsteil Niederkrüchten nach § 25 Baugesetz-

buch (BauGB) 
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  gez. Wassong     gez. Schouren 

 Bürgermeister stellvertr. Bürgermeisterin 

 (außer zu Tagesordnungspunkt 6 (zu Tagesordnungspunkt 6 

 der Niederschrift) der Niederschrift) 

 

 

 

 

 gez. Bonus gez. Kriegers 

 Schriftführer stellvertr. Schriftführer 

 (außer zu Tagesordnungspunkt 5 (zu Tagesordnungspunkt 5 

 der Niederschrift) der Niederschrift) 
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Gemeinde Niederkrüchten Niederkrüchten, den 26.08.2016 
Der Bürgermeister 
Planen und Umwelt 
Aktenzeichen: 61 32 20 
 

Vorlagen-Nr.  471-2014/2020 

Sachbearbeiter: Tobias Hinsen 

öffentlich 

 

Beratungsweg 

Haupt- und Finanzausschuss 13.09.2016  

Rat der Gemeinde Niederkrüchten 27.09.2016  

 

 

Satzung der Gemeinde Niederkrüchten über ein gemeindliches Vorkaufsrecht für den 

Bereich Hochstraße, Mittelstraße und Brempter Weg im Ortsteil Niederkrüchten 

 

Sachverhalt: 

Im Ortszentrum von Niederkrüchten zwischen den Straßen Hochstraße, Mittelstraße und 

Brempter Weg, im Bereich des Raiffeisenmarktes und der Altstandorte Kaisers und Netto, be-

findet sich das einzige innerörtliche Flächenpotenzial für großflächigen Einzelhandel. Dieser 

Bereich befindet sich zudem im Zentralen Versorgungsbereich der Ortslage Niederkrüchten. 

Zum Erhalt der städtebaulichen Entwicklungspotenziale ist es geboten, dass sich die Gemeinde 

Niederkrüchten die Option für ein gesetzliches Vorkaufsrecht gemäß § 25 Abs. 1 Satz 1 Ziffer 2 

BauGB sichert. Dazu ist die im Anhang beigefügte Satzung zu erlassen. 

 

Beschlussvorschlag: 

Die Satzung der Gemeinde Niederkrüchten über ein gemeindliches Vorkaufsrecht für den Be-

reich Hochstraße, Mittelstraße und Brempter Weg im Ortsteil Niederkrüchten nach § 25 BauGB 

wird erlassen. 
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Anlage(n): 

1. Anlage1_Geltungsbereich 
2. Entwurf der Vorkaufssatzung 
 

 

gez. Wassong 

Finanzielle Auswirkungen: Ja ☐ Nein ☒ 

Es stehen Mittel zur Verfügung: Ja ☐ Nein ☐ 

PSP-Element bzw. Kostenstelle/ Sachkon-
to: 

 
                                   / 

Kosten der Maßnahme in Euro  

Folgekosten in Euro  

Erläuterungen:  

Rechtsgrundlage: 
gesetzliche 
Grundlage 

☐ 
vertragliche 

Verpflichtung 
☐ 

Freiwillige Selbstver-
waltungs-

angelegenheit 
☐ 





Vorkaufssatzung 
Satzung der Gemeinde Niederkrüchten 

über ein gemeindliches Vorkaufsrecht für den Bereich Hochstraße, Mittelstraße und Bremp-

ter Weg im Ortsteil Niederkrüchten 

nach § 25 Baugesetzbuch (BauGB) 

vom 27.09.2016 

 

Aufgrund der §§ 7 und 41 Absatz 1 Satz 2 Buchstabe f der Gemeindeordnung für das Land 

Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 

(GV.NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 25. Juni 2015 (GV. 

NRW. S. 496) und des & 25 Absatz 1 Satz 1 Ziffer 2 des Baugesetzbuches (BauGB) in der 

Fassung der Bekanntmachung vom 23.09.2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert durch 

Artikel 6 des Gesetzes vom 20.10.2015 (BGBl. I S. 1722) hat der Rat der Gemeinde Nieder-

krüchten in seiner Sitzung am 27.09.2016 folgende Satzung zur Begründung eines besonde-

ren Vorkaufsrechts für den Bereich Hochstraße, Mittelstraße und Brempter Weg im Ortsteil 

Niederkrüchten beschlossen. 

 

Präambel 
Im Ortszentrum von Niederkrüchten zwischen den Straßen Hochstraße, Mittelstraße und 

Brempter Weg findet sich das einzige innerörtliche Flächenpotenzial für großflächigen Ein-

zelhandel. Dieser Bereich befindet sich zudem im Zentralen Versorgungsbereich der Ortsla-

ge Niederkrüchten. Auf eine nachhaltige städtebauliche Entwicklung und Ordnung hinzuwir-

ken steht insofern prioritär im öffentlichen Interesse. Zur Umsetzung der städtebaulichen 

Ziele kann es notwendig sein, bebaute und unbebaute Grundstücke zu erwerben, um sie im 

Sinne der definierten städtebaulichen Zielvorstellung Einzelhandel einer geordneten städte-

baulichen Entwicklung zuzuführen. 

 

§ 1 Begründung des besonderen Vorkaufsrechts 
Zur Sicherung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung im Bereich Hochstraße, Mittel-

straße und Brempter Weg im Ortsteil Niederkrüchten steht der Gemeinde Niederkrüchten ein 

Vorkaufsrecht gemäß § 25 Absatz 1 Satz 1 Nr. 2 des Baugesetzbuches – Besonderes Vor-

kaufsrecht – zu. 

 

§ 2 Räumlicher Geltungsbereich 
Der räumliche Geltungsbereich dieser Satzung ist durch eine strichlierte Linie in der als An-

lage 1 zu dieser Satzung beigefügten Übersichtskarte definiert. Die Anlage ist Bestandteil 

dieser Satzung. 



§ 3 Rechtswirkungen des besonderen Vorkaufsrechts 
Die Eigentümer der Grundstücke im Geltungsbereich dieser Satzung sind verpflichtet, der 

Gemeinde Niederkrüchten den Abschluss eines Kaufvertrages über ihr Grundstück unver-

züglich anzuzeigen. 

 

§ 4 Inkrafttreten 
Diese Satzung tritt am Tage nach Ihrer Bekanntmachung in Kraft. 

 

 



 

 

 

Gemeinde Niederkrüchten Niederkrüchten, den 11.08.2016 
Der Bürgermeister 
Finanzmanagement und Liegenschaften 
Aktenzeichen: 20 20 02 
 

Vorlagen-Nr.  462-2014/2020 

Datum: 11.08.2016 

Sachbearbeiter: Marie-Luise Schrievers 

öffentlich 

 

Beratungsweg 

Haupt- und Finanzausschuss 13.09.2016  

Rat der Gemeinde Niederkrüchten 27.09.2016  

 

 

Doppelhaushalt 2017/2018 

 

Sachverhalt: 

Gemäß § 9 der Gemeindehaushaltsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GemHVO 

NRW) besteht für die Kommunen auch die Möglichkeit, in der Haushaltssatzung Ermächtigungen 

für zwei Haushaltsjahre auszusprechen. Im Kreisgebiet sind zwischenzeitlich mehrere Kommu-

nen dazu übergegangen, einen sogenannten „Doppelhaushalt“ aufzustellen.  

 

Der Hauptgrund hierfür ist der seit der Umstellung auf das Neue Kommunale Finanzmanagement 

deutlich gestiegene Aufwand, der im Übrigen nicht nur die  

 Haushaltsplanaufstellung, sondern auch die  

 Haushaltsausführung (z. B. Anlagenbuchhaltung, Sonderposten- und Rückstellungsbewirt-

schaftung etc.) und den  

 Jahresabschluss (Rechnungsabgrenzungen, Bilanzierungen, Prüfungen) 

betrifft. 

 

Derzeit befindet sich der Jahresabschluss 2015 in der Bearbeitung und soll noch im Herbst prüf-

fähig fertiggestellt werden. Die Gesamtabschlüsse für die Jahre 2011 – 2015 sollen gegen Ende 

des nächsten Jahres vorgelegt werden.  

 

Der Doppelhaushalt hat den Vorteil, dass eine längerfristige Festlegung seitens Rat und Verwal-

tung, z. B. sowohl bei der Personalplanung als auch bei Investitionen und Kreditaufnahmen, erfol-
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gen kann. Für die Verwaltung  bedeutet ein Doppelhaushalt, möglicherweise ergänzt um einen 

„schlanken Nachtrag“ im zweiten Jahr, vor allem eine Arbeitserleichterung. Im zweiten Jahr entfällt 

auf das aufwendige Haushaltsaufstellungsverfahren; damit wird die Verwaltungsarbeit produktiver 

und es kommt tendenziell zu Einsparungen. Durch den Wegfall der „vorläufigen Haushaltsfüh-

rung“ für das 2. Jahr steht ein längerer unterbrechungsfreier Zeitraum für die Ausführung von In-

vestitionen zur Verfügung. 

 

Ein Nachteil des Doppelhaushaltes ist sicherlich, das auf Änderungen beim Finanzausgleich, 

überraschend hohe Lohnabschlüsse oder Kostenschübe im Energie- oder Zinsbereich im zweiten 

Jahr nicht mehr oder eben nur mithilfe eines dann notwendig werdenden Nachtragshaushaltes 

reagiert werden. Der Nachtrag hat jedoch den Vorteil zum Jahresbudget, dass nicht der gesamte 

Haushalt neu aufgestellt werden muss, sondern nur die zu ändernden Bereiche. 

Der Rat gibt, wenn er sich für einen Doppelhaushalt entscheidet, bewusst sein jährliches „Etat-

recht“ auf, denn die Beschlussfassung über den Haushalt ist eine der zentralen Aufgaben des 

Gemeinderates.  

 

Neben der gesetzlich vorgeschriebenen Fortschreibung der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz-

planung, die dem Rat vor Beginn des zweiten Haushaltsjahres vorzulegen ist, soll zu diesem Zeit-

punkt auch ein erster Schritt in Richtung „Aufbau Berichtswesen“ erfolgen, sodass dem Rat zu 

Beginn des Haushaltsjahres 2018 auch ein Bericht über die Haushaltsausführung und eine Prog-

nose zum Jahresabschluss 2017 vorgelegt wird. 

 

Die Entscheidung, ob ein Doppelhaushalt beschlossen wird, trifft der Rat letztlich erst in der ab-

schließenden Sitzung mit der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung durch Festsetzung für 

2 Jahre. Für alle Beteiligten aus Politik und Verwaltung wäre jedoch eine frühzeitige Klärung hilf-

reich, ob ein Doppelhaushalt 2017/2018 von der Politik mit getragen wird.  

 

Beschlussvorschlag: 

Der Rat spricht sich für die Aufstellung eines Doppelhaushaltes für die Haushaltsjahre 2017/2018 

aus. 

 

 

gez. Wassong 
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Gemeinde Niederkrüchten Niederkrüchten, den 26.08.2016 
Der Bürgermeister 
Planen und Umwelt 
Aktenzeichen: 62 32 01 
 

Vorlagen-Nr.  431-2014/2020 

Sachbearbeiter: Tobias Hinsen 

öffentlich 

 

Beratungsweg 

Haupt- und Finanzausschuss 13.09.2016  

Rat der Gemeinde Niederkrüchten 27.09.2016  

 

 

Benennung von Straßen im Neubaugebiet "Oberkrüchtener Weg/An Felderhausen" 

 

Sachverhalt: 

Das Baugebiet "Oberkrüchtener Weg/An Felderhausen" in Niederkrüchten soll durch zwei neu 

anzulegende Wohnstraßen erschlossen werden, für die ein Straßenname zu vergeben ist. Die 

in West-Ost-Ausrichtung verlaufende Planstraße A trifft im Westen auf die Straße Am Schul-

zentrum und im Osten auf die Gartenstraße. Zu der Erschließungseinheit Planstraße A zählt 

zudem noch der Stichweg zur Erschließung des ehemaligen Baumarktgrundstücks Theissen. 

Die in Nord-Süd-Ausrichtung verlaufende Planstraße B trifft im Norden auf den Oberkrüchtener 

Weg und im Süden auf die Planstraße A. Aufgrund der Lage in Nachbarschaft zur Realschule 

entstand in der Verwaltung die Idee, die Straßen nach bedeutenden Pädagogen zu benennen. 

Eine entsprechende Abfrage mit zehn Namensvorschlägen ist bei den Ratsfraktionen erfolgt. 

Zudem ist durch einen Bürger der Vorschlag eingegangen, die Straßen nach Oberkrüchtener 

Persönlichkeiten, dem Schriftsteller Karl Otten und dem Pfarrer Suitbert Schmitz, zu benennen. 

Auch dieser Vorschlag wurde in die Abstimmung mit den Ratsfraktionen gegeben. 

 

Aus den eingegangenen Rückmeldungen ergeben sich folgende Vorschläge: 

 

SPD-Fraktion: Der Vorschlag die Straßen nach Pädagogen zu benennen wird unterstützt. Konk-

ret werden die Namen Montessoristraße und Pestalozzistraße vorgeschlagen. 
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Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen: Der Vorschlag die Straßen nach Pädagogen zu benennen 

wird unterstützt. Es sollte mindestens eine Frau dabei sein, also z.B. Montessori oder Rütten-

auer. 

FDP-Fraktion: Der Vorschlag die Straßen nach Pädagogen zu benennen wird unterstützt. Konk-

ret werden die Namen Gertrud Bäumer und Adolph Diesterweg genannt. 

 

Fraktion Die Linke: Der Vorschlag die Straßen nach Pädagogen zu benennen wird unterstützt. 

Konkret werden die Namen Montessoristraße und Pestalozzistraße vorgeschlagen. 

 

CDU-Fraktion und CWG-Fraktion: Abstimmung in den Fraktionen steht noch aus 

 

Die Verwaltung schlägt auf dieser Basis vor, die Planstraße A in Montessoristraße und die 

Planstraße B in Pestalozzistraße zu benennen. 

 

Darüber hinaus schlägt die Verwaltung vor, der Anregung aus der Bevölkerung dahingehend zu 

folgen, dass der Wirtschaftsweg zwischen Oberkrüchten und Niederkrüchten, an dem sich der 

Gedenkstein für den Pfarrer Suitbert Schmitz befindet, in Pfarrer-Suitbert-Schmitz-Weg zu be-

nennen. 

 

Beschlussvorschlag: 

Im Baugebiet Oberkrüchtener Weg / An Felderhausen wird die Planstraße A in Montessoristra-

ße und die Planstraße B in Pestalozzistraße benannt. 

 

Der Wirtschaftsweg zwischen Oberkrüchten und Niederkrüchten, zwischen B 221 und Burg-

straße, in Verlängerung des Oberkrüchtener Weges, wird in Pfarrer-Suitbert-Schmitz-Weg be-

nannt. 

 
 

 

 

 

 

Finanzielle Auswirkungen: Ja ☐ Nein ☒ 

Es stehen Mittel zur Verfügung: Ja ☐ Nein ☐ 

PSP-Element bzw. Kostenstelle/ Sachkon-
to: 

 
                                   / 

Kosten der Maßnahme in Euro  

Folgekosten in Euro  

Erläuterungen:  

Rechtsgrundlage: 
gesetzliche 
Grundlage 

☐ 
vertragliche 

Verpflichtung 
☐ 

Freiwillige Selbstver-
waltungs-

angelegenheit 
☐ 
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gez. Wassong 
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Gemeinde Niederkrüchten Niederkrüchten, den 02.09.2016 
Der Bürgermeister 
Zentrale Dienste, Kultur und Tourismus 
Aktenzeichen: 10 30 03 / 11 22 10 
 

Vorlagen-Nr.  479-2014/2020 

Sachbearbeiter: Hermann-Josef Schippers 

öffentlich 

 

Beratungsweg 

Haupt- und Finanzausschuss 13.09.2016  

Rat der Gemeinde Niederkrüchten 27.09.2016  

 

 

Bestellung eines weiteren Vertreters des Bürgermeisters 

 

Sachverhalt: 

Der bisherige allgemeine Vertreter des Bürgermeisters, Herr Klaus Blech, ist mit Ablauf des 30. 

Juni 2016 in den Ruhestand getreten. In seiner Sitzung am 28. Juni 2016 hat der Rat den bis-

herigen weiteren Vertreter des Bürgermeisters, Herrn Hermann-Josef Schippers, zum allgemei-

nen Vertreter des Bürgermeisters gemäß § 68 GO NRW bestellt. 

 

Da nur ein allgemeiner Vertreter vorhanden ist, sollte der Rat einen weiteren Beamten bestel-

len, der bei Verhinderung des allgemeinen Vertreters die allgemeine Vertretung übernimmt. 

 

Ich schlage daher vor, dem Rat zu empfehlen, nunmehr Herrn Gemeindeverwaltungsrat Her-

mann-Josef Bonus mit Wirkung vom 1. Oktober 2016 zum weiteren Vertreter des Bürgermeis-

ters zu bestellen. 

 

Beschlussvorschlag: 

Herr Gemeindeverwaltungsrat Bonus wird mit Wirkung vom 1. Oktober 2016 zum weiteren Ver-

treter des Bürgermeisters bestellt. 

 
 

 

 

gez. Wassong 
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Gemeinde Niederkrüchten Niederkrüchten, den 19.08.2016 
Der Bürgermeister 
Finanzmanagement und Liegenschaften 
Aktenzeichen: 20 25 01 
 

Vorlagen-Nr.  465-2014/2020 

Sachbearbeiter: Marie-Luise Schrievers 

öffentlich 

 

Beratungsweg 

Rat der Gemeinde Niederkrüchten 27.09.2016  

 

 

Jahresabschluss 2014 und Entlastung des Bürgermeisters 

 

 

Sachverhalt: 

Der Rat der Gemeinde Niederkrüchten hat den Entwurf des Jahresabschlusses 2014 in seiner 
Sitzung am 19.07.2016 zur Kenntnis genommen und zur Prüfung an den Rechnungsprüfungs-
ausschuss verwiesen.  

Gemäß § 95 Abs. 1 GO NRW hat die Gemeinde zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres ei-
nen Jahresabschluss aufzustellen, in dem das Ergebnis der Haushaltswirtschaft des Haushalts-
jahres nachzuweisen ist. Er muss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchfüh-
rung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Er-
trags- und Finanzlage vermitteln und ist zu erläutern. Der Jahresabschluss besteht aus der Er-
gebnisrechnung, der Finanzrechnung, den Teilrechnungen, der Bilanz und dem Anhang. Ihm ist 
ein Lagebericht beizufügen.  

Der Rechnungsprüfungsausschuss hat nach § 101 Abs. 3 GO NRW das Ergebnis der Prüfung 
in einem Bestätigungsvermerk zusammenzufassen. Dieser ist von dem Vorsitzenden des 
Rechnungsprüfungsausschusses zu unterzeichnen. Die abschließende Feststellung des geprüf-
ten Jahresabschlusses und der Beschluss zur Verwendung des Jahresergebnisses obliegen 
dem Rat. Des Weiteren entscheiden die Ratsmitglieder über die Entlastung des Bürgermeisters.  
Zur Verwendung des Jahresergebnisses enthält der Anhang einen Vorschlag, der in den weite-
ren Beschlussempfehlungen wiedergegeben wird.  
 
Der Rechnungsprüfungsausschuss bedient sich bei seiner Prüfung regelmäßig der örtlichen 
Rechnungsprüfung. Die Prüfung für das Jahr 2014 wurde vollständig vom Rechnungsprüfungs-
amt vorgenommen. Im  Bericht 10/2015 hat das Rechnungsprüfungsamt einen uneingeschränk-
ten Bestätigungsvermerk zum Jahresabschluss 2014 erteilt. Dieser Bericht ist den Ausschuss-
mitgliedern mit der Einladung zu dieser Sitzung bereits zugestellt worden. 
 
Der Rechnungsprüfungsausschuss hat in seiner Sitzung am 08.09.2016 beschlossen, nach 
Erörterung der Prüfungsberichtes 10/2015 das Prüfungsergebnis des Rechnungsprüfungsam-
tes des Kreises Viersen zu übernehmen und einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk 
(siehe Anlage) zu erteilen sowie dem Rat folgende Beschlussfassung zu empfehlen: 
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Beschlussvorschlag: 

a) Der Rat stellt den vom Rechnungsprüfungsausschuss geprüften und mit einem unein-
geschränkten Bestätigungsvermerk versehenen Jahresabschluss 2014, einschließlich 
des beigefügten Lageberichts, fest (§ 96 Abs. 1 GO NRW). 

b) Der Rat beschließt gemäß § 96 Abs. 1 GO NRW den Jahresfehlbetrag von  
 1.178.174,46 € der Allgemeinen Rücklage zu entnehmen. 
c) Die Ratsmitglieder erteilen dem Bürgermeister gemäß § 96 Abs. 1 GO NRW die Ent-

lastung für das Haushaltsjahr 2014. 
 

 
 

 

 

Anlage(n): 

1. Band I - Jahresabschluss 2014 
2. Band II - Jahresabschluss 2014 
3. Bestätigungsvermerk 2014 
 

 

gez. Wassong 

Finanzielle Auswirkungen: Ja ☐ Nein ☐ 

Es stehen Mittel zur Verfügung: Ja ☐ Nein ☐ 

PSP-Element bzw. Kostenstelle/ Sachkon-
to: 

 
                                   / 

Kosten der Maßnahme in Euro  

Folgekosten in Euro  

Erläuterungen:  

Rechtsgrundlage: 
gesetzliche 
Grundlage 

☐ 
vertragliche 

Verpflichtung 
☐ 

Freiwillige Selbstver-
waltungs-

angelegenheit 
☐ 



 

Gemeinde 

Niederkrüchten 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 Band I
 Jahresabschluss 2014  
         MMMaaarrrkkktttppplllaaatttzzz   LLLiiinnndddbbbrrruuuccchhh   



 

  
 
 
 

 

 
 

1. 1
 

 

 

Rechnungsprüfungsamt 
des Kreises Viersen 

 

 

 

 

 

 

Bericht 

zur 

Jahresabschlussprüfung 2014 

der 

Gemeinde Niederkrüchten 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Bericht-Nr.: 10/2015 



 

  
 
 
 

 

 
 

1. 2
 

 



 

 INHALTSVERZEICHNIS 
 
 
 

 
PRÜFUNG JAHRESABSCHLUSS 2014 

 
RECHNUNGSPRÜFUNGSAMT DES KREISES VIERSEN, BERICHT 10/2015 

 

     

2. 3
 

3 

 

GEMEINDE NIEDERKRÜCHTEN 

Inhaltsverzeichnis 

 
Band I: Bericht zur Jahresabschlussprüfung 2014 
 
ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS 5 

1. PRÜFUNGSAUFTRAG, GRUNDLEGENDES 7 

2. GRUNDSÄTZLICHE FESTSTELLUNGEN 9 

2.1  LAGE DER GEMEINDE NIEDERKRÜCHTEN 9 

2.1.1 STELLUNGNAHME ZUR LAGEBEURTEILUNG 9 

2.1.2 KÜNFTIGE ENTWICKLUNG SOWIE CHANCEN UND RISIKEN 10 

3. GEGENSTAND, ART UND UMFANG DER PRÜFUNG 11 

3.1 GEGENSTAND DER PRÜFUNG, GRUNDLAGEN 11 

3.2  ART UND UMFANG DER PRÜFUNG 11 

4. FESTSTELLUNGEN UND ERLÄUTERUNGEN ZUR RECHNUNGSLEGUNG 15 

4.1  ORDNUNGSMÄßIGKEIT DER RECHNUNGSLEGUNG 15 

4.1.1 BUCHFÜHRUNG UND WEITERE GEPRÜFTE UNTERLAGEN 15 

4.1.2 JAHRESABSCHLUSS 16 

4.1.3 LAGEBERICHT 17 

4.2 GESAMTAUSSAGE DES JAHRESABSCHLUSSES 18 

4.2.1 FESTSTELLUNGEN ZUR GESAMTAUSSAGE DES JAHRESABSCHLUSSES 18 

4.2.2 WESENTLICHE BEWERTUNGSGRUNDLAGEN 18 

4.2.3  SACHVERHALTSGESTALTENDE MAßNAHMEN 20 

4.2.4  AUFGLIEDERUNGEN UND ERLÄUTERUNGEN ZUR BILANZ 20 

4.2.5 AUFGLIEDERUNGEN UND ERLÄUTERUNGEN ZU POSITIONEN DER 

ERGEBNISRECHNUNG 36 

4.2.6 AUFGLIEDERUNGEN UND ERLÄUTERUNGEN ZU POSITIONEN DER 

FINANZRECHNUNG 45 

5.  WIEDERGABE DES BESTÄTIGUNGSVERMERKS 46 

6.  ABLAUF, EMPFEHLUNGEN 48 

7.  ANLAGE: VORLAGE BV RECHNUNGSPRÜFUNGSAUSSCHUSS 49 

 

 



 

 INHALTSVERZEICHNIS 
 
 
 

 
PRÜFUNG JAHRESABSCHLUSS 2014 

 
RECHNUNGSPRÜFUNGSAMT DES KREISES VIERSEN, BERICHT 10/2015 

 

     

2. 4
 

4 

 

GEMEINDE NIEDERKRÜCHTEN 

 

 
Band II: Anlagen zum Bericht 10/2015  
 
 

1. Lagebericht für das Haushaltsjahr 2014 
 
2. Bilanz zum 31. Dezember 2014 

 
3. Ergebnis-, Finanz- und Teilrechnungen für das Haushaltsjahr 2014 

 
4. Anhang für das Haushaltsjahr 2014
 

5. Bestätigungsvermerk 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
Der Kreis Viersen beachtet und verwirklicht die Ziele des Gesetzes zur 

Gleichstellung von Frauen und Männern für das Land Nordrhein-
Westfalen. Allein aus Gründen der leichteren Lesbarkeit wird im Fol-

genden von der gleichzeitigen Verwendung der weiblichen und männli-
chen Form bei Personenbezeichnungen abgesehen. 
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Abkürzungsverzeichnis 
 

 
AG Aktiengesellschaft 

 
AsylbLG Asylbewerberleistungsgesetz 
 

BauGB Baugesetzbuch 
 

BeamtVG Beamtenversorgungsgesetz 
 
EUR Euro 

 
eG eingetragene Genossenschaft 

 
e.V. eingetragener Verein 
 

GemHVO NRW Verordnung über das Haushaltswesen der Gemeinden 
im Land Nordrhein-Westfalen – Gemeindehaushalts-

verordnung - 
 

GGS Gemeinschaftsgrundschule 
 
GmbH Gesellschaft mit beschränkter Haftung 

 
GO NRW Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen 

 
GWG Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft 
 

IDR  Institut der Rechnungsprüfer 
 

i.H.v. in Höhe von 
 
KAG NRW Kommunalabgabengesetz für das Land Nordrhein-

Westfalen 
 

KRZN Kommunales Rechenzentrum Niederrhein 
 
KVR-Fonds Kommunaler Versorgungsrücklagen Fonds 

 
LEG Landesentwicklungsgesellschaft 

 
NKF Neues Kommunales Finanzmanagement 
 

NRW Nordrhein-Westfalen 
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Prof. Professor 

 
SV Sportverein 
 

T€ Tausend Euro 
 

VLVG Versorgungslastenverteilungsgesetz 
 

VV Verwaltungsvorschrift  
 
WFG mbH Wirtschaftsförderungsgesellschaft Kreis Viersen mbH 
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GEMEINDE NIEDERKRÜCHTEN 

1. Prüfungsauftrag, Grundlegendes   
 

Die Gemeinde Niederkrüchten hat die Aufgaben der örtlichen Rech-
nungsprüfung gemäß § 102 Abs. 2 GO NRW seit dem 01.01.2003 auf 

die örtliche Prüfung (Rechnungsprüfungsamt) des Kreises Viersen über-
tragen. Im Zusammenhang mit der Umstellung auf das Neue Kommuna-
le Finanzmanagement (NKF) wurde die zugrundeliegende öffentlich-

rechtliche Vereinbarung mit Wirkung ab der Prüfung des Jahresab-
schlusses 2010 neu gefasst (Neufassung vom 28.09. / 18.11.2010). 

 
Wesentliche Grundlagen für die Prüfung der Gemeinde sind die §§ 101 
Abs. 1 und 103 GO NRW sowie die Rechnungsprüfungsordnung der Ge-

meinde.  
 

Geprüft wurde der am 08.07.2016 von der Kämmerin aufgestellte und 
vom Bürgermeister am gleichen Tag bestätigte Entwurf des Jahresab-
schlusses 2014. Dieser wurde am 19.07.2016 dem Rat zugeleitet und 

von dort an die Rechnungsprüfung verwiesen. Die Prüfung wurde über-
wiegend im April und Mai sowie im Juli 2016 durchgeführt. 

 
Neben der auf den Jahresabschluss und den Lagebericht bezogenen Prü-

fung erfolgten auch fachbezogene Erörterungen zu haushalts- und bi-
lanzrechtlichen Bestimmungen im Sinne der Prävention. 
  

Auf Korrekturen, die aufgrund der Prüfung vorgenommen wurden, wird 
im vorliegenden Bericht grundsätzlich nicht vertieft eingegangen. Die 

Ausführungen des Berichts geben die unter Berücksichtigung des 
Grundsatzes der Wesentlichkeit vorgenommenen Prüfungsbeurteilungen 
wieder.  

 
Teile der Prüfung wurden bereits im Rahmen der allgemeinen Jahresprü-

fungen durchgeführt. Auf die dazu erstellten Berichte, insbesondere 
4/2015, wird verwiesen. Sie gehen neben der Prüfung haushaltswirt-
schaftlicher Vorschriften auf die Prüfung der Verwaltung auf Rechtmä-

ßigkeit mit Zweckmäßigkeits- und Wirtschaftlichkeitsaspekten, die Prü-
fung von Vergaben, die Prüfung von Finanzvorfällen gemäß § 100 Lan-

deshaushaltsordnung (Vorprüfung) und die Prüfung delegierter Aufga-
ben (z.B. Sozialhilfe) ein. 
 

Der vorliegende Bericht zur Prüfung des Jahresabschlusses 2014 orien-
tiert sich an der Leitlinie zur Berichterstattung bei kommunalen Ab-

schlussprüfungen (IDR Prüfungsleitlinie 260) des Instituts der Rech-
nungsprüfer. 
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Die Prüfung wurde von Herrn Lenzen als Leiter des Rechnungsprüfungs-
amts und den Herren Bertges, van den Broek, Busch und Hamel durch-

geführt. 
 
Unabhängig von den übertragenen Rechnungsprüfungsaufgaben obliegt 

die Verantwortung für die Rechnungslegung sowie für eine ordnungs-
gemäße Buchführung und den daraus zu erstellenden Jahresabschluss 

und Lagebericht sowie das gesamte Verwaltungshandeln dem Bürger-
meister als gesetzlicher Vertreter der Gemeinde. 

 
Der Bericht wurde der Verwaltungsführung zugeleitet. Die weitere Be-
handlung des Berichts wird von dort veranlasst. Es obliegt dem Bürger-

meister, die notwendigen Verfahrensschritte, u.a. die Zuleitung des Be-
richts an die Gremien der Gemeinde, zu veranlassen und die notwendi-

gen Beschlüsse herbeizuführen. An der Sitzung des Rechnungsprü-
fungsausschusses nehmen Vertreter des Rechnungsprüfungsamts auf 
Wunsch teil.  

 
Bei der Darstellung von Zahlen können in den Tabellen und textlichen 

Erläuterungen Rundungsdifferenzen von +/- einer Einheit auftreten. 
 



 

 2. Grundsätzliche Feststellungen 
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2. Grundsätzliche Feststellungen 
 

2.1  Lage der Gemeinde Niederkrüchten 
 

2.1.1 Stellungnahme zur Lagebeurteilung 
 
Im Lagebericht wurden nach Auffassung des Rechnungsprüfungsamtes 
vom Bürgermeister folgende wesentliche Aussagen zum Geschäftsver-

lauf und zur Lage der Gemeinde Niederkrüchten getroffen: 
 

 Das Jahresergebnis umfasst einen Jahresverlust i.H.v. 1.178 T€. 
Gegenüber der Haushaltsplanung, die von einem Defizit i.H.v. 495 
T€ ausging, ergibt sich eine Verschlechterung i.H.v. 683 T€. 

 Der Jahresverlust i.H.v. 1.178 T€ soll durch die Verringerung der 
Allgemeinen Rücklage ausgeglichen werden.  

 Begründet werden die Abweichungen zur Planung im Wesentlichen 
mit Mindererträgen bei den Gewerbesteuern von 528 T€ und Mehr-
erträgen beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer von 162 

T€. Aus der Auflösung von Sonderposten ergaben sich im Vergleich 
zur Planung Mehrerträge von 340 T€, während bei den bilanziellen 

Abschreibungen Mehraufwendungen i.H.v. 218 T€ zu verzeichnen 
waren. Die zahlungswirksamen Personal- und Versorgungsaufwen-
dungen ergaben Minderaufwendungen von 279 T€, denen Mehrauf-

wendungen für die zu niedrig veranschlagten Personalrückstellun-
gen i.H.v. 573 T€ gegenüber stehen. Bei den Transferaufwendun-

gen ergaben sich Minderaufwendungen i.H.v. 144 T€ durch geringe-
re Gewerbesteuerumlagen, während sich bei den sonstigen or-
dentlichen Aufwendungen Mehraufwendungen von 263 T€ ergaben.  

 Die liquiden Mittel verminderten sich um 1.036 T€. Der Jahresab-
schluss 2014 weist damit liquide Mittel von 825 T€ aus. 

 Im Vergleich zur Haushaltsplanung ergaben sich bei den liquiden 
Mitteln Verschlechterungen von 288 T€. 

 Die Bilanzsumme nahm um 2.868 T€ auf 131.329 T€ ab. 

 Die kontinuierliche Vermarktung der Grundstücke aus der städte-
baulichen Entwicklungsmaßnahme "Dürer-/Menzelstraße" führt zu 

einer stetigen Verringerung des Umlaufvermögens sowie zu einer 
Entlastung des Treuhandkontos.  

 
Nach dem Ergebnis der Prüfung und den dabei gewonnenen Erkenntnis-
sen sind die Aussagen des Bürgermeisters zur wirtschaftlichen Lage und 

zum Geschäftsverlauf der Gemeinde Niederkrüchten nach Ansicht des 
Rechnungsprüfungsamtes plausibel und folgerichtig abgeleitet. Sie ge-

ben insgesamt eine zutreffende Beurteilung der Lage der Gemeinde 
wieder. 
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2.1.2 Künftige Entwicklung sowie Chancen und Risiken 
 

Im Lagebericht wurden nach Auffassung des Rechnungsprüfungsamtes 
folgende wesentlichen Aussagen zur künftigen Entwicklung und zu den 

Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung der Gemeinde Nieder-
krüchten getroffen: 
 

 Aufgrund der negativen Ergebnisse der mittelfristigen Ergebnispla-
nung 2015 bis 2018 wird der wiederholte Einsatz der Allgemeinen 

Rücklage erforderlich. Zur Sicherung der dauerhaften Leistungsfä-
higkeit und Aufgabenerfüllung ist es unerlässlich, in den folgenden 
Jahren die Konsolidierung der Gemeindefinanzen zu beschleunigen.  

 Im Planungszeitraum ist nach den gesetzlichen Vorgaben die Auf-
stellung eines Haushaltssicherungskonzepts nicht erforderlich.  

 Die Ergebnisse der mittelfristigen Finanzplanung 2015 bis 2018 füh-
ren zu einem geringfügigen Anstieg an liquiden Mitteln. 

 Die Entwicklung der Ertragssituation, die im Wesentlichen durch die 

Gewerbesteuer, Anteilen an der Einkommen- und Umsatzsteuer und 
den Erträgen aus Schlüsselzuweisungen im Rahmen des Finanzaus-

gleichs geprägt wird, ist von der Gemeinde nur indirekt beeinfluss-
bar und abhängig von der konjunkturellen Entwicklung sowie der 

politischen Willensbildung zur Gemeindefinanzierung. Bei den Auf-
wendungen ist letztlich die Festsetzung der Kreisumlage und der 
Mehrbelastungen von der Gemeinde nicht direkt zu beeinflussen. 

 Der fortschreitende demografische Wandel kann auch zu einer Ver-
änderung gemeindlicher Aufgaben führen und unter Umständen fi-

nanzielle Auswirkungen haben. 
 Aufgrund rückläufiger Schülerzahlen hat der Rat in 2012 beschlos-

sen, die Gemeinschaftsgrundschule Oberkrüchten und die Gemein-

schaftshauptschule Niederkrüchten sukzessive aufzulösen.  
 Das vom Rat in 2012 beschlossene Nachfolgenutzungskonzept zum 

bisherigen Militärstandort der Britischen Rheinarmee birgt Chancen 
für die Ansiedlung weiterer Gewerbebetriebe und damit die Schaf-
fung von Arbeitsplätzen. Zur Entwicklung dieser Flächen wird die 

Gründung einer Entwicklungsgesellschaft "Energie und Gewerbe-
park Elmpt" mbH (EGE) gemeinsam mit dem Kreis Viersen und der 

Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Viersen mbH ange-
strebt.  

 Ab 2016 entfällt aufgrund des Abzugs der Britischen Rheinarmee 

die Gaststreitkräftepauschale von rd. 600 T€ jährlich. 
  

Nach dem Ergebnis der Prüfung und den dabei gewonnenen Erkenntnis-
sen spiegeln die Aussagen im Lagebericht nach Ansicht des Rechnungs-
prüfungsamtes insgesamt die künftige Entwicklung sowie die Chancen 

und Risiken wider.   



 

 3. Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung 
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3. Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung 
 

 

3.1 Gegenstand der Prüfung, Grundlagen 
 
Gegenstand der Prüfung waren der Jahresabschluss für das Haushalts-

jahr 2014, bestehend aus Ergebnisrechnung, Finanzrechnung, Teilrech-
nungen, Bilanz und Anhang sowie der dazugehörige Lagebericht. Einbe-
zogen waren die Buchführung, die Inventur, das Inventar und die örtlich 

festgelegten Nutzungsdauern. Die Prüfung erstreckte sich auch darauf, 
ob die für den Jahresabschluss relevanten sonstigen gesetzlichen Vor-

schriften, die sie ergänzenden Satzungen und die sonstigen ortsrechtli-
chen Bestimmungen beachtet wurden. Daneben umfasste sie die Einhal-
tung der gesetzlichen Vorschriften über den Jahresabschluss sowie die 

Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung und Bilanzie-
rung. Einbezogen wurden die laufende Prüfung der Vorgänge in der Fi-

nanzbuchhaltung und die Überwachung der Zahlungsabwicklung.  
 
Andere gesetzliche Vorschriften waren im Bezug auf den Jahresab-

schluss insoweit Gegenstand der Prüfung, als sich hieraus ggf. Auswir-
kungen auf die Ordnungsmäßigkeit von Jahresabschluss und Lagebericht 

ergeben könnten. Steuerrechtliche, sozialversicherungsrechtliche oder 
sonstige sonderrechtliche Angelegenheiten sind eigenständigen Prüfun-
gen der Fachbehörden vorbehalten. 

 

 

3.2  Art und Umfang der Prüfung 
 

Die Prüfung des Jahresabschlusses 2014 schloss sich an den vom Rech-
nungsprüfungsamt des Kreises Viersen unter dem Datum vom 

19.02.2016 mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk verse-
henen Jahresabschluss 2013 an. 
 

Im Rahmen des risikoorientierten Prüfungsansatzes bestimmten sich 
Prüfungsart und -umfang an den organisatorischen und wirtschaftlichen 

Gegebenheiten der Gemeinde Niederkrüchten, der Bedeutung der Prü-
fungsbereiche, der Wahrscheinlichkeit von Fehlern sowie einer Prü-
fungsdurchführung in zeitgerechter und wirtschaftlicher Weise. Ausge-

hend von analytischen Prüfungen (Übersichten, Kennzahlen, Zahlenver-
gleiche) oder substanziellen Prüfungen (Einsichtnahme, Vergleich, rech-

nerische Prüfung, Befragung, Beobachtung oder Inaugenscheinnahme), 
die im gebotenen Umfang auf der Grundlage von Stichproben erfolgten, 
wurde der jeweilige Prüfungsumfang näher bestimmt. In Aufgabenberei-

chen mit sich häufig wiederholenden oder vergleichbaren Geschäftsvor-
fällen wurde neben stichprobenartig ermittelten Einzelfallprüfungen auf 
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die Verfahrensabläufe geachtet. Weiter bezogen sich die Prüfungen z.B. 
auf die Vollständigkeit, die Richtigkeit, das körperliche Vorhandensein, 

die Rechnungsabgrenzung, die Bewertung und deren Berechnung, das 
wirtschaftliche Eigentum oder den ordnungsgemäßen Bilanzausweis.  
 

Schwerpunkte der Prüfung, die auch auf aus der Vergangenheit gewon-
nenen Kenntnissen gebildet wurden, waren insbesondere Anlagenbuch-

haltung und Sonderposten sowie Forderungen, Verbindlichkeiten und 
Kontierungen der Ergebnisrechnung. Zudem wird auf die im Weiteren 

aufgeführten wesentlichen Prüfungshandlungen verwiesen.  
 
Bei der Durchführung der Prüfung wurden insbesondere die Vorschriften 

der Gemeindeordnung NRW, der Gemeindehaushaltsverordnung NRW, 
die Handreichung des Ministeriums für Inneres und Kommunales NRW, 

Erlasse und Verfügungen übergeordneter Behörden und behelfsweise 
die einschlägigen Regelungen zum Handelsgesetzbuch herangezogen. 
 

Die Durchführung der Prüfung erfolgte in Anlehnung an die vom IDR 
festgesetzte Leitlinie zur Durchführung von kommunalen Jahresab-

schlussprüfungen (IDR Prüfungsleitlinie 200). 
 
Prüfungsziel war, den Jahresabschluss 2014 sowie den Lagebericht da-

hingehend zu prüfen, ob diese unter Beachtung der Grundsätze ord-
nungsgemäßer Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen ent-

sprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage 
vermitteln. 
 

Die vom Rechnungsprüfungsamt erbetenen Aufklärungen und Nachwei-
se wurden zur Verfügung gestellt. Daneben besteht ein dauerhafter Le-

sezugriff auf die Finanzbuchhaltungssoftware DZ-Kommunalmaster® 
Doppik NRW. 
 

Die Prüfung wurde so geplant und durchgeführt, dass wesentliche Fehler 
mit hinreichender Sicherheit hätten erkannt werden müssen. Die Ergeb-

nisse der Prüfungshandlungen sind in den Arbeitspapieren des Rech-
nungsprüfungsamts dokumentiert. Die Aussagen in diesem Bericht stel-
len eine Zusammenfassung der Ergebnisse dar. 

 
Im Einzelnen wurden insbesondere folgende Prüfungshandlungen vor-

genommen: 
 
Die Übersicht über die örtlich festgelegten Nutzungsdauern der Vermö-

gensgegenstände wurde auf Grundlage der vom Ministerium für Inneres 
und Kommunales bekannt gegebenen Abschreibungstabelle unter Be-

rücksichtigung der tatsächlichen örtlichen Verhältnisse erstellt. Die Ab-
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schreibungstabelle wurde dem Anhang beigefügt. Das Rechnungsprü-
fungsamt hat sich davon überzeugt, dass die Bestimmung der Nut-

zungsdauer so vorgenommen wurde, dass eine Stetigkeit für künftige 
Festlegungen von Abschreibungen gewährleistet wird. 
 

Die Zugänge und Abgänge in der Anlagenbuchhaltung wurden im Rah-
men einer umfangreichen Stichprobe nachvollzogen. Gleiches gilt für die 

Umbuchungen und die Höhe der Abschreibungen. 
 

Grundlage für die Prüfung der Forderungen war die Liste der offenen 
Posten zum 31.12.2014. Prüfungsgegenstände waren insbesondere die 
Wertberichtigung der Forderungen und der Bilanzausweis sowie die Um-

gliederung debitorischer Kreditoren und kreditorischer Debitoren. 
 

Zum Nachweis der liquiden Mittel wurden u.a. Kontoauszüge der Spar-
kasse Krefeld, der Volksbank Viersen eG, der Volksbank Erkelenz eG, 
der Commerzbank und der Postbank beigebracht. 

 
Hinsichtlich der aktiven und passiven Rechnungsabgrenzungsposten hat 

sich das Rechnungsprüfungsamt von der Ordnungsmäßigkeit der Perio-
denabgrenzung überzeugt. 
 

Bei den Sonderposten für Zuwendungen und den Sonderposten aus Bei-
trägen wurden die Anfangsbestände mit den Schlussbeständen des 

Haushaltsjahres 2013 abgeglichen. Die Zugänge wurden mit den tat-
sächlich erhaltenen Zuwendungen bzw. Beiträgen und den Umbuchun-
gen aus den erhaltenen Anzahlungen abgeglichen. Die Erträge aus der 

Auflösung der Sonderposten wurden durch eine analytische Betrachtung 
sowie im Rahmen einer Stichprobe überprüft. 

 
Für die Pensionsrückstellungen liegt eine versicherungsmathematische 
Berechnung der Rheinischen Versorgungskasse auf der Basis der Richt-

tafeln 2005 G von Prof. Klaus Heubeck vor, die nach hiesiger Beurtei-
lung verwendungsfähig ist. Für die Altersteilzeitrückstellungen lag ferner 

ein versicherungsmathematisches Gutachten der Firma Mercer Deutsch-
land GmbH vor, welches ebenfalls verwendungsfähig ist. Bei der Prüfung 
wurde sich daher auf die Ergebnisse der Berechnung gestützt. 

 
Die Prüfung des Anhangs umfasste die zutreffende Wiedergabe der Bi-

lanzierungs- und Bewertungsvorschriften sowie die Vollständigkeit der 
nach den gesetzlichen Vorschriften erforderlichen Angaben. 
 

Für die Prüfung der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung und der zu-
gehörigen Teilrechnungen sowie der Finanzbuchhaltung wurden über-

wiegend analytische Prüfungshandlungen durchgeführt. Daneben wur-
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den mit Hilfe einer Zufallsstichprobe Belege des Haushaltsjahres 2014 
sowie einzelne Sachkonten geprüft.  

 
Das Rechnungsprüfungsamt ist der Auffassung, dass die Prüfung eine 
hinreichend sichere Grundlage für das Prüfungsurteil bildet.  

 
Der Bürgermeister der Gemeinde Niederkrüchten hat die Vollständigkeit 

des Jahresabschlusses am 01.08.2016 schriftlich bestätigt. 
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4. Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungsle-
gung 

 
 

4.1  Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung 
 
 

4.1.1 Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen  
 

Nach den Prüfungsfeststellungen gewährleistet der auf Grundlage des 
NKF-Kontenrahmens erstellte und im Berichtsjahr angewandte Konten-

plan eine klare und übersichtliche Ordnung des Buchungsstoffes.  
 
Die Geschäftsvorfälle wurden vollständig, fortlaufend und zeitgerecht 

erfasst. Die Belege wurden ordnungsgemäß angewiesen, ausreichend 
erläutert und übersichtlich abgelegt. Die Zahlen des Jahresabschlusses 

2013 wurden richtig im Berichtsjahr vorgetragen. Der Jahresabschluss 
2014 wurde aus der Buchführung zutreffend entwickelt und ordnungs-
gemäß aufgestellt. 

 
Die Bestandsnachweise der Vermögensgegenstände, des Kapitals, der 

Schulden, der Rückstellungen, der Sonderposten und der Rechnungs-
abgrenzungsposten sind erbracht. 
 

Die Finanzbuchhaltung wird mit Hilfe des vom KRZN bereitgestellten 
Programms DZ-Kommunalmaster® Doppik NRW durchgeführt. Des Wei-

teren wurden dem Finanzbuchhaltungsprogramm Daten aus Zuliefer-
programmen zugeleitet, mit deren Hilfe Nebenbuchhaltungen für einzel-
ne Aufgabenbereiche geführt werden. Zum Abschluss der Prüfung waren 

sämtliche Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzwerte ordnungs-
gemäß im zentralen Finanzbuchhaltungsprogramm abgebildet. 

 
Die Buchführung und die weiteren geprüften Unterlagen entsprechen 

nach der Feststellung des Rechnungsprüfungsamtes den gesetzlichen 
Vorschriften, den sie ergänzenden Satzungen und den sonstigen orts-
rechtlichen Bestimmungen.  

  



 

 4. Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung 

 
 
 

 
PRÜFUNG JAHRESABSCHLUSS 2014 

 
RECHNUNGSPRÜFUNGSAMT DES KREISES VIERSEN, BERICHT 10/2015 

 

     

2. 1
6
 

16 

 

GEMEINDE NIEDERKRÜCHTEN 

4.1.2 Jahresabschluss 
 

Nach den Feststellungen des Rechnungsprüfungsamtes ist das Inventar 
in der Schlussbilanz vollständig und richtig erfasst.  

 
Die Schlussbilanzwerte sind ordnungsgemäß aus der Inventur und den 
weiteren geprüften Unterlagen abgeleitet. Die Bilanz ist entsprechend 

den gesetzlichen Vorschriften (§ 41 GemHVO NRW) gegliedert. Die 
Vermögensgegenstände und die Schulden sowie die Rechnungsabgren-

zungsposten sind nach den gesetzlichen Bestimmungen sowie den 
Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung angesetzt und bewertet 
worden. Für erkennbare Risiken wurden Rückstellungen in ausreichen-

dem Maße gebildet. 
 

Der Anhang enthält die nach § 44 GemHVO NRW vorgeschriebenen Er-
läuterungen zur Bilanz, insbesondere die von der Gemeinde Nieder-
krüchten angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sowie 

die sonstigen Pflichtangaben.  
 

Der Anlagen-, der Forderungs- und der Verbindlichkeitenspiegel ent-
sprechen in ihrem Aufbau den Vorgaben des Runderlasses des Innenmi-

nisteriums vom 24.02.2005, in der zur Zeit geltenden Fassung (VV-
Muster zur GO und GemHVO) sowie den Vorgaben der §§ 45, 46 und 47 
GemHVO NRW. Der Anlagenspiegel enthält die Veränderungen des An-

lagevermögens, unterteilt nach Zugängen, Abgängen, Umbuchungen, 
Abschreibungen, Zuschreibungen, kumulierten Abschreibungen sowie 

die Buchwerte zum aktuellen und vorherigen Abschlussstichtag. Der 
Forderungs- und der Verbindlichkeitenspiegel enthalten - unterteilt nach 
der jeweiligen Restlaufzeit - die festgestellten Forderungen bzw. bilan-

zierungspflichtigen Verbindlichkeiten. 
 

Die Ergebnisrechnung, die Finanzrechnung und die zugehörigen Teil-
rechnungen auf Produktbereichs- und Produktebene sind den gesetzli-
chen Vorschriften entsprechend gegliedert.  

 
Die Ergebnisrechnung beinhaltet die angefallenen Erträge und Aufwen-

dungen und wurde aus den Teilergebnisrechnungen auf Produktbe-
reichs- und Produktebene ordnungsgemäß abgeleitet.  
 

Die Finanzrechnung beinhaltet alle angefallenen Ein- und Auszahlungen 
und wurde aus den Teilfinanzrechnungen auf Produktbereichs- und Pro-

duktebene ordnungsgemäß abgeleitet. Die Veränderung der liquiden 
Mittel laut der Finanzrechnung stimmt mit der Veränderung der liquiden 
Mittel in der Bilanz überein. 

 



 

 4. Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung 

 
 
 

 
PRÜFUNG JAHRESABSCHLUSS 2014 

 
RECHNUNGSPRÜFUNGSAMT DES KREISES VIERSEN, BERICHT 10/2015 

 

     

2. 1
7
 

17 

 

GEMEINDE NIEDERKRÜCHTEN 

Die Wertgrenze für den Einzelausweis von Investitionsmaßnahmen nach 
§ 4 Abs. 4 S. 2 GemHVO NRW wurde mit Beschluss des Rates vom 

09.12.2008 auf 15 T€ festgesetzt. Investitionen unterhalb dieser Wert-
grenze werden summarisch ausgewiesen. Im Jahresabschluss wurden 
sämtliche Einzelmaßnahmen ordnungsgemäß ausgewiesen. 

 
 

4.1.3 Lagebericht 
 

Der von der Kämmerin am 08.07.2016 aufgestellte und vom Bürger-
meister am gleichen Tag bestätigte Lagebericht ist diesem Bericht als 
Anlage 1 beigefügt.  

 
Der Lagebericht entspricht den gesetzlichen Vorschriften.  

 
Die Prüfung ergab, dass der Lagebericht mit dem Jahresabschluss sowie 
den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht und 

insgesamt ein zutreffendes Bild der Lage der Gemeinde Niederkrüchten 
vermittelt. Die Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung werden 

zutreffend dargestellt.  
 

Daneben sind die weiteren nach § 48 GemHVO NRW erforderlichen An-
gaben und Erläuterungen enthalten. Produktorientierte Ziele und Kenn-
zahlen nach § 12 GemHVO NRW werden nicht dargestellt. 

 
Dem Rechnungsprüfungsamt sind keine nach Schluss des Haushaltsjah-

res eingetretenen Vorgänge von besonderer Bedeutung bekannt gewor-
den, über die zu berichten wäre.  
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4.2 Gesamtaussage des Jahresabschlusses 
 

4.2.1 Feststellungen zur Gesamtaussage des Jahresab-

schlusses 
 

Die Prüfung hat zu keinen Beanstandungen geführt. Nach Überzeugung 
des Rechnungsprüfungsamtes vermittelt der Jahresabschluss 2014, be-

stehend aus Ergebnis- und Finanzrechnung, Teilrechnungen, Bilanz und 
Anhang sowie Lagebericht, unter Beachtung der Grundsätze ordnungs-
mäßiger Buchführung, ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechen-

des Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Ge-
meinde Niederkrüchten. 

 
 

4.2.2 Wesentliche Bewertungsgrundlagen 
 
Die folgenden wesentlichen Bewertungsgrundlagen, ausgeübten Bilan-

zierungs- und Bewertungswahlrechte, wertbestimmenden Faktoren so-
wie die Annahmen und die Ausübung von Ermessensentscheidungen 

sind im Hinblick auf die Beurteilung der Gesamtaussage des Jahresab-
schlusses besonders zu erwähnen: 
 

Die Zugänge bei den Vermögensgegenständen des Sachanlagevermö-
gens und den immateriellen Vermögensgegenständen wurden zu An-

schaffungs- und Herstellungskosten bewertet. Vermögensabgänge wur-
den mit dem Restbuchwert unter Einbeziehung der ergebniswirksamen 

Auswirkungen berücksichtigt. Sofern eine Verrechnung gem. § 43 Abs. 3 
GemHVO NRW erforderlich war, wurde diese unmittelbar mit der Allge-
meinen Rücklage vorgenommen. Abschreibungen erfolgen grundsätzlich 

linear. Geringwertige Wirtschaftsgüter werden im Jahr des Zugangs un-
mittelbar in voller Höhe abgeschrieben. 

 
Die Anteile am verbundenen Unternehmen Gemeindewerke Nieder-
krüchten GmbH wurden zur Eröffnungsbilanz 2009 mit dem Ertrags-

wertverfahren bewertet. Die Anteile an den Beteiligungen der Wirt-
schaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Viersen mbH, der Verkehrs-

gesellschaft für den Kreis Viersen mbH, der Kreiswerke Heinsberg GmbH 
und des Zweckverbands euregio rhein-maas-nord sowie die Aktien an 
der Gemeinnützigen Wohnungsgesellschaft Kreis Viersen AG wurden mit 

der Eigenkapitalspiegelbildmethode bewertet. Die Anteile am kommuna-
len Versorgungsrücklagenfonds wurden mit den Anschaffungskosten 

bewertet. 
 
Die Forderungen wurden zu Nennbeträgen bilanziert. Es wurden zusätz-

liche Einzelwertberichtigungen von 22 T€ (Vorjahr: 19 T€) aufwands-
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wirksam vorgenommen. Das pauschale Ausfallrisiko wurde durch eine 
pauschale Wertberichtigung des gesamten Forderungsbestandes abzüg-

lich der Einzelwertberichtigungen abgebildet. Forderungen, die älter als 
ein Jahr sind, wurden zu 100 % wertberichtigt, Forderungen, die zwi-
schen sechs Monaten und einem Jahr alt sind, wurden zu 50 % wertbe-

richtigt. Bei der pauschalen Wertberichtigung ergab sich ein Aufwand 
von 16 T€ (Vorjahr: 11 T€). 

 
Die aktiven bzw. passiven Rechnungsabgrenzungsposten wurden unter 

Berücksichtigung der tatsächlichen Ein- bzw. Auszahlungsbeträge und 
der transitorischen Periodenabgrenzung gebildet. 
 

Die Sonderposten für Zuwendungen wurden in Höhe der eingegangenen 
Zuwendungen passiviert. Sofern der entsprechende Vermögensgegen-

stand noch nicht aktiviert werden konnte, wurden die Zuwendungen als 
erhaltene Anzahlungen bei den Verbindlichkeiten ausgewiesen. Zum 
Zeitpunkt der Aktivierung des Vermögensgegenstandes erfolgt eine Um-

buchung von den sonstigen Verbindlichkeiten zu den Sonderposten. 
 

Für die Pensionsrückstellungen liegt eine versicherungsmathematische 
Berechnung der Rheinischen Versorgungskasse auf der Basis der Richt-
tafeln 2005 G von Prof. Klaus Heubeck vor. Die Bewertung erfolgte mit 

dem Barwert im Teilwertverfahren. Der Berechnung wurde ein Rech-
nungszinsfuß von fünf Prozent zu Grunde gelegt und das Pensionsein-

trittsalter entsprechend der gesetzlichen Altersgrenze mit 65 bis 67 Jah-
ren angenommen. 
 

Unabhängig von vorstehenden Ausführungen wird zu den Bewertungs-
grundlagen auf die Angaben im Anhang zum Jahresabschluss 2014 der 

Gemeinde Niederkrüchten verwiesen. 
 
Im Vergleich zum Jahresabschluss 2013 haben sich keine wesentlichen 

Änderungen in den Bewertungsgrundlagen ergeben. 
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4.2.3  Sachverhaltsgestaltende Maßnahmen 
 

Sachverhaltsgestaltend sind Maßnahmen, welche sich auf Ansatz 
und/oder Bewertung von Vermögensgegenständen und Schulden aus-

wirken, wenn sie von der üblichen Gestaltung abweichen.  
 
Im Berichtsjahr waren keine sachverhaltsgestaltenden Maßnahmen mit 

wesentlichen Auswirkungen auf die Gesamtaussage des Jahresabschlus-
ses zu erkennen. 

 
 

 

4.2.4  Aufgliederungen und Erläuterungen zur Bilanz 
 
 
 

 

31.12.2014 

(EUR) 

31.12.2013  

(EUR) 

Bilanzsumme 131.328.847,11 134.197.322,75 

 
Die Bilanzsumme reduzierte sich um 2.868 T€. Der Rückgang ist auf der 
Aktivseite im Wesentlichen auf die Minderung des Anlagevermögens  

(-678 T€) und des Umlaufvermögens (-2.206 T€) zurückzuführen. Auf 
der Passivseite ergeben sich Minderungen im Wesentlichen bei den Son-

derposten (-722 T€), bei den Verbindlichkeiten (-1.656 T€) und beim 
Eigenkapital (-1.299 T€), während bei den Rückstellungen (669 T€) und 
bei der passiven Rechnungsabgrenzung (140 T€) Zuwächse zu ver-

zeichnen waren. Die Veränderungen der Bilanzpositionen werden nach-
folgend dargestellt: 

 
 

Aktiva 
 
1. Anlagevermögen 

 
 

31.12.2014 
(EUR) 

31.12.2013  
(EUR) 

Anlagevermögen 127.385.886,02 128.063.919,38 
 
Eine von den Anschaffungs- und Herstellungskosten ausgehende Dar-

stellung der Entwicklung der einzelnen Bilanzposten des Anlagevermö-
gens enthält der dem Anhang des Jahresabschlusses beigefügte Anla-

genspiegel. Der Bestand des Anlagevermögens hat sich insgesamt um 
678 T€ verringert. Dies ist maßgeblich auf Minderungen im Bereich der 
bebauten Grundstücke (-1.416 T€) sowie beim Infrastrukturvermögen  

(-855 T€) zurückzuführen. Demgegenüber haben sich die Anlagen im 
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Bau deutlich erhöht (1.405 T€). Die Veränderungen werden nachfolgend 
näher erläutert: 

 
 
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände 

 
Entwicklung (Werte in EUR):  

Anfangsbestand zum 01.01.2014 23.857,31 
Zugänge 3.378,37 

Abschreibungen -8.747,95 
Endbestand zum 31.12.2014 18.487,73 
 

Die Zugänge entfallen auf verschiedene Lizenzen für die Bereiche Schule 
und Verwaltung. 

 
 

1.2 Sachanlagevermögen 
 
Das Anlagevermögen wird maßgeblich vom Sachanlagevermögen (97,6 

%, Vorjahr 97,6 %) bestimmt. Das Sachanlagevermögen hat sich im 
Jahr 2014 um 672 T€ verringert. Dabei haben sich die Buchwerte wie 

folgt entwickelt: 
 
Entwicklung (Werte in EUR):  

Anfangsbestand zum 01.01.2014 125.033.526,20 
Zugänge  2.744.805,69 

Abgänge  -317.280,99 
Abschreibungen des Jahres -3.099.332,94 

Endbestand zum 31.12.2014 124.361.717,96 
 
 

1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 
 

 
 

31.12.2014 
(EUR) 

31.12.2013 
(EUR) 

Grünflächen 15.765.697,19 15.816.334,11 

Ackerland 335.195,77 316.291,33 

Wald, Forsten 7.268.565,48 7.269.136,27 

sonstige unbebaute Grundstücke 6.044.880,19 6.044.615,04 

Gesamt 29.414.338,63 29.446.376,75 
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Die Veränderungen bei den unbebauten Grundstücken resultieren maß-
geblich aus der Veräußerung von zwei Grünflächen nahe der A52 sowie 

aus der Umbuchung von drei zum Verkauf bestimmten Grundstücken im 
Bereich Venekotenweg in das Umlaufvermögen. Der daraus resultieren-
de Abgang beträgt 23 T€. Weitere Minderungen entstehen durch Ab-

schreibungen auf Aufbauten i.H.v. 31 T€. Dem stehen Zugänge i.H.v. 23 
T€ gegenüber, die durch die Errichtung von zwei Wegen auf dem Fried-

hof Elmpt und einer Dirtbikeanlage zustande kommen.  
 

 
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 
 

 
 

31.12.2014 
(EUR) 

31.12.2013 
(EUR) 

Kinder- und Jugendeinrichtungen 4.155.643,30 4.243.099,90 

Schulen 16.625.476,43 17.011.541,86 

Wohnbauten 1.050.508,10 1.363.978,20 

sonstige Dienst-, Geschäfts- und 
Betriebsgebäude 11.867.490,04 12.496.316,07 

Gesamt 33.699.117,87 35.114.936,03 

 

 
Die Buchwerte der bebauten Grundstücke und grundstücksgleichen 

Rechte haben sich im Kalenderjahr wie folgt entwickelt: 
 
Entwicklung (Werte in EUR):  

Anfangsbestand zum 01.01.2014 35.114.936,03 
Umbuchungen -221.899,05 

Abgänge -284.914,03 
Abschreibungen des Jahres -909.005,08 

Endbestand zum 31.12.2014 33.699.117,87 
 
 

Die Umbuchungen resultieren aus einer Verschiebung sämtlicher Bus-
wartehallen in die Bilanzposition 1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastruk-

turvermögens.   
 
Die Abgänge entfallen auf den Verkauf des Wohngebäudes Schmut-

zersweg 5 (Grundstück und Gebäudeteile). 
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1.2.3 Infrastrukturvermögen 
 

 
 

31.12.2014 
(EUR) 

31.12.2013 
(EUR) 

Grund und Boden  9.486.615,26 9.473.404,97 

Brücken und Tunnel 383.789,32 391.291,46  
Entwässerungs- und Abwasser-

beseitigungsanlagen 26.728.137,82 27.482.158,01 
Straßennetz mit Wegen, Plätzen 

und Verkehrslenkungsanlagen 18.907.780,30 19.352.223,27 
Sonstige Bauten des Infrastruktur-

vermögens 391.139,59 53.052,46 

Gesamt 55.897.462,29 56.752.130,17 
 

 
Der Buchwert des Infrastrukturvermögens hat sich wie folgt verändert:  
 

Entwicklung (Werte in EUR):  

Anfangsbestand zum 01.01.2014 56.752.130,17 

Zugänge  168.503,04 
Umbuchungen  703.891,57 

Abgänge  - 4.237,59 

Abschreibungen des Jahres - 1.722.824,90 
Endbestand zum 31.12.2014 55.897.462,29 
 

Die Zugänge und Umbuchungen entfallen im Wesentlichen auf den 
Erwerb von vier kleineren Verkehrsflächen i.H.v. 13 T€, die Errichtung 

von vier neuen Kanalhaltungen im Bereich Friedhofsallee i.H.v. 205 T€, 
auf die Straßenbaumaßnahmen Friedhofsallee i.H.v. 249 T€ und Im Ring 
i.H.v. 47 T€, auf die Errichtung von neuen behindertengerechten Bus-

wartehallen i.H.v. 136 T€ sowie auf eine Umbuchung der bereits vor-
handenen Buswartehallen i.H.v. 222 T€ aus der Bilanzposition 1.2.2 Be-

baute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte.    
 

Die Abgänge entstehen durch den Abgang von altem Kanalvermögen 
im Bereich der Ryther Straße. 
 

 
1.2.5 Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler 

 
Kunstgegenstände wurden im Rahmen der Aufstellung der Eröffnungsbi-
lanz mit dem Versicherungswert, die Baudenkmäler mit einem symboli-

schen Wert von einem Euro bewertet. Kunstgegenstände und Baudenk-
mäler unterliegen keinem Werteverzehr und werden daher nicht abge-

schrieben. Im Berichtsjahr ergab sich keine Veränderung (31 T€)  
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1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 
 

Entwicklung (Werte in EUR):  

Anfangsbestand zum 01.01.2014 1.647.044,29 

Zugänge  390.105,45 
Abgänge -4.252,11 
Abschreibungen des Jahres -179.281,90 

Endbestand zum 31.12.2014 1.853.615,73 
 

 
Die Zugänge entfallen im Wesentlichen auf folgende Maßnahmen: 
  

LKW für Bauhof  155 T€ 
Mercedes-Sprinter für Kläranlage  54 T€ 

Kompaktschneckenpumpe 36 T€ 
Frontsichelmähwerk 20 T€ 

Vernetzte Rauchmeldeanlage 15 T€ 
Rotorrechen 12 T€ 
Rasentraktor 12 T€ 

Seitenschlegelmäher 10 T€ 
 

Die Abgänge entstehen durch den Verkauf eines Mähfahrzeuges.  
 
 

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung 
 

Entwicklung (Werte in EUR):  

Anfangsbestand zum 01.01.2014 883.792,39 

Zugänge  275.837,71 
Abschreibungen des Jahres -256.784,49 
Endbestand zum 31.12.2014 902.845,61 

  
Die Zugänge entfallen auf folgende Vermögensgegenstände:  

 
digitale Funkgeräte  69 T€ 
Programmier-/Servicekoffer Digitalfunk 10 T€ 

Spielgeräte Kita Overhetfeld 19 T€ 
Einbauküchen Kita Brempt 25 T€ 

diverse Kleingeräte der Betriebs- und Geschäftsausstattung 42 T€ 
diverse Telekommunikations- und EDV-Geräte 4 T€ 
Geringwertige Vermögensgegenstände 107 T€ 
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1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 
 

Die Buchwerte der geleisteten Anzahlungen und Anlagen im Bau haben 
sich insgesamt wie folgt entwickelt: 
 

Entwicklung (Werte in EUR):  

Anfangsbestand zum 01.01.2014 1.158.567,06 

Zugänge  1.893.178,35 
Umbuchungen -488.087,09 

Endbestand zum 31.12.2014 2.563.658,32 
 
 

Die Zugänge verteilen sich insbesondere auf folgende Maßnahmen: 
 

Neubau Kita Elmpt, Außenanlagen 31 T€ 
An- und Umbau Kita Brempt 444 T€ 

Neubau behindertengerechter Buswartehallen 163 T€ 
Neubau Jugend- und Freizeittreff Elmpt  46 T€ 
Errichtung Mobilheime für Asylbewerber 470 T€ 

Straßen- und Kanalbaubaumaßnahme Stefan-Lochner-Weg  57 T€ 
Straßenbaumaßnahme Alter Kirchweg 77 T€ 

Regenüberlaufbecken Schwalmweg  541 T€ 
Straßenbaumaßnahme Nollesweg 52 T€ 
Straßenbaumaßnahme Oberkrüchtener Weg 12 T€ 

 
 

Die Umbuchungen stellen Zugänge in verschiedenen Anlageklassen 
dar, die sich wie folgt verteilen:  
 

Neubau Buswartehallen 126 T€ 
Straßenbau Friedhofsallee  165 T€ 

Kanalbau Friedhofsallee 154 T€ 
Straßenbau Im Ring 36 T€ 
Dirtbikeanlage Elmpt  6 T€ 

 
 

  
1.3 Finanzanlagen 
 

Die Finanzanlagen reduzierten sich um 1 T€ auf 3.006 T€ und stellen 
sich zum Bilanzstichtag wie folgt dar: 
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1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen 
 

Die Anteile an verbundenen Unternehmen enthalten ausschließlich die 
auf die Gemeinde Niederkrüchten entfallenden Anteile an der Gemein-
dewerke Niederkrüchten GmbH i.H.v. 1.886 T€. Dies entspricht einer 

Beteiligungsquote von 50,2 %. Eine Anpassung der Bewertung zum Ab-
schlussstichtag war nicht erforderlich.  

 
 

1.3.2 Beteiligungen 
 
Der Bestand der Beteiligungen setzt sich zum Bilanzstichtag wie folgt 

zusammen:  
 

 
 

31.12.2014 
(EUR) 

31.12.2013 
(EUR) 

Aktien der GWG Kreis Viersen AG 656.397,00 656.397,00 

Kreiswerke Heinsberg GmbH 53.060,06 53.060,06 

WFG Kreis Viersen mbH 32.998,43 32.998,43 

Verkehrsgesellschaft Kreis Viersen mbH  769,59 769,59 

Euregio Rhein-Maas-Nord  633,88 633,88 

Gesamt 743.858,96 743.858,96 

 
Eine Anpassung der Bewertungen zum Abschlussstichtag war nicht er-
forderlich. 

 
 

1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens 
 

Die Wertpapiere des Anlagevermögens beinhalten ausschließlich die An-
teile am KVR-Fonds i.H.v. 149 T€ (Vorjahr: 134 T€). Im Berichtsjahr 
wurden für 15 T€ neue Anteile am KVR-Fonds gekauft. 

 
 

1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen 
 
 

 

31.12.2014 

(EUR) 

31.12.2013 

(EUR) 

Arbeitgeberdarlehen 15.099,57 11.305,45 

Wohnungsbaudarlehen GWG 210.639,69 230.333,27 

Anteile Volksbank Erkelenz eG 520,00 520,00 

Anteile Volksbank Viersen eG 260,00 260,00 

Gesamt 226.519,26 242.418,72 
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Die Darlehen reduzierten sich um die planmäßige Tilgung. Darüber hin-
aus wurde im Berichtsjahr ein neues Arbeitgeberdarlehen i.H.v. 5 T€ 

gewährt. 
 
 

2. Umlaufvermögen 
 

 
 

31.12.2014 
(EUR) 

31.12.2013 
(EUR) 

Umlaufvermögen 3.844.111,61 6.050.566,23 
 

Zum Umlaufvermögen zählen die Vorräte, die Forderungen und sonsti-
gen Vermögensgegenstände und die liquiden Mittel. Der Bestand des 
Umlaufvermögens hat sich im Berichtsjahr um 2.206 T€ verringert. 

Maßgeblich hierfür war insbesondere ein Rückgang der Vorräte (über-
wiegend Grundstücke) i.H.v. 1.602 T€ sowie der liquiden Mittel i.H.v. 

1.037 T€. Weitere Einzelheiten sind den nachfolgenden Erläuterungen 
zu entnehmen. 
 

 
2.1. Vorräte 

 
 

 

31.12.2014 

(EUR) 

31.12.2013 

(EUR) 

Zum Verkauf stehende Grundstücke 1.314.247,50 2.910.735,00 

Garagenhöfe im Ortsteil Venekoten 15.584,12 21.289,82 

Gesamt 1.329.831,62 2.932.024,82 
 

Die zu verkaufenden Grundstücke entfallen vollumfänglich auf die 
Stadtentwicklungsmaßnahme Dürer-/Menzelstraße. Die Minderung ent-
fällt auf im Berichtsjahr veräußerte Grundstücke. Auf die Ausführungen 

auf der Passivseite zu den Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaft-
lich gleichkommen (4.4), wird verwiesen. 

 
In den Vorjahren wurden von der Gemeinde Kosten für die Errichtung 

von Garagenhöfen im Ortsteil Venekoten aufgewendet. Bis auf drei Par-
zellen wurden die Grundstücksflächen nunmehr veräußert.  
 

 
2.2 Forderungen und sonstige öffentlich-rechtliche Vermögens-

gegenstände  
 
Die Forderungen wurden zu Nennbeträgen bilanziert. Es wurden zusätz-

liche Einzelwertberichtigungen von 22 T€ (Vorjahr: 19 T€) aufwands-
wirksam vorgenommen. Das pauschale Ausfallrisiko wurde durch eine 

pauschale Wertberichtigung des gesamten Forderungsbestandes abzüg-
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lich der Einzelwertberichtigungen abgebildet. Forderungen, die älter als 
ein Jahr sind, wurden zu 100 % wertberichtigt, Forderungen, die zwi-

schen sechs Monaten und einem Jahr alt sind, wurden zu 50 % wertbe-
richtigt. Bei der pauschalen Wertberichtigung ergab sich ein Aufwand 
von 16 T€ (Vorjahr: 11 T€). 

 
Nach Durchführung der Wertberichtigung ergab sich zum Bilanzstichtag 

folgender Bestand an öffentlich-rechtlichen Forderungen:  
 

 
 

31.12.2014 
(EUR) 

31.12.2013 
(EUR) 

Gebühren 79.669,76 70.039,28 

Beiträge 135.724,22 113.081,04 

Steuern 428.017,03 147.815,45 

Forderungen aus Transferleistungen 171.339,24 84.226,87 

sonstige öffentl.-rechtl. Forderungen  699.016,60 592.780,69 

Gesamt 1.513.766,85 1.007.943,33 

 
In den Steuerforderungen sind Forderungen i.H.v. 8 T€ aus Gebühren 
für wasserdichte Gruben und für Kleinkläranlagen enthalten, die bei den 

Gebührenforderungen auszuweisen sind.  
 

In den sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen sind Forderungen 
wegen Erstattungsansprüchen aufgrund von Dienstherrenwechseln von 
Beamten gem. § 107b BeamtVG i.H.v. 620 T€ (Vorjahr: 563 T€) enthal-

ten.  
 

 
Nach Durchführung der Wertberichtigung ergab sich zum Bilanzstichtag 

folgender Bestand an privatrechtlichen Forderungen: 
 
 

 

31.12.2014 

(EUR) 

31.12.2013 

(EUR) 

gegenüber dem privaten Bereich 63.437,29 47.790,68 

sonstige privatrechtliche Forderungen 5.919,77 6.387,14 

Gesamt 69.357,06 56.177,82 
 

In den privatrechtlichen Forderungen gegenüber dem privaten Bereich 
sind Forderungen i.H.v. 2 T€ enthalten, die als Forderungen gegenüber 

dem öffentlichen Bereich auszuweisen sind. 
 

  
Darüber hinaus sind folgende sonstige Vermögensgegenstände im 
Umlaufvermögen zu verzeichnen: 
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31.12.2014 
(EUR) 

31.12.2013 
(EUR) 

Erstattung Kapitalertragsteuer 26.480,50 79.441,50 

Umsatzsteuerforderungen 20.109,75 27.534,23 

Debitorische Kreditoren 59.689,28 85.850,82 

Gesamt 106.279,53 192.826,55 
 

Die Forderung aus der Erstattung der Kapitalertragsteuer entstammt 
dem als Betrieb gewerblicher Art geführten Bäderbetrieb. Es handelt 

sich um die Erstattungsforderungen für 2013. Für das Haushaltsjahr 
2014 besteht keine Erstattungsforderung, da keine Gewinnausschüttung 
der Gemeindewerke Niederkrüchten GmbH erfolgte.  

 
Zum Abschlussstichtag bestand nach Verrechnung des Umsatzsteuer-

zahllastkontos mit der Vorsteuer eine Umsatzsteuerforderung gegen-
über dem Finanzamt. 
 

Bei den debitorischen Kreditoren handelt es sich um Gläubiger der Ge-
meinde Niederkrüchten, die durch Überzahlungen, Gutschriften oder 

ähnliches zu Schuldnern der Gemeinde werden. 
 
 

2.4 Liquide Mittel 
 

Der Bestand setzt sich zum Bilanzstichtag wie folgt zusammen: 
 
 

 

31.12.2014 

(EUR) 

31.12.2013 

(EUR) 

Sparkasse Krefeld Girokonto 846.005,58 1.814.362,04 

Sparkasse Krefeld Girokonto 3.631,96 5.979,93 

Sparkasse Krefeld (Schwebeposten) -138.468,89 9.616,63 

Volksbank Erkelenz eG Girokonto 14.591,83 10.300,81 

Postbank Girokonto 4.009,52 586,57 

Commerzbank Girokonto 9.784,06 757,02 

Volksbank Viersen eG Girokonto 65.144,28 6.672,99 

Girokonto Asylbereich 18.130,21 10.154,93 

Girokonto Streetwork 208,26 407,34 

Mietkautionssparbuch 802,72 801,32 

Handvorschüsse und Nebenkassen 1.037,02 1.954,13 

Gesamt 824.876,55 1.861.593,71 

 
Auf den Bankkonten wurden die Bestände zum 31.12.2014 bilanziert. 
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Schwebeposten kommen beispielweise dadurch zustande, dass in der 
Finanzbuchhaltungssoftware bereits Ein- und/oder Auszahlungen ge-

bucht wurden, die den Konten bei den jeweiligen Kreditinstituten noch 
nicht belastet wurden. 
 

 
3. Aktive Rechnungsabgrenzung 

 
Der Bestand setzt sich zum Bilanzstichtag wie folgt zusammen: 

 
 
 

31.12.2014 
(EUR) 

31.12.2013  
(EUR) 

Versorgungskassenbeiträge 26.340,00 24.500,00 

Beamtenbesoldung für Januar 72.509,48 58.337,14 

Gesamt 98.849,48 82.837,14 
 
Die Zunahme bei der Beamtenbesoldung für Januar im Berichtsjahr ist 

auf Nachzahlungen in Folge von Besoldungserhöhungen zurückzuführen. 
 

 
 
Passiva 

 
1. Eigenkapital 

 
Seit der Eröffnungsbilanz 2009 hat sich das Eigenkapital von 75.370 T€ 

auf 67.088 T€ verringert (- 8.282 T€ bzw. - 11,0 %).  
 
Der Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme beträgt 51,1 % (Vor-

jahr: 51,0 %). Das Eigenkapital hat sich gegenüber dem Vorjahr um 
1.299 T€ verringert. Es teilt sich zum Bilanzstichtag wie folgt auf: 

 
 
 

31.12.2014 
(EUR) 

31.12.2013 
(EUR) 

Allgemeine Rücklage 68.265.776,65 69.675.893,48 

Ausgleichsrücklage 0,00 1.710.742,33 

Bilanzgewinn/ -verlust -1.178.174,46 -2.999.837,98 

Gesamt 67.087.602,19 68.386.797,83 

   

Das Eigenkapital ändert sich aufgrund des Jahresergebnisses (- 1.178 
T€) und der gemäß § 43 Abs. 3 GemHVO NRW unmittelbar mit der All-

gemeinen Rücklage zu verrechnenden Aufwendungen und Erträge aus 
Anlageabgängen. Die Veränderungen aus Anlageabgängen betragen:  
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Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken 14 T€ 
Erträge aus Sonderpostenauflösungen  6 T€ 

Aufwendungen aus der Veräußerung von Sachanlagen  -141 T€ 
 
Per Saldo verringert sich damit die allgemeine Rücklage (Eigenkapital) 

unmittelbar um 121 T€, während das Jahresergebnis sich entsprechend 
positiver darstellt.  

 
Der Beschluss über die Ergebnisverwendung obliegt dem Rat der Ge-

meinde. Dieser hat in seiner Sitzung vom 15.03.2016 beschlossen, den 
Bilanzverlust aus 2013 i.H.v. 3.000 T€ mit einem Teilbetrag i.H.v. 1.711 
T€ aus der Ausgleichsrücklage sowie im Übrigen i.H.v. 1.289 T€ aus der 

allgemeinen Rücklage zu entnehmen.  
 

 
2. Sonderposten 
 

Der Bestand setzt sich zum Bilanzstichtag wie folgt zusammen: 
 

 
 

31.12.2014 
(EUR) 

31.12.2013  
(EUR) 

für Zuwendungen 37.200.472,60 37.728.779,52 

für Beiträge 9.769.103,36 10.022.850,42 

für den Gebührenausgleich 273.026,44 214.060,25 

sonstige Sonderposten 182.963,48 181.621,02 

Gesamt 47.425.565,88 48.147.311,21 
 

Die Sonderposten verringerten sich im Haushaltsjahr um 722 T€. Den 
Auflösungen von 1.898 T€ bzw. Abgängen von 12 T€ stehen Zugänge 

von 1.188 T€ gegenüber.  
 
Die Zugänge bei den Zuwendungen des Landes i.H.v. 964 T€ entfal-

len im Wesentlichen auf: 
Abwasserkanäle  205 T€ 

MAN LKW für den Bauhof 155 T€ 
Diverse Geringwertige Vermögensgegenstände 101 T€ 
Diverse Maschinen und techn Anlagen für den Bauhof 76 T€ 

Behindertengerechter Umbau Buswartehallen  71 T€ 
Digitale Funkgeräte 69 T€ 

Mercedes-Benz Sprinter  54 T€ 
 
Die Veränderung des Sonderpostens für Beiträge besteht aus Zugän-

gen i.H.v. 103 T€. Diesen stehen Abgänge i.H.v. 1 T€ und Auflösungen 
i.H.v. 356 T€ gegenüber. 
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Der Sonderposten für den Gebührenausgleich enthält die Kosten-
überdeckungen nach § 6 KAG NRW für die kostenrechnenden Einrich-

tungen, die in den Folgejahren aufgelöst werden. Im Berichtsjahr wur-
den dem Sonderposten 59 T€ zugeführt.  
 

Die Zugänge bei den sonstigen Sonderposten i.H.v. 13 T€ resultieren 
vollumfänglich aus Spenden. Diese teilen sich auf den Bau einer Dirtbike 

Anlage (6 T€), die Beschaffung von geringwertigen Vermögensgegen-
ständen für den Bereich Brandschutz (3 T€) und die Anschaffung eines 

Kinderspielgerätes in der Kita Oberkrüchten (4 T€) auf.  
 
 

3. Rückstellungen 
 

Die Rückstellungen erhöhten sich um 667 T€ auf 9.308 T€ und stellen 
sich im Einzelnen wie folgt dar: 
 

3.1 Pensionsrückstellungen 
 

 
 

31.12.2014 
(EUR) 

31.12.2013 
(EUR) 

Pensionsrückstellungen 6.958.137,00 6.449.691,00 

Beihilferückstellungen 1.803.787,00 1.687.245,00 

Gesamt 8.761.924,00 8.136.936,00 

 
Bei den Pensionsrückstellungen wurden die zukünftigen Pensions- und 

Beihilfeverpflichtungen für 18 (Vorjahr: 17) Beamtinnen und Beamte 
sowie 7 Versorgungsempfänger und Hinterbliebene ausgewiesen. Die 
versicherungsmathematische Bewertung wurde von der Rheinischen 

Versorgungskasse auf Basis der Richttafeln 2005 G von Prof. Klaus Heu-
beck durchgeführt.  

 
 
3.4 Sonstige Rückstellungen 

 
 

 

31.12.2014 

(EUR) 

31.12.2013 

(EUR) 

Altersteilzeitrückstellungen 122.624,00 139.354,00 

Resturlaub und Zeitguthaben 244.859,00 191.187,88 

Rückstellung für Rechnungsprüfung  139.380,00 134.354,00 

Jahresabschluss Bäderbetrieb 16.103,10 16.315,34 
Rückstellung Erstattungsverpflich-

tungen aus Dienstherrenwechsel 23.296,00 21.187,00 

Sonstiges 0,00 203,10 

Gesamt 546.262,10 502.601,32 
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Bei den Altersteilzeitrückstellungen wurden fünf Altersteilzeitverhältnisse 
mit ihren zukünftigen Zahlungsverpflichtungen ausgewiesen. 

 
Die Urlaubs- und Überstundenrückstellungen umfassen die von den Mit-
arbeitern der Gemeinde Niederkrüchten zum Berichtsstichtag nicht in 

Anspruch genommenen Urlaubstage, Überstunden und Gleitzeitgutha-
ben. 

 
Die Rückstellung für Rechnungsprüfung beinhaltet Prüfungskosten für 

die Prüfung der Jahresabschlüsse 2011 bis 2014, der Gesamtabschlüsse 
der Jahre 2010 bis 2014 und die allgemeine Jahresprüfung 2014. 
 

Die Rückstellung für den Jahresabschluss des Bäderbetriebs umfasst die 
Kosten für die steuerliche Jahresabschlusserstellung des als Betrieb ge-

werblicher Art geführten Bäderbetriebs.  
 
Durch einen in 2011 erfolgten Wechsel eines Beamten zu einem ande-

ren Dienstherrn ist eine sonstige Rückstellung aufgrund der anteiligen 
Verpflichtungen aus Dienstherrenwechseln gem. § 107b BeamtVG/VLVG 

NRW zu bilden.  
 
 

4. Verbindlichkeiten 
 

Eine Darstellung der Entwicklung der Verbindlichkeiten enthält der im 
Anhang zum Jahresabschluss aufgeführte Verbindlichkeitenspiegel.  
 

Der Bestand setzt sich zum Bilanzstichtag wie folgt zusammen: 
 

 
 

31.12.2014 
(EUR) 

31.12.2013 
(EUR) 

Kreditähnliche Verbindlichkeiten 1.695.410,07 3.321.994,31 

Verb. aus Lieferungen u. Leistung 969.347,97 799.908,92 

Sonstige Verbindlichkeiten 488.680,03 632.616,62 

Erhaltene Anzahlungen 2.529.606,77 2.584.358,07 

Gesamt 5.683.044,84 7.338.877,92 
 

Im Vergleich zum Vorjahr hat sich der Bestand um 1.656 T€ reduziert. 
 

 
4.4  Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen 

wirtschaftlich gleichkommen 

 
Die Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaft-

lich gleichkommen entfallen mit 1.695 T€ (Vorjahr: 3.322 T€) aus-
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schließlich auf den Saldo des Treuhandkontos zur städtebaulichen Ent-
wicklungsmaßnahme Dürer-/Menzelstraße.  

 
Gemäß Ratsbeschluss vom 03. Juli 2001 wurde mit Datum vom 29. Au-
gust 2001 ein Entwicklungsträgervertrag mit der NRW.Urban (Rechts-

nachfolgerin der LEG Landesentwicklungsgesellschaft NRW GmbH) ab-
geschlossen. Die NRW.Urban erfüllt als Treuhänder der Gemeinde Nie-

derkrüchten die Aufgaben der Entwicklung des Gebietes Dürer-
/Menzelstraße. Die Gemeinde verbleibt wirtschaftlicher Eigentümer, so-

dass die Vermögensgegenstände und Schulden des Treuhandvermögens 
bei den jeweiligen Bilanzpositionen ausgewiesen sind. Dies betrifft ins-
besondere die noch nicht veräußerten Grundstücke im Vorratsvermögen 

auf der Aktivseite sowie das kreditähnliche Rechtsgeschäft auf der Pas-
sivseite. Zur finanziellen Durchführung der Stadtentwicklungsmaßnahme 

wurde vereinbart, dass die NRW.Urban die zur Entwicklung notwendigen 
Kredite zu Lasten des Treuhandkontos auf der Grundlage einer Finanzie-
rungsrahmenvereinbarung mit einem Kreditinstitut aufnimmt. 

 
 

4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 
 
Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen i.H.v. 969 T€ 

(Vorjahr: 800 T€) sind durch eine Kreditorensaldenliste zum Berichts-
stichtag nachgewiesen.  

 
Der überwiegende Anteil der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und 
Leistungen entsteht durch den Wertaufhellungszeitraum. Hierdurch 

werden Rechnungen, die in den ersten drei Monaten des Folgejahres 
anfallen, sich wirtschaftlich jedoch auf das Berichtsjahr beziehen, im 

Berichtjahr gebucht, sodass zum Stichtag eine Verbindlichkeit entsteht.  
 
 

4.7 Sonstige Verbindlichkeiten 
 

 
 

31.12.2014 
(EUR) 

31.12.2013 
(EUR) 

Anzahlungen Grundstücksverkäufe 0,00 3.873,00 

Mitfinanzierung Altschulden KRZN 93.137,84 98.034,91 

Weiterzuleitende Elternbeiträge 12.297,18 41.676,20 

Kreditorische Debitoren 96.911,47 112.655,18 

Debitorische Akontozahlungen 182.699,35 201.516,44 

Sicherheitsleistungen 0,00 55.112,90 

Noch abzuführende Lohnsteuer 38.538,52 42.900,37 

übrige sonstige Verbindlichkeiten 65.095,67 76.847,62 

Gesamt 488.680,03 632.616,62 
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Die Ausgleichsverpflichtung aus dem Altdefizit des KRZN umfasst die auf 
die Gemeinde Niederkrüchten entfallenden Anteile an den Verpflichtun-

gen zum Ausgleich des Altdefizits des KRZN. Die Verbindlichkeit redu-
zierte sich durch planmäßige Tilgung. 
 

Bei den weiterzuleitenden Elternbeiträgen handelt es sich um im Monat 
Dezember vereinnahmte Elternbeiträge, die im folgenden Monat weiter-

zuleiten sind. 
 

Bei den kreditorischen Debitoren handelt es sich um Schuldner der Ge-
meinde Niederkrüchten, die durch Überzahlungen, Gutschriften oder 
ähnliches zu Gläubigern der Gemeinde Niederkrüchten werden. Bei den 

debitorischen Akontozahlungen handelt es sich um bereits erfolgte Ein-
zahlungen, für die in der Finanzbuchhaltung zum Bilanzstichtag keine 

fällige Sollstellung vorliegt.  
  
Unter den übrigen sonstigen Verbindlichkeiten befinden sich überwie-

gend Verbindlichkeiten aus vereinnahmten und noch nicht weitergeleite-
ten durchlaufenden Geldern wie bspw. Amtshilfeersuchen oder auch un-

geklärte Zahlungseingänge. 
 
 

4.8 erhaltene Anzahlungen 
 

 
 

31.12.2014 
(EUR) 

31.12.2013 
(EUR) 

vom Land 2.306.785,74 2.470.851,72 

von Kommunen 115.657,50 58.957,50 

aus Beiträgen (KAG) 21.714,68 0,00 

Sonstiges 91.448,85 54.548,85 

Gesamt 2.529.606,77 2.584.358,07 
 

Bei den erhaltenen Anzahlungen handelt es sich um Zuwendungen für 
die Anschaffung/Herstellung von Vermögensgegenständen, die noch zu-

zuordnen sind, sobald die Voraussetzungen hierfür vorliegen. 
 
 

5. Passive Rechnungsabgrenzung 
 

Der passive Rechnungsabgrenzungsposten erhöht sich um 140 T€ auf 
1.824 T€ und beinhaltet überwiegend Grabnutzungsrechte i.H.v. 1.818 
T€ (Vorjahr: 1.685 T€). Es waren Auflösungserträge i.H.v. 84 T€ und 

Zuführungen durch Bestattungen i.H.v. 217 T€ zu verzeichnen. Darüber 
hinaus wurden im Berichtsjahr erstmalig Einnahmen aus der Jagdpacht 

i.H.v. 6 T€ (Vorjahr: 0 T€) abgegrenzt.  
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4.2.5 Aufgliederungen und Erläuterungen zu Positionen 
der Ergebnisrechnung 

 
Das Haushaltsjahr 2014 schließt mit einem negativen Ergebnis von 

1.178 T€ ab. Die Gesamterträge von 26.862 T€ steigen gegenüber 
dem Vorjahr (24.561 T€) um 2.301 T€ (9,4 %). Bei den Gesamtauf-

wendungen von 28.040 T€ ist gegenüber dem Vorjahr (27.560 T€) ein 
Anstieg um 480 T€ zu verzeichnen (1,7 %). Der Gesamtbetrag der Er-
träge reichte nicht aus, den Gesamtbetrag der Aufwendungen zu de-

cken. 
 

Das Ergebnis aus ordentlichen Erträgen und Aufwendungen be-
trägt - 1.157 T€ (Vorjahr: - 3.067 T€).  
 

Die ordentlichen Erträge von 26.832 T€ (Vorjahr: 24.429 T€) werden 
hauptsächlich durch Steuern und ähnliche Abgaben i.H.v. 12.599 T€ 

(47,0 %) und Zuwendungen und allgemeine Umlagen i.H.v. 7.121 T€ 
(26,5 %) bestimmt. 
 

Die ordentlichen Aufwendungen von 27.989 T€ (Vorjahr: 27.496 T€) 
werden hauptsächlich durch Transferaufwendungen i.H.v. 10.038 T€ 

(35,9 %), Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen i.H.v. 5.585 T€ 
(20,0 %) und Personalaufwendungen i.H.v. 7.390 T€ (26,4 %) be-
stimmt. 

 
Das Finanzergebnis beträgt -21 T€ (Vorjahr: 68 T€) und setzt sich 

zusammen aus Finanzerträgen i.H.v. 30 T€ (Vorjahr: 132 T€) und Fi-
nanzaufwendungen i.H.v. 51 T€ (Vorjahr: 64 T€). 
 

 
Im Einzelnen stellt sich das Jahresergebnis wie folgt dar: 

 
Die Steuern und ähnliche Abgaben setzen sich wie folgt zusammen: 

 
 
 

31.12.2014 
(EUR) 

31.12.2013 
(EUR) 

Grundsteuer A 50.425,66 47.023,36 

Grundsteuer B 1.938.133,17 1.900.712,06 

Gewerbesteuer 3.272.193,14 2.599.221,59 

Gemeindeanteil Einkommensteuer 6.245.948,03 5.909.762,00 

Gemeindeanteil Umsatzsteuer 290.844,67 281.870,00 

Vergnügungssteuer 8.872,77 7.385,36 

Hundesteuer 158.150,84 158.367,61 

Familienleistungsausgleich 634.398,59 641.017,76 

Gesamt 12.598.966,87 11.545.359,74 
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Für die Gemeinde Niederkrüchten galten im Haushaltsjahr 2014 die in 
der Haushaltssatzung vom 08. April 2014 festgeschrieben Hebesätze 

von 412 v.H. für die Gewerbesteuer, von 225 v.H. für die Grundsteuer A 
und von 420 v.H. für die Grundsteuer B. Der Hebesatz der Gewerbe-
steuer erhöhte sich damit im Vergleich zum Vorjahr um 1 Prozentpunkt, 

die übrigen Hebesätze blieben im Vergleich zum Vorjahr unverändert.  
 

 
Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen setzen sich wie folgt 

zusammen: 
 

 
31.12.2014 

(EUR) 
31.12.2013 

(EUR) 

Zuweisungen vom Land NRW  3.758.154,18 2.301.196,92 

Zuweisungen von Kommunen  1.763.660,85 1.693.312,21 

Auflösung von Sonderposten  1.598.960,45 1.564.981,34 

Sonstiges 0,00  5.296,79  

Gesamt 7.120.775,48 5.564.787,26 

 
Der überwiegende Teil der Zuweisungen vom Land NRW entfällt mit 

2.777 T€ (Vorjahr: 1.381 T€) auf die Schlüsselzuweisungen und mit 566 
T€ (Vorjahr: 485 T€) auf die Gaststreitkräftepauschale. 
 

Die Zuweisungen von Kommunen enthalten insbesondere mit 1.764 T€ 
(Vorjahr: 1.693 T€) die vom Kreis Viersen gezahlten Betriebskostenzu-

schüsse für Kindertageseinrichtungen. 
 
Die Auflösung der Sonderposten für Zuwendungen entfällt mit 1.507 T€ 

(Vorjahr: 1.473 T€) überwiegend auf Sonderposten aus Zuwendungen 
des Landes NRW.  

 
 
Die sonstigen Transfererträge von 17 T€ (Vorjahr: 4 T€) enthalten 

den Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen.  
 

 
  



 

 4. Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung 

 
 
 

 
PRÜFUNG JAHRESABSCHLUSS 2014 

 
RECHNUNGSPRÜFUNGSAMT DES KREISES VIERSEN, BERICHT 10/2015 

 

     

2. 3
8
 

38 

 

GEMEINDE NIEDERKRÜCHTEN 

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte bestehen aus: 
 

 
 

31.12.2014 
(EUR) 

31.12.2013 
(EUR) 

Entschädigung Feuerwehreinsätze 22.978,20 11.541,73 

Verwaltungsgebühren 108.682,14 101.534,01 
Benutzungsgebühren und ähnliche 

Entgelte 4.389.798,12 4.442.956,08 
Auflösung passiver Rechungsabgren-

zungsposten Friedhofsgebühren 83.668,83 83.751,85 

Erträge Sonderposten Beiträge BauGB 181.380,12 181.422,20 

Erträge Sonderposten Beiträge KAG  174.600,31 176.124,91 

Gesamt 4.960.983,72 4.997.330,78 
 

Die Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelte enthalten hauptsäch-
lich Kanalbenutzungsgebühren (2.605 T€, Vorjahr: 2.730 T€), Abfallbe-
seitigungsgebühren (1.346 T€, Vorjahr: 1.344 T€) und Gewässerunter-

haltungsgebühren (142 T€, Vorjahr: 138 T€). 
 

Bei der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen handelt es sich um in 
Vorjahren entrichtete Beiträge nach dem BauGB und von der Gemeinde 
erhobene Straßenanliegerbeiträge nach dem KAG NRW. 

 
 

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte beinhalten: 
 
 

 

31.12.2014 

(EUR) 

31.12.2013 

(EUR) 

Privatrechtliche Leistungsentgelte 115.669,76 98.552,89 

Mieten und Pachten 140.090,18 160.834,32 

Erträge aus Verkäufen 135.308,81 125.107,30 

Erlöse aus Abgrabungen (Sand & Kies) 48.711,26 40.222,61 

Gesamt 439.780,01 424.717,12 

 

Erträge aus Mieten und Pachten ergaben sich insbesondere aus der 
Vermietung von Wohnungen, Gebäuden und Grundstücken sowie aus 
der Jagdpacht. Der Rückgang ist u.a. auf den Verkauf des Gebäudes 

Schmutzersweg 5 sowie auf die erstmalig erfolgte Rechnungsabgren-
zung der Jagdpacht zurückzuführen.  

 
Die Erträge aus Verkäufen umfassen insbesondere Erträge aus dem 
Holzverkauf i.H.v. 74 T€ (Vorjahr: 57 T€) sowie dem Verkauf von Papier 

und Müllsäcken i.H.v. 50 T€ (Vorjahr: 58 T€).  
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Die Kostenerstattungen und Umlagen umfassen: 
 

 
 

31.12.2014 
(EUR) 

31.12.2013 
(EUR) 

Erstattungen vom Land NRW 119.918,88 93.215,99 

Erstattungen von Gemeinden 174.578,11 169.598,09 

Erstattungen v. Sozialleistungsträgern 87.889,92 86.816,92 

Sonstige 175.397,69 196.965,45 

Gesamt 557.784,60 546.596,45 

 

Bei den Kostenerstattungen handelt es sich um die Personal- und Sach-
kostenerstattungen Dritter für von der Gemeinde Niederkrüchten er-

brachte Dienstleistungen.  
 

Die Erstattungen vom Land NRW entfallen hauptsächlich auf Erstattun-
gen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (109 T€, Vorjahr: 77 T€) so-
wie auf die Erstattung von Kosten für Wahlen (3 T€, Vorjahr: 10 T€).  

 
Die Erstattungen von Sozialleistungsträgern umfassen Personal- und 

Sachkostenerstattungen für Mitarbeiter im Jobcenter. 
 
 

Die sonstigen ordentlichen Erträge beinhalten: 
 

 
 

31.12.2014 
(EUR) 

31.12.2013 
(EUR) 

Konzessionsabgaben 675.284,72 674.899,79 

Erträge aus Grundstücksverkäufen 1.841,74 0,00 

Auflösung von Rückstellungen 191.187,88 538.699,93 

Auflösung von Wertberichtigungen 22.568,32 8.411,83 

Säumniszuschläge 93.286,24 43.312,07 

Bußgelder 15.128,82 17.378,22 

Erträge aus Sonderpostenauflösun-
gen für Anlagenabgänge 

0,00 545,37 

Erträge aus Amtshilfeersuchen 18.226,90 23.260,23 

Sonstiges 112.435,72 38.423,14 

Gesamt 1.129.960,34 1.344.930,58 

 
Die Konzessionsabgaben entfallen mit 474 T€ (Vorjahr: 479 T€) auf 
Strom, mit 164 T€ (Vorjahr: 165 T€) auf Wasser und mit 38 T€ (Vor-

jahr: 31 T€) auf Gas.  
 

Die Erträge aus Grundstücksverkäufen, die nicht der Gemeindeentwick-
lung dienen sowie die Sonderpostenauflösungen aus Anlagenabgängen 
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wurden gem. § 43 Abs. 3 GemHVO NRW unmittelbar mit der allgemei-
nen Rücklage verrechnet. Hierzu wird auf die Ausführungen zur Entwick-

lung des Eigenkapitals verwiesen.  
 
Die Auflösung der Rückstellungen entfällt mit 191 T€ (Vorjahr: 212 T€) 

hauptsächlich auf die nach der Bruttomethode verbuchten Urlaubs- und 
Zeitguthabenrückstellungen. Diese werden zu Jahresbeginn in voller 

Höhe ertragswirksam aufgelöst und am Jahresende aufwandswirksam 
neugebildet. Lediglich die Differenz i.H.v. 21 T€ entlastet das Jahreser-

gebnis. Im Vorjahr waren aufgrund des Sterbefalls eines Versorgungs-
empfängers Pensions- (244 T€) und Beihilferückstellungen (82 T€) auf-
zulösen. 

 
Im Berichtsjahr sind Erträge i.H.v. 23 T€ (Vorjahr: 8 T€) auf bereits 

wertberichtigte Forderungen eingegangen. 
 
 

Im Berichtsjahr sind aktivierte Eigenleistungen i.H.v. 7 T€ (Vorjahr 1 
T€) angefallen.  

 
 
Die Personalaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen: 

 
 

 

31.12.2014 

(EUR) 

31.12.2013 

(EUR) 

Beamtenbezüge 850.005,20 858.787,17 

Vergütungen tariflich Beschäftigte 4.470.098,55 4.434.437,43 

Versorgungskassenbeiträge  361.370,15 369.635,25 

Sozialversicherungsbeiträge  901.339,60 898.955,16 

Beihilfen u. Unterstützungsleistungen 50.501,76 72.919,58 

Zuführungen Pensionsrückstellungen 451.009,00 299.517,00 

Zuführungen Beihilferückstellung 77.907,00 91.071,00 

Veränderung Rückstellungen für Al-
tersteilzeit 

-16.730,00 0,00 

Zuführung Rückstellungen Resturlaub 

und Zeitguthaben 
244.859,00 191.187,88 

Gesamt 7.390.360,26 7.216.510,47 

 
Die Steigerung der zahlungswirksamen Personalaufwendungen resultiert 
überwiegend aus den prozentualen Entgelterhöhungen.  

 
Im Vorjahr wurde die Inanspruchnahme der Altersteilzeitrückstellung als 

Ertrag aus der Auflösung gebucht. Ab 2014 wird die Buchungslogik da-
hingehend geändert, dass die Inanspruchnahme der Altersteilzeitrück-
stellung als Minderaufwand verbucht wird. 
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Hinsichtlich der Verbuchung der Rückstellungen für Resturlaub und Zeit-
guthaben wird auf die Ausführungen bei den sonstigen ordentlichen Er-

trägen verwiesen. 
 
 

Die Versorgungsaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen: 
 

 
 

31.12.2014 
(EUR) 

31.12.2013 
(EUR) 

Versorgungskassenbeiträge  329.112,00 294.000,00 

Beihilfen, Unterstützleistungen 47.122,34 63.486,23 

Veränderung Pensionsrückstellungen 2.293,00 0,00 

Veränderung Beihilferückstellungen 38.635,00 0,00 

Gesamt 417.162,34 357.486,23 

 
Im Berichtsjahr mussten die Pensions- und Beihilferückstellungen auf-
wandswirksam leicht erhöht werden. Im Vorjahr konnten sie aufwands-

mindernd in Anspruch genommen werden.  
 

 
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten: 
 

 
 

31.12.2014 
(EUR) 

31.12.2013 
(EUR) 

Bewirtschaftung, Unterhaltung und 
Instandhaltung der Grundstücke 

und baulichen Anlagen 

1.316.468,18 1.404.395,69 

Aufwandserstattung laufende Verwal-
tungstätigkeit an das KRZN 

218.603,58 215.757,02 

Aufwandserstattung laufende Verwal-
tungstätigkeit an NEW Netz GmbH 

175.201,13 160.328,12 

Aufwendungen für Energie 748.020,50 790.110,96 

Aufwendungen für Wasserversorgung 35.569,95 36.242,79 

Aufwand für Gebäudereinigung 292.681,97 302.734,03 

Instandhaltung von Fahrzeugen 161.193,77 85.605,18 

Unterhaltung des sonstigen bewegli-
chen Vermögens 

139.199,92 129.437,47 

Aufwendungen für sonstige Dienstleis-
tungen 

1.934.061,04 1.819.935,03 

Treuhandauftrag der NRW.Urban  39.275,95 32.488,19 

Kraftstoffe für Fahrzeuge 49.268,62 50.026,27 

Lernmittel 29.191,94 29.907,15 

Diverses 446.095,68 371.540,20 

Gesamt 5.584.832,23 5.428.508,10 
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Die Zunahme bei der Instandhaltung von Fahrzeugen ist mit 42 T€ auf 
eine umfangreiche Instandsetzung eines Feuerwehrfahrzeuges zurück-

zuführen. 
 
Die sonstigen Dienstleistungen beinhalten neben diversen kleineren Ein-

zelmaßnahmen u.a. mit 969 T€ (Vorjahr: 964 T€) die Deponiegebühren 
des Abfallbetriebs Kreis Viersen. 

 
 

Die bilanziellen Abschreibungen enthalten die Abschreibungen auf 
die immateriellen Vermögensgegenstände i.H.v. 9 T€ (Vorjahr: 9 T€) 
und das Sachanlagevermögen i.H.v. 3.099 T€ (Vorjahr: 3.087 T€). Der 

größte Anteil an den Abschreibungen auf das Sachanlagevermögen ist 
beim Infrastrukturvermögen (1.723 T€) und bei den Gebäuden (909 T€) 

zu verzeichnen. Eine weitergehende Aufgliederung der Abschreibungen 
des Anlagenlagenvermögens ist aus dem Anlagenspiegel ersichtlich, der 
dem Anhang des Jahresabschlusses beigefügt ist. 

 
 

Die Transferaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen: 
 
 

 

31.12.2014 

(EUR) 

31.12.2013  

(EUR) 

Kreisumlage & Mehrbelastungen 8.424.777,00 8.106.960,00 

Zuweisungen und Zuschüsse für 
lfd. Zwecke an Schwalmverband 

176.755,23 172.842,19 

Finanzierungsbeteiligung Fonds 
Deutsche Einheit 

243.096,87 230.530,00 

Gewerbesteuerumlage 250.246,77 237.310,00 

Krankenhausumlage 167.219,00 169.328,00 

Leistungen nach AsylbLG 341.029,79 263.132,13 

Sonstige Zuweisungen/Zuschüsse 435.050,48 480.084,75 

Gesamt 10.038.175,14 9.660.187,07 
  
 
 

Die Leistungen nach dem AsylbLG entfallen im Berichtsjahr wesentlich 

auf Sachleistungen nach § 3 AsylbLG i.H.v. 129 T€ (Vorjahr: 87 T€), die 
sonstige Krankenhilfe i.H.v. 96 T€ (Vorjahr 103 €) und Barleistungen 
nach § 3 AsylbLG i.H.v. 84 T€ (Vorjahr: 41 T€). 

 
Die sonstigen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke entfal-

len im Berichtsjahr im Wesentlichen auf das Deutsche Rote Kreuz (40 
T€), den SV Schwarz-Weiß 1926 Elmpt e.V. (52 T€), den SV Blau-Weiß 
Niederkrüchten e.V. (22 T€), den SV DJK Oberkrüchten 1959 e.V. (22 

T€), den Förderverein „verlässliche Schule der GGS Elmpt e.V.“ (100 
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T€), das Verwaltungszentrum Viersen des Kirchengemeindeverbands 
Krefeld-Kempen/Viersen (39 T€).  

 
 
Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen betreffen: 

 
 

 

31.12.2014 

(EUR) 

31.12.2013 

(EUR) 

Personalnebenkosten 120.094,67 88.639,43 

Aufwendungen für ehrenamtliche und 
sonstige Tätigkeiten 

159.362,21 158.890,32 

Mieten und Pachten 89.018,95 90.574,09 

Geschäftsaufwendungen 458.178,34 433.979,10 

Versicherungen 177.469,42 177.639,20 

Einzelwertberichtigung Forderungen 22.138,04 19.179,60 

Pauschalwertberichtigung Forderungen 15.688,85 11.481,22 

Fraktionszuwendungen 7.898,00 7.464,00 

Zuführungen zu Rückstellungen 72.066,90 71.992,34 

Aufwendungen Grundstücksverkäufe 14.888,72 4.247,81 

Ersatzbeschaffungen für Festwerte 13.345,53 222.396,73 

Sachverständigen- und Gerichtskosten 184.938,06 223.577,17 

Zuführung Sonderposten Gebühren-
ausgleich 92.476,81 180.420,71 

Sonstiges 23.120,85 47.376,72 

Gesamt 1.450.685,35 1.737.858,44 
 

Die Personalnebenkosten beinhalten mit 54 T€ (Vorjahr: 38 T€) Kosten 
für die Aus- und Fortbildung.  

 
Die Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten enthalten 
überwiegend die Sitzungsgelder der Ratsmitglieder sowie die Aufwands-

entschädigungen für die Wehr- und Löschzugführer.  
 

Die Mieten und Pachten beinhalten mit 28 T€ (Vorjahr: 28 T€) die Miete 
und Nebenkosten für die Bibliothek.  
 

Die Geschäftsaufwendungen enthalten u.a. Kosten für die Dienste der 
Bundesdruckerei für das Erstellen von Personalausweisen etc. (51 T€), 

Kosten für Bürobedarf (49 T€), für Literatur und Software (35 T€), für 
Mitgliedsbeiträge (32 T€) und für Telekommunikation und Porto (61 T€).  
 

Die Position der Versicherungen beinhaltet im Wesentlichen die Unfall-
versicherung (118 T€, Vorjahr: 117 T€) sowie diverse Versicherungsver-

träge aus den Bereichen Gebäude- und Fahrzeugversicherungen.  
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Die Zuführung zu den Rückstellungen beinhaltet mit 64 T€ die Kosten 

für die Rechnungsprüfung des Haushaltsjahres 2014 und mit 8 T€ die 
Kosten für die steuerliche Jahresabschlusserstellung des als Betrieb ge-
werblicher Art geführten Bäderbetriebs.  

 
Die Aufwendungen aus dem Abgang von Anlagegütern wurden im Be-

richtsjahr gem. § 43 Abs. 3 GemHVO NRW unmittelbar mit der Allge-
meinen Rücklage verrechnet. Auf die dortigen Ausführungen wird ver-

wiesen. 
 
Die Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen für Festwerte reduzierten 

sich im Berichtsjahr von 222 T€ auf 13 T€. Im Vorjahr war hier mit 212 
T€ die Neugestaltung des Uferbereiches am Lindbruch enthalten, welche 

zum Festwert "Ausstattung Grünflächen" gehört.  
 
Im Berichtsjahr mussten dem Sonderposten für den Gebührenausgleich 

92 T€ (Vorjahr: 180 T€) zugeführt werden. Der Betrag wird in den 
nächsten vier Jahren zur Gebührensenkung eingesetzt.  

 
 
Die Finanzerträge i.H.v. 30 T€ (Vorjahr: 132 T€) beinhalten überwie-

gend Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen 
i.H.v. 30 T€ (Vorjahr: 130 T€). Die Gewinnanteile stammen im Berichts-

jahr mit 15 T€ von der Kreiswerke Heinsberg GmbH. Im Vorjahr erfolgte 
eine Gewinnausschüttung der Gemeindewerke Niederkrüchten GmbH 
(100 T€).  

 
 

Die Finanzaufwendungen i.H.v. 51 T€ (Vorjahr: 64 T€) beinhalten im 
Wesentlichen Zinsaufwendungen für die Stadtentwicklungsmaßnahme 
Dürer-/Menzelstraße i.H.v. 36 T€ (Vorjahr: 45 T€) sowie für Gewerbe-

steuererstattungen i.H.v. 13 T€ (Vorjahr 12 T€).  
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4.2.6 Aufgliederungen und Erläuterungen zu Positionen 
der Finanzrechnung 

 
Die finanzielle Entwicklung der Gemeinde ist der nachfolgenden Finanz-

rechnung, in der die finanzwirtschaftlichen Vorgänge nach betriebswirt-
schaftlichen Grundsätzen zusammengefasst wurden, zu entnehmen.  

 
 Ein- und Auszahlungsarten bzw. Saldo 

(stichtagsbezogen) 

2014 

(T€) 

2013 

(T€) 

+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 23.992 22.000 

- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -23.873 -23.284 

= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 119 -1.284 
 

+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 1.585 2.159 

- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -2.748 -1.137 

= Saldo aus Investitionstätigkeit -1.163 1.022 
 

-> Finanzmittelüberschuss (+)/-fehlbetrag (-) -1.044 -262 
 

+ Saldo aus Finanzierungstätigkeit -5 -1 

= Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln  -1.049 -263 
 

+ Anfangsbestand an Finanzmitteln 1.861 2.154 

+ Veränderung des Bestands fremder Finanzmittel 12 -30 

= Liquide Mittel 824 1.861 

 
Der Bestand der liquiden Mittel resultiert überwiegend aus dem Bestand 

des Girokontos bei der Sparkasse Krefeld (846 T€) abzüglich des 
Schwebepostens von 138 T€. Im Übrigen wird auf die Ausführungen zu 

den liquiden Mitteln verwiesen.  
 
Aus der laufenden Verwaltungstätigkeit ergibt sich ein Mittelzufluss von 

119 T€. Dies ist im Wesentlichen auf Einzahlungen aus Steuern und 
ähnlichen Abgaben (12.138 T€), aus Zuwendungen und allgemeinen 

Umlagen (5.311 T€) sowie aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten 
(4.683 T€) zurückzuführen, denen insbesondere Personalauszahlungen 
(6.648 T€), Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (5.576 T€) 

sowie Transferauszahlungen (10.001 T€) gegenüberstehen. 
 

Der negative Saldo aus Investitionstätigkeit von 1.163 T€ resultiert im 
Wesentlichen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (1.293 T€), 
denen insbesondere Auszahlungen für Baumaßnahmen (1.877 T€) und 

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (663 
T€) gegenüberstehen. 

 
Der negative Saldo aus Finanzierungstätigkeit von 5 T€ ist auf Auszah-
lungen zur Gewährung von Darlehen (5 T€) zurückzuführen. 



 

 5.  Wiedergabe des Bestätigungsvermerks 
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5.  Wiedergabe des Bestätigungsvermerks 
 
Nach dem Ergebnis der Prüfung hat das Rechnungsprüfungsamt den 
folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt: 
 

"Bestätigungsvermerk der Rechnungsprüfung: 
 

Der Jahresabschluss der Gemeinde Niederkrüchten für das Haushalts-
jahr vom 01. Januar bis 31. Dezember 2014, bestehend aus der Ergeb-
nisrechnung, der Finanzrechnung und den Teilrechnungen sowie der Bi-

lanz und dem Anhang wurde nach § 101 i.V.m. § 95 GO NRW unter Ein-
beziehung der Buchführung, der Inventur, des Inventars, der Übersicht 

über örtlich festgelegte Nutzungsdauern der Vermögensgegenstände 
und des Lageberichts geprüft. In die Prüfung sind die haushaltsrechtli-
chen Vorschriften, die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2014 so-

wie sie ergänzende Regelungen von örtlichen Satzungen und sonstigen 
ortsrechtlichen Bestimmungen einbezogen worden. Die Prüfung wurde 

so geplant und durchgeführt, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die 
sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung 

der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebe-
richt zu vermittelnden Bildes der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und 
Finanzlage der Gemeinde Niederkrüchten wesentlich auswirken, mit hin-

reichender Sicherheit erkannt werden konnten. Bei der Festlegung der 
Prüfungshandlungen sind die Kenntnisse über die Tätigkeit und über das 

wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Gemeinde Niederkrüchten so-
wie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt worden. Im 
Rahmen der Prüfung wurden die Nachweise und Unterlagen für die An-

gaben in Buchführung, Inventar, Übersicht über örtlich festgelegte Nut-
zungsdauern der Vermögensgegenstände, Jahresabschluss und Lagebe-

richt überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung 
hat die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der 
wesentlichen Einschätzungen des Bürgermeisters der Gemeinde Nieder-

krüchten sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresab-
schlusses und des Lageberichtes umfasst. 

 
Die Prüfung hat zu keinen Beanstandungen geführt. 

 

Nach den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen entspricht der 
Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften sowie den ergänzenden 

Bestimmungen der örtlichen Satzungen und sonstigen ortsrechtlichen 
Bestimmungen. Der Jahresabschluss vermittelt unter Beachtung der 
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Ver-

hältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- 
und Finanzlage der Gemeinde Niederkrüchten. Der Lagebericht steht in 

Einklang mit dem Jahresabschluss und vermittelt insgesamt ein zutref-
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fendes Bild von der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der 
Gemeinde Niederkrüchten. In diesem Bericht werden die Chancen und 

Risiken der zukünftigen wirtschaftlichen Entwicklung der Gemeinde Nie-
derkrüchten zutreffend dargestellt." 
 

 
 

  



 

6.  Ablauf, Empfehlungen 
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6.  Ablauf, Empfehlungen 
 
Der Rechnungsprüfungsausschuss hat nach § 101 Abs. 3 GO NRW das 
Ergebnis der Prüfung in einem Bestätigungsvermerk zusammenzufas-

sen. Dieser ist von dem/der Vorsitzenden des Rechnungsprüfungsaus-
schusses zu unterzeichnen. Die abschließende Feststellung des geprüf-

ten Jahresabschlusses und der Beschluss zur Verwendung des Jahres-
ergebnisses obliegen dem Rat. Des Weiteren entscheiden die Ratsmit-
glieder über die Entlastung des Bürgermeisters. Der Bürgermeister, 

ggf. die Kämmerin haben gemäß § 101 Abs. 2 GO NRW vor Abgabe 
des Prüfungsberichtes durch den Rechnungsprüfungsausschuss an den 

Rat Gelegenheit zu einer Stellungnahme zum Prüfungsergebnis.  
 
Zur Verwendung des Jahresergebnisses enthält der Anhang einen Vor-

schlag, der in den weiteren Beschlussempfehlungen wiedergegeben 
wird.  

 
Dem Rechnungsprüfungsausschuss werden nach Kenntnisnahme des 

vorstehenden Berichts und des Berichts 4/2015 des Rechnungsprü-
fungsamtes des Viersen folgende Beschlüsse empfohlen: 
 

1. Nach Erörterung des Prüfungsberichtes 10/2015 übernimmt der 
Rechnungsprüfungsausschuss das Prüfungsergebnis des Rechnungs-

prüfungsamtes des Kreises Viersen und erteilt einen uneinge-
schränkten Bestätigungsvermerk (siehe Anlage).  

 

2. Der Rechnungsprüfungsausschuss empfiehlt dem Rat bzw. den Rats-
mitgliedern: 

a) Der Rat stellt den vom Rechnungsprüfungsausschuss geprüften 
und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk verse-
henen Jahresabschluss 2014, einschließlich des beigefügten 

Lageberichts, fest (§ 96 Abs. 1 GO NRW). 
b) Der Rat beschließt gemäß § 96 Abs. 1 GO NRW den Jahresfehl-

betrag von 1.178.174,46 € der Allgemeinen Rücklage zu ent-
nehmen. 

c) Die Ratsmitglieder erteilen dem Bürgermeister gemäß § 96 

Abs. 1 GO NRW die Entlastung für das Haushaltsjahr 2014. 
 

Viersen, den  08.08.2016 
 
Der Leiter des Rechnungsprüfungsamtes 

des Kreises V i e r s e n 
 

 
L e n z e n  



 

7.  Anlage: Vorlage BV Rechnungsprüfungsausschuss 
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7.  Anlage: Vorlage BV Rechnungsprüfungsausschuss 
 

Bestätigungsvermerk der Rechnungsprüfung: 
 

Der Jahresabschluss der Gemeinde Niederkrüchten für das Haushalts-
jahr vom 01. Januar bis 31. Dezember 2014, bestehend aus der Er-

gebnisrechnung, der Finanzrechnung und den Teilrechnungen sowie 
der Bilanz und dem Anhang wurde nach § 101 i.V.m. § 95 GO NRW 
unter Einbeziehung der Buchführung, der Inventur, des Inventars, der 

Übersicht über örtlich festgelegte Nutzungsdauern der Vermögensge-
genstände und des Lageberichts geprüft. In die Prüfung sind die haus-

haltsrechtlichen Vorschriften, die Haushaltssatzung für das Haushalts-
jahr 2014 sowie sie ergänzende Regelungen von örtlichen Satzungen 
und sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen einbezogen worden. Die 

Prüfung wurde so geplant und durchgeführt, dass Unrichtigkeiten und 
Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss 

unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und 
durch den Lagebericht zu vermittelnden Bildes der Vermögens-, Schul-

den-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde Niederkrüchten wesent-
lich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden konnten. 
Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen sind die Kenntnisse über 

die Tätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der 
Gemeinde Niederkrüchten sowie die Erwartungen über mögliche Fehler 

berücksichtigt worden. Im Rahmen der Prüfung wurden die Nachweise 
und Unterlagen für die Angaben in Buchführung, Inventar, Übersicht 
über örtlich festgelegte Nutzungsdauern der Vermögensgegenstände, 

Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stich-
proben beurteilt. Die Prüfung hat die Beurteilung der angewandten Bi-

lanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen des Bür-
germeisters der Gemeinde Niederkrüchten sowie die Würdigung der 
Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes um-

fasst. 
 

Die Prüfung hat zu keinen Beanstandungen geführt. 
 
Nach den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen entspricht der 

Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften sowie den ergänzenden 
Bestimmungen der örtlichen Satzungen und sonstigen ortsrechtlichen 

Bestimmungen. Der Jahresabschluss vermittelt unter Beachtung der 
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Ver-
hältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- 

und Finanzlage der Gemeinde Niederkrüchten. Der Lagebericht steht in 
Einklang mit dem Jahresabschluss und vermittelt insgesamt ein zutref-

fendes Bild von der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage 
der Gemeinde Niederkrüchten. In diesem Bericht werden die Chancen 
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und Risiken der zukünftigen wirtschaftlichen Entwicklung der Gemeinde 

Niederkrüchten zutreffend dargestellt. 
 

Niederkrüchten, den  

 
 

 
 

Der/Die Vorsitzende  

des Rechnungsprüfungsausschusses 



 

Gemeinde 

Niederkrüchten 
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Lagebericht 

zum Jahresabschluss der Gemeinde Niederkrüchten zum 31.12.2014 

 

I. Vorbemerkung 
Nach § 37 Abs. 2 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO NRW) ist der Bilanz u. a. ein 
Lagebericht gemäß § 48 GemHVO NRW beizufügen. Der Lagebericht stellt die den 
tatsächlichen Verhältnissen entsprechende Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und 
Finanzlage der Gemeinde zusammenfassend dar und beschreibt Chancen und Risiken 
der weiteren Entwicklung. Über Vorgänge von besonderer Bedeutung, auch solche, die 
nach dem 31.12.2014 eingetreten sind, ist zu berichten. Außerdem hat der Lagebericht 
eine ausgewogene und umfassende, dem Umfang der gemeindlichen Aufgabenerfüllung 
entsprechende Analyse der Haushaltswirtschaft und der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- 
und Finanzlage der Gemeinde zu enthalten. 
 

II. Allgemeine örtliche Verhältnisse 
Die Gemeinde Niederkrüchten ist durch das Gesetz zur Neugliederung der Gemeinden 
und Kreise im Neugliederungsraum Aachen vom 14.12.1971 durch Zusammenschluss der 
ehemals selbständigen Gemeinden Niederkrüchten und Elmpt am 1.1.1972 entstanden. 
Die Zahl der in der Gemeinde lebenden Einwohner sank seit dem 31.12.2013 von 14.991  
um 30 auf 14.961 zum 31.12.2014.   
 
Am 31. Dezember 2014 beträgt die Katasterfläche der Gemeinde insgesamt 6.707 ha, 
wovon 868 ha auf Siedlungsfläche (ohne Verkehrsfläche), 654 ha auf Verkehrsfläche und 
5.185 ha auf Freiraum (davon 2.700 ha Wald und 467 ha Naturschutzgebiete) entfallen.  
Neben den Hauptorten Elmpt (Verwaltungssitz) und Niederkrüchten befinden sich im 
Gemeindegebiet weitere 14 Ortschaften unterschiedlicher Größe.  
 
Die Gemeinde Niederkrüchten liegt im Städtedreieck Mönchengladbach-Viersen-
Roermond an der Entwicklungsachse BAB 52 im deutsch-niederländischen Naturpark 
Maas-Schwalm-Nette im Kreis Viersen. 
 
In der Gemeinde befindet sich das von der Britischen Rheinarmee genutzte Militärgelände 
(ehemaliger Militärflughafen der Royal Air-Force) mit einer Gesamtgröße von 840 ha. 
Neben anderen Standorten hat die Britische Rheinarmee im Jahre 2015 den Standort 
„Javelin Barracks Niederkrüchten-Elmpt“ aufgegeben. Das Nachfolgenutzungskonzept hat 
der Rat in seiner Sitzung am 14.02.2012 beschlossen und die Verwaltung beauftragt, 
dieses Konzept zur Grundlage der weiteren Planungsschritte zu machen.  
Zur Entwicklung dieser Flächen hat der Rat der Gemeinde Niederkrüchten in seiner 
Sitzung am 28.06.2016 die Gründung der Entwicklungsgesellschaft "Energie und 
Gewerbepark Elmpt" mbH (EGE) gemeinsam mit dem Kreis Viersen und der 
Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Viersen mbH beschlossen. 
 
Der  Wirtschaftsstandort Niederkrüchten besitzt auch durch die direkte Anbindung an die 
BAB 52 bzw. die B 221 und B 230 seine Attraktivität. Handel, Holz- und 
Metallverarbeitung, Logistik, Dienstleistungsgewerbe sowie mittelständische 
Handwerksbetriebe und die Landwirtschaft prägen die Wirtschaftsstruktur der Gemeinde. 
Drei Gewerbegebiete, „Gewerbe- und Industriepark Dam“, „Gewerbe- und Industriepark 
Elmpt-Alte-Zollstraße“ und der „Gewerbepark Elmpt An der Beek“,  beherbergen eine 
Vielzahl leistungsfähiger Betriebe mit interessantem Branchenmix.  
 
Die im Naturpark gelegenen Wald- und Naturschutzgebiete sowie Gewässer und Seen 
begründen den hohen Freizeitwert der Gemeinde, der einhergeht mit einer positiven 
Entwicklung des Tourismusgewerbes.   

Anlage 1 zum Bericht 10/2015

Seite 1 von 18



Lagebericht zum Jahresabschluss 31.12.2014                                                        

 

 
- 2 - 

 

III. Einführung des NKF zum 01.01.2009 

Nach dem NKFEG NRW haben die Kommunen ihre Geschäftsvorfälle spätestens zum 

01.01.2009 nach dem System der doppelten Buchführung (Doppik) zu erfassen und eine 

Eröffnungsbilanz nach § 92 Abs. 1 – 3 GO NRW sowie zum Schluss eines jeden 

Haushaltsjahres eine Bilanz nach § 91 GO NRW aufzustellen. Die Gemeinde 

Niederkrüchten hat ihren Haushalt fristgerecht zum 01.01.2009 auf NKF umgestellt. 

Die Einbringung des Haushaltes 2014 in den Gemeinderat  erfolgte am 21.02.2014, die 

Beschlussfassung am 08.04.2014.  

 
A. Ertrags-, Finanz-, Vermögens- und Schuldenlage 

 

1. Ertragslage 

Nach den Regeln des Neuen kommunalen Finanzmanagements (NKF) steht der 

Ergebnisplan im Mittelpunkt der kommunalen Haushaltswirtschaft. Er enthält alle 

erwarteten Ressourcenzuwächse (Erträge) und voraussichtlichen Ressourcenverbräuche 

(Aufwendungen), die im Zusammenhang mit der kommunalen Leistungserbringung 

entstehen. 

Das Jahresergebnis aus dem Saldo aller Erträge und Aufwendungen spiegelt damit auch 

die Entwicklung des Eigenkapitals wider. Ein positives Jahresergebnis führt zu einem 

Zuwachs, ein negatives Jahresergebnis zu einem Verzehr des Eigenkapitals. Daher ist 

das Jahresergebnis auch die maßgebliche Größe für den Haushaltsausgleich.  

 

Die Ergebnisrechnung 2014 weist folgende Werte aus: 

 

Ergebnisrechnung 2014 

  
Haushalts-

ansatz 
Ergebnis Abweichung 

  € € € % 

Ordentliche Erträge 26.849.574 26.831.944,62 -17.629,38 -0,1 

Ordentliche Aufwendungen 27.410.900 27.989.296,21 578.396,21 2,1 

Ordentliches Ergebnis -561.326 -1.157.351,59 -596.025,59 106,2 

Finanzergebnis 66.550 -20.822,87 -87.372,87 -131,3 

Außerordentliches Ergebnis  -   -   -  - 

Jahresergebnis -494.776 -1.178.174,46 -683.398,46 138,1 

 

Das Jahresergebnis weist einen negativen Saldo aus Erträgen und Aufwendungen in 

Höhe von 1,2 Mio. € aus. Das Defizit hat sich gegenüber der Haushaltsplanung um  
683 T€ verschlechtert. Die Haushaltsplanung 2014 sah gemäß § 75 Abs. 2 GO NRW 

noch einen fiktiven Haushaltsausgleich vor, weil zur Zeit der Haushaltsplanaufstellung 

noch davon auszugehen war, dass der geplante Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung 

durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden würde. Tatsächlich 

weist die Ergebnisrechnung jedoch trotz des ursprünglich (fiktiv) ausgeglichenen 
Ergebnisplans einen wesentlich höheren – nicht durch die Inanspruchnahme der 

Ausgleichsrücklage zu deckenden – Fehlbetrag aus, sodass sich eine Verringerung der 

Allgemeinen Rücklage ergibt. Neben der Entnahme 2013 in Höhe von 1.289.095,65 € 

ergibt sich durch die Verrechnung nach § 43 Abs. 3 GemHVO eine weitere Verringerung 

der Allgemeinen Rücklage um 121 TEUR. 
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Diese Abweichung ist hauptsächlich auf höhere sonstige Aufwendungen, 
Personalaufwendungen und Aufwendungen für Abschreibungen  zurückzuführen. Einige 
Unwägbarkeiten haben  zu weiteren Differenzen innerhalb des Haushaltsplanes geführt. 
Diese sind im Anhang zum Jahresabschluss erläutert. An dieser Stelle werden nur die 
wesentlichen Veränderungen dargestellt. 
 

Nachfolgend werden die ordentlichen Erträge, die insgesamt nur um 18 T€ niedriger als 

veranschlagt ausgefallen sind, analysiert. 

 
Die Mindererträge bei den Steuern und ähnlichen Abgaben in Höhe von 396 T€ sind  

überwiegend  auf eine Verringerung des Gewerbesteueraufkommens in Höhe von 528 T€ 

zurückzuführen. Durch Mehrerträge beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in 

Höhe von 162 T€ konnte diese Verschlechterung teilweise kompensiert werden.   

Bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen werden Mehrerträge in Höhe von 

341 T€ ausgewiesen. Diese resultieren vor allem aus der  Auflösung von Sonderposten 

aus Zuwendungen (340 T€). Diese Mehrerträge korrespondieren jedoch mit den höheren 

Aufwendungen bei den Abschreibungen (218 T€).    

An Sonstigen Transfererträgen sind außerplanmäßig 16 T€ aus dem Kostenersatz in 

Einrichtungen entstanden. 

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte sind gegenüber der Planung um rd. 

269 T€ geringer ausgefallen. Entscheidend hierfür waren hauptsächlich geringere 

Benutzungsgebühren. 

Die Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten sind um 21 T€, somit um 4,6 %, 

geringer ausgefallen.     

Bei den Kostenerstattungen und –umlagen konnten Mehrerträge in Höhe von 

insgesamt 207 T€ aus unterschiedlichen Gründen (u. a. Erstattung für die Hauptschüler 

der Gemeinde Brüggen, Aufwandersatz für Grundstücksanschlüsse) erzielt werden.  

Im Bereich der sonstigen ordentlichen Erträge sind insgesamt Mehrerträge von 97 T€ 

entstanden. Diese ergeben sich aus den im Haushaltsjahr 2014 vermehrt  

eingenommenen Säumniszuschläge und einer Umlagenverrechnung im Bereich des 

Personalwesens. 

Für Personal- und Versorgungsaufwendungen wurden insgesamt 294 T€ mehr 

aufgewendet. Während sich bei den tatsächlich zahlungswirksamen Aufwendungen 

Einsparungen (rd. 279 T€) ergaben, ergaben sich bei den Zuführungen zu Pensions-, 

Beihilfe-,  Altersteilzeit- und Urlaubs-/Überstundenrückstellungen Mehraufwendungen in 

Höhe von  573 T€ gegenüber den – zu niedrig veranschlagten – Haushaltsansätzen 2014.   

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen liegt die Einsparung  bei        

47 T€; also bei knapp 1 %. Gleichwohl weisen einzelne Kontenarten teilweise 

Mehraufwendungen aus, die sich jedoch innerhalb der Kontengruppe zu der Einsparung 

in Höhe  von 47 T€ saldieren.  

Bilanzielle Abschreibungen sind in Höhe von 3,18 Mio. € angefallen, sodass sich hier 

ein Mehraufwand  von 218 T€ ergab. 

Die Einsparungen in Höhe von 151 T€ bei den Transferaufwendungen ergeben sich     

größten Teils durch geringere Gewerbesteuerumlagen (144 T€). 

Die Erhöhung der  sonstigen ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 263 T€ sind 

größtenteils durch nicht geplante Aufwendungen für die Zuführung zum Sonderposten für 

den Gebührenausgleich (93 T€),  durch höhere Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen 

(64 T€) sowie durch den erhöhten Aufwand bei der Vergabe der Stromkonzession         

(49 T€) entstanden. 
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Das Finanzergebnis aus dem Saldo von Finanzerträgen und - aufwendungen (Zinsen) 

hat sich um 87 T€ gegenüber der Haushaltsplanung verschlechtert, weil die Gewinne der 

Gemeindewerke Niederkrüchten nicht ausgeschüttet worden sind.  

 

Aus dem insgesamt negativen Jahresergebnis 2014 ergibt sich ein Vermögensverzehr in 

Höhe von 1,2 Mio. €. 
 

 

2. Finanzlage 

Der Jahresabschluss zum 31.12.2014 weist eine Verminderung der liquiden Mittel der 

Gemeinde Niederkrüchten von 1.862 T€ um 1.036 T€ aus. Der Bestand an Finanzmitteln 

vermindert sich daher auf  825 T€.  

 

Gesamtfinanzrechnung          
Ansatz des 

Haushaltsjahres 
2014 

(Finanzplan) 

Ist-Ergebnis des 
Haushaltsjahres 

2014 
(Finanzrechnung) 

Abweichungen 

(Ein- und Auszahlungsarten) 

  € € € % 

Einzahlungen aus laufender 
Verwaltungstätigkeit 

25.163.550 23.992.329,67 -1.171.220,33 -4,7 

Auszahlungen aus laufender 
Verwaltungstätigkeit 

24.232.446 23.873.357,94 -359.088,06 -1,5 

Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit 931.104 118.971,73 -812.132,27 -87,2 

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 1.985.990 1.584.571,68 -401.418,32 -20,2 

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 6.067.330 2.747.793,98 -3.319.536,02 -54,7 

Saldo aus Investitionstätigkeit -4.081.340 -1.163.222,30 2.918.117,70 -71,5 

Finanzmittelüberschuss -3.150.236 -1.044.250,57 2.105.985,43 -66,9 

Saldo aus Finanzierungstätigkeit 2.422.732 -5.215,18 -2.427.947,18 -100,2 

Änderung des Bestandes an eigenen 
Finanzmitteln 

-727.504 -1.049.465,75 -321.961,75 44,3 

Änderung des Bestandes an fremden 
Finanzmitteln 

0 12.449,84 12.449,84 - 

Bestand liquide Mittel 1.112.499 824.587,80 -287.911,20 -25,9 

 

Die negative Abweichung des Saldos aus lfd. Verwaltungstätigkeit um 812 T€ ergibt sich 

sowohl aus den geringeren Steuereinzahlungen bei gleichzeitigen Mehrauszahlungen. 

Die enorme Verbesserung beim Saldo aus Investitionstätigkeit (2,9 Mio. €) bei 

gleichzeitiger Verschlechterung des Saldos aus Finanzierungstätigkeit um 2,4 Mio. € ist 

hauptsächlich darauf zurückzuführen, dass es im Haushaltsjahr 2014 weder zur geplanten 

Beteiligung am Stromnetz noch zu der Kreditaufnahme in Höhe von 2,4 Mio. €  

gekommen ist. 

 

Durch diese Abweichungen hat sich die vorgesehene Abschmelzung der liquiden Mittel 

gegenüber der Haushaltsplanung lediglich um 288 T€ auf 1,05 Mio. € erhöht, so dass sich 

ein Bestand an liquiden Mitteln von  824.587,80  € ergibt.  
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3. Vermögens- und Schuldenlage 
Die Bilanzsumme der Gemeinde nahm von 134.197.322,75 € in der Bilanz zum 
31.12.2013 auf 131.328.847,11 € zum 31.12.2014 ab. Zusammengefasst stellt sich die 
Bilanz wie folgt dar: 
 

Aktiva 
31.12.2014 01.01.2014 Anteil in % 

T€ T€ (01.01.2014) 

Anlagevermögen 127.386 128.064 97,0 (95,4) 

davon: 

18 24 0,0 (0,0) Immaterielle Vermögens- 
gegenstände                                                         

Sachanlagevermögen 124.362 125.034 94,7 (93,2) 

Finanzanlagen 3.006 3.006 2,3 (2,2) 

Umlaufvermögen 3.844 6.050 2,9 (4,5) 

Rechnungsabgrenzung 99 83 0,1 (0,1) 

Gesamt 
*)
 131.329 134.197   

  
  

  

Passiva 
31.12.2014 01.01.2014 Anteil in % 

T€ T€ (01.01.2014) 

Eigenkapital 67.088 68.387 51,1 (51,0) 

Sonderposten 47.426 48.147 36,1 (35,9) 

Rückstellungen 9.308 8.639 7,1 (6,4) 

Verbindlichkeiten 5.683 7.339 4,3 (5,4) 

Rechnungsabgrenzung 1.824 1.685 1,4 (1,3) 

Gesamt 
*)
 131.329 134.197   

*) Geringe Abweichungen durch Rundungsdifferenzen! 

 
Die noch zu veräußernden Grundstücke der Städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme 
„Dürer- / Menzelstraße“ (SEM) und die liquiden Mittel prägen das Umlaufvermögen. Durch 
die kontinuierliche Vermarktung dieser Grundstücke ergibt sich eine stetige Verringerung 
des Umlaufvermögens. Damit geht dann auch eine Entlastung des Treuhandkontos für 
diese Maßnahme einher, die sich positiv bei den Verbindlichkeiten auswirkt. 
 

Das negative Jahresergebnis von 1.178.174,46 € belastet das Eigenkapital; die 

Eigenkapitalquote 1 ändert sich hierdurch jedoch nur geringfügig. Der Eigenkapitalanteil 

an der Bilanzsumme steigt sogar  minimal von 51,0 % auf 51,1 %. Zu dieser Erhöhung 

kommt es nur aufgrund der gleichzeitigen eine Verringerung der Bilanzsumme um 2,9 

Mio.  €.   
 

 

4. Entwicklung der Ausgleichsrücklage 
In der Eröffnungsbilanz wurde eine Ausgleichsrücklage in Höhe von 5.447.437,00 € 
ausgewiesen. Durch die Entnahme 2013 wurde diese restlos verbraucht. 
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B. Perspektiven, Chancen und Risiken 

 
Die Umstellung der gemeindlichen Haushaltswirtschaft auf das Neue Kommunale 
Finanzmanagement (NKF) führt zu einer grundlegenden Veränderung der wirtschaftlichen 
Planungsperspektiven. Die Einführung des Ressourcenverbrauchskonzeptes stand  im 
Mittelpunkt der Doppik als neuem Rechnungsstil. Die in diesem Zusammenhang zu 
berücksichtigenden Abschreibungen sowie Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 
aber auch die Bildung bzw. Auflösung von Rückstellungen  führen wie erwartet bei der 
Ergebnisrechnung  der Gemeinde zu erheblichen Verschlechterungen gegenüber den 
früheren  kameralen Jahresabschlüssen. Vor diesem Hintergrund erklärt sich dann auch 
der ermittelte Jahresfehlbetrag in Höhe von 1.178.174,46 € im Jahresabschluss zum 
31.12.2014.  
 
In den  Folgejahren ergeben sich nach der Ergebnisplanung wie folgt weitere 
Deckungslücken:  

für 2015 -603.297 € 
für 2016 -930.030 € 
für 2017    -1.134.975 € 
für 2018        -481.664 €  
                 . 

Auf Grundlage dieser Prognose wird zum Ausgleich der Haushalte ab 2014 in der 
mittelfristigen Ergebnisplanung der wiederholte Einsatz von Mitteln der Allgemeinen 
Rücklage erforderlich. Zur Sicherung der dauerhaften Leistungsfähigkeit und 
Aufgabenerfüllung ist es unerlässlich, in den folgenden Haushaltsjahren die 
Konsolidierung der Gemeindefinanzen zu beschleunigen. Ziel der künftigen 
Haushaltswirtschaft muss es sein, einen originär ausgeglichenen Ergebnishaushalt zu 
erwirtschaften.  Im Planungszeitraum ist nach den gesetzlichen Vorgaben die Aufstellung 
eines Haushaltssicherungskonzeptes nicht erforderlich. 
 
Parallel zu den prognostizierten Plandaten der Ergebnisplanung der Jahre 2015 – 2018 ist 
zum Ende des Planungszeitraumes ein geringfügiger Anstieg beim Bestand an liquiden 
Mitteln festzustellen.  Die Finanzplanung im Planungszeitraum sieht daher folgende 
Bestandsveränderungen bei den liquiden Mitteln vor: 
 

für 2015  -688.335 € 
für 2016 595.411 € 
für 2017 -186.081 € 
für 2018 663.270 € 
 

Im Planungszeitraum erhöhen sich die liquiden Mittel somit geringfügig von 825 T€ auf 
1.209 T€.  
 
Ein alljährliches Risiko zur Erzielung des Haushaltsausgleiches liegt für die Gemeinde bei 
der Prognose schwer einschätzbarer Faktoren, die im Wesentlichen durch die  künftige 
Gestaltung der Erträge aus der Gewerbesteuer, Anteilen an der Einkommens- und 
Umsatzsteuer sowie den Erträgen aus Schlüsselzuweisungen im Rahmen des 
Finanzausgleiches geprägt wird. Hier nehmen die allgemeine konjunkturelle Entwicklung 
sowie die politische Willensbildung zur Gemeindefinanzierung erheblichen Einfluss. Bei 
den Aufwendungen stellt vor allem die Kreisumlage einschl. der Mehrbelastungen eine 
nicht direkt beeinflussbare Größe dar. 

Anlage 1 zum Bericht 10/2015

Seite 6 von 18



Lagebericht zum Jahresabschluss 31.12.2014                                                        

 

 
- 7 - 

 
Die Entwicklung der Einwohnerzahlen der Gemeinde ist trotz leichter Rückgänge 
grundsätzlich eher positiv zu bewerten.  
 

Einwohnerzahl 31.12.2012 15.008 
Einwohnerzahl 31.12.2013 14.991 
Einwohnerzahl 31.12.2014 14.961 
 

Diese Betrachtung berücksichtigt jedoch nicht den fortschreitenden demografischen 
Wandel, der auch zu einer Veränderung gemeindlicher Aufgaben führen wird und somit 
auch  finanzielle Auswirkungen haben wird.  
 
Der Rückgang der Schülerzahlen hat im Haushaltsjahr 2012 dazu geführt, dass der Rat in 
seiner Sitzung am 27. März 2012 aufgrund des Nichtzustandekommens der 
Eingangsklasse im Schuljahr 2012/13 und der rückläufigen Entwicklung der 
Schülerzahlen in den Folgejahren die sukzessive Auflösung der 
Gemeinschaftsgrundschule Oberkrüchten ab dem 1. August 2012 bis zum 31. Juli 2015 
(Abschluss der Auflösungsphase) beschlossen hat.  Die Gemeinde Niederkrüchten war 
als Schulträger verpflichtet, weil die Schule im Anmeldeverfahren nicht die erforderliche 
Mindestzahl für die Einrichtung einer Eingangsklasse erreicht hat und auch keine 
Ausnahmetatbestände des § 82 SchulG NRW vorlagen, diese Entscheidung zu treffen. 
Somit ist die Gemeinschaftsgrundschule zum 31.07.2013 geschlossen worden. Die noch 
vorhandenen Klassen sind ab dem 01.08.2013 in der Katholischen Grundschule 
Niederkrüchten weiter beschult worden. Das Gebäude der Gemeinschaftsgrundschule ist 
unmittelbar danach bereits veräußert worden. 
 
Da das Schulamt für den Kreis Viersen mit Bericht vom 16. März 2012 der 
Bezirksregierung Düsseldorf mitgeteilt hat, dass aufgrund der Anmeldungen für das 
Schuljahr 2012/13 keine Klasse 5 an der Gemeinschaftshauptschule Niederkrüchten 
zustande kommt und gemäß § 82 Abs. 1 SchulG und der VO zu § 93 Abs. 2 SchulG der 
Schulleitung der Gemeinschaftshauptschule Niederkrüchten die Bildung einer 
Eingangsklasse zu untersagen sei, musste der Rat der Gemeinde Niederkrüchten in 
seiner Sitzung am 5. Juli 2012 auch die sukzessive Auflösung der 
Gemeinschaftshauptschule Niederkrüchten ab dem 1. August 2012 bis spätestens         
31. Juli 2017 beschließen. 
 
Die Aktivitäten im Bereich der Wirtschaftsförderung haben zum Ziel, vorhandene 
Flächenpotentiale für die Ansiedlung von Gewerbebetrieben zu nutzen bzw. neue zu 
schaffen. Im „Gewerbe- und Industriepark Dam“ wird die bisher erfolgreiche Ansiedlung 
von Gewerbebetrieben fortgeführt; es stehen jedoch nur noch einige 
Gewerbegrundstücke zur Verfügung. 
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Weil es nach Aufgabe des Militärstandortes der Britischen Rheinarmee voraussichtlich im 
Jahre 2015 notwendig ist, dieses Areal zu überplanen, hat der Rat der Gemeinde 
Niederkrüchten in seiner Sitzung am 14. Februar 2012 das Nachfolgenutzungskonzept 
verabschiedet, das insgesamt 150 ha sowohl für großflächige als auch für kleinteilige 
Gewerbeansiedlung vorsieht. Durch die Besiedlung dieses regional bedeutsamen 
Gewerbegebietes kann eine Vielzahl von Arbeitsplätzen entstehen. Die hierdurch 
gesteigerte Wirtschaftlichkeit der Gemeinde Niederkrüchten wird positive Auswirkungen 
auf die gemeindliche Haushaltswirtschaft haben. Zur Entwicklung dieser Flächen hat der 
Rat der Gemeinde Niederkrüchten in seiner Sitzung am 28.06.2016 die Gründung der 
Entwicklungsgesellschaft "Energie und Gewerbepark Elmpt" mbH (EGE) gemeinsam mit 
dem Kreis Viersen und der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Viersen mbH 
beschlossen. 

 

Durch den endgültigen Abzug der Britischen Rheinarmee im Dezember 2015 entfallen ab 

dem Haushaltsjahr 2016 die jährlichen Erträge für die „Gaststreitkräfte“ aus dem jeweils 

geltenden Gemeindefinanzierungsgesetz in Höhe von durchschnittlich rd. 600 T€ 

ersatzlos.  
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C. NKF – Kennzahlenset NRW 
Kennzahlen zur Bilanz  
Die folgenden Kennzahlen werden in Anlehnung an das mit Runderlass des 
Innenministers NRW vom 1.10.2008 veröffentlichte NKF-Kennzahlenset gebildet. Die 
Berechnung erfolgt auf Basis der Daten der Eröffnungsbilanz. Diese Kennzahlen 
ermöglichen eine Analyse der Vermögens- und Schuldenlage der Gemeinde.  
 
 

  
Haushaltswirtschaftliche 
Gesamtsituation 

    

1 Aufwandsdeckungsgrad 
(Ordentliche Erträge / ordentliche 
Aufwendungen) x 100 

95,9% 

2 Eigenkapitalquote 1 (Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100 51,1% 

3 Eigenkapitalquote 2 
(Eigenkapital + Sonderposten für 
Zuwendungen und Beiträge) x 100 / 
Bilanzsumme 

86,8% 

4 Fehlbetragsquote 
(negatives Jahresergebnis / 
(Ausgleichsrücklage + Allgemeine 
Rücklage)) x -100 

1,7% 

  Kennzahlen zur Vermögenslage     

5 Infrastrukturquote 
(Infrastrukturvermögen / Bilanzsumme) x 
100 

42,6% 

6 Abschreibungsintensität 
(Bilanzielle Abschreibungen auf 
Anlagevermögen / ordentliche 
Aufwendungen) x 100 

11,1% 

7 Drittfinanzierungsquote 
(Erträge aus der Auflösung von 
Sonderposten / bilanzielle Abschreibungen 
auf Anlagevermögen) x 100 

63,6% 

8 Investitionsquote 
Bruttoinvestitionen / (Abgänge des 
Anlagevermögens + Abschreibungen auf 
das Anlagevermögen)) x 100 

-77,3% 

  Kennzahlen zur Finanzlage     

9 Anlagendeckungsgrad 2 
(Eigenkapital + Sonderposten für 
Zuwendungen und Beiträge + langfristiges 
Fremdkapital) x 100 / Anlagevermögen 

96,4% 

10 
Dynamischer Verschuldungsgrad 
(Angabe in Jahren) 

Effektivverschuldung / Saldo aus laufender 
Verwaltungstätigkeit (FR) 

19,9 

11 Liquidität 2. Grades 
((Liquide Mittel + kurzfristige Forderungen) 
/ kurzfristige Verbindlichkeiten) x 100 

111,3% 

12 Kurzfristige Verbindlichkeitsquote 
(kurzfristige Verbindlichkeiten / 
Bilanzsumme) x 100  

1,1% 

13 Zinslastquote 
(Finanzaufwendungen / ordentliche 
Aufwendungen) x 100 

0,2% 
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  Kennzahlen zur Ertragslage     

14 
Netto-Steuerquote (bei 
kreisangehörigen Gemeinden) 

(Steuererträge - GewSt.Umlage - 
Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit)  / 
(ordentliche Erträge - GewSt.Umlage - 
Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit) x 100  

46,0% 

15 Zuwendungsquote 
(Erträge aus Zuwendungen / ordentliche 
Erträge) x 100 

26,5% 

16 Personalintensität 
(Personalaufwendungen / ordentliche 
Aufwendungen) x 100 

26,4% 

17 
Sach- und 
Dienstleistungsintensität 

(Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen / ordentliche 
Aufwendungen) x 100 

20,0% 

18 Transferaufwandsquote 
(Transferaufwendungen / ordentliche 
Aufwendungen) x 100 

35,9% 
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Angaben gemäß § 95 Abs. 2 GO NRW für die Zeit vom 1.1.2014 bis zur 

Kommunalwahl im Mai 2014 
 
Legende: 
1) Ausgeübter Beruf und Beraterverträge 
2) Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 

Satz 3 des Aktiengesetzes 
3) Mitgliedschaften in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-

rechtlicher oder privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 und Abs. 2 des 
Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen 

4) Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen 
5) Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien 

 
Winzen, Herbert 
1) Bürgermeister der Gemeinde Niederkrüchten 
2.1) Mitglied des Verwaltungsbeirats, Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft für den Kreis Viersen 

AG, Krefeld 
2.2) Mitglied der Hauptversammlung, Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft für den Kreis Viersen 

AG, Krefeld 
4.1) Mitglied des Filialdirektionsbeirats, Sparkasse Krefeld 
4.2) Vorsitzender des Aufsichtsrates, Gemeindewerke Niederkrüchten GmbH 
4.3) Vorsitzender der Gesellschafterversammlung, Gemeindewerke Niederkrüchten GmbH 
4.4) Aufsichtsratsmitglied, Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Viersen mbH 
4.5) Mitglied der Gesellschafterversammlung, Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis 

Viersen mbH 
4.6) Mitglied des Beirates, WestEnergie und Verkehr GmbH & Co. KG, Erkelenz 
4.7) Aufsichtsratsmitglied, Verkehrsgesellschaft Kreis Viersen mbH, Viersen 
4.8) Mitglied der Gesellschafterversammlung, Verkehrsgesellschaft Kreis Viersen mbH, Viersen 
4.9) Mitglied der Gesellschafterversammlung, Kreiswerke Heinsberg GmbH, Geilenkirchen 
5.1) Mitglied des Regionalbeirats, GVV Kommunalversicherung VVaG, Köln 
5.2) Vorsitzender des DRK - Ortsverein Niederkrüchten 
 
Blech, Klaus 
1) Kämmerer der Gemeinde Niederkrüchten 
4.1) Geschäftsführer Gemeindewerke Niederkrüchten GmbH 
4.4) Allgemeiner Vertreter des Bürgermeisters als Aufsichtsratsmitglied, 

Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Viersen mbH, Viersen 
4.5) Allgemeiner Vertreter des Bürgermeisters als Mitglied der Gesellschafterversammlung, 

Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Viersen mbH, Viersen 
4.7) Allgemeiner Vertreter des Bürgermeisters als Aufsichtsratsmitglied, Verkehrsgesellschaft Kreis 

Viersen mbH, Viersen 
4.8) Allgemeiner Vertreter des Bürgermeisters als Mitglied der Gesellschafterversammlung 

Verkehrsgesellschaft Kreis Viersen mbH, Viersen 
4.9) Allgemeiner Vertreter des Bürgermeisters als Mitglied der Gesellschafterversammlung 

Kreiswerke Heinsberg GmbH, Geilenkirchen 
5.1) Allgemeiner Vertreter des Bürgermeisters als Mitglied des Regionalbeirats, GVV 

Kommunalversicherung VVaG, Köln 
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Beines, Peter Josef 
1) Rentner 
5.1) Vorsitzender Aktion Rumänien e. V. 
5.2) Kassierer St. Matthias Bruderschaft Niederkrüchten 
 
Coenen, Theo 
1) Systemprogrammierer 
 
Daamen, Georg 
1) Gas- und Wasserinstallateur 
 
Dorsch, Natascha 
1) Hausfrau/Selbständige Fitnesstrainerin 
5.1) Geschäftsführerin Sportverein Schwarz-Weiß Elmpt 1926 e. V. 
5.2) Geschäftsführerin Gemeindesportverband Niederkrüchten e. V. 
 
Fackler, Marion 
1) Hausfrau 
 
Fonger, Wolfgang 
1) Rentner 
 
Geduhn, Wolfgang 
1)  Polizeibeamter a.D. 
5.1) 1. Vorsitzender Interessengemeinschaft Venekotensee 
5.2) Geschäftsführer Förderkreis des Pferdesports in Venekoten 
 
Goertz, Marco 
1) Arbeitsvermittler/Stellvertr. Teamleiter 
5.1) Vorstand stellvertr. Kassierer Theaterverein „Erholung“ Overhetfeld 
5.2) Vorstand Kassierer, SPD Ortsverband Niederkrüchten 
5.3) Vorstand Beisitzer SPD Kreisverband Viersen 
5.4) Vorstand Beisitzer St. Maria Bruderschaft Overhetfeld 
 
Gumbel, Lars 
1) Geschäftsführer 
5.1) Geschäftsführer FDP-Ortsverband Niederkrüchten 
5.2) Stellvertr. Fraktionsvorsitzender FDP-Ratsfraktion 
 
Haese, Detlef 
1)  Beamter Telekom Kundenservice GmbH 
 
Hommen, Werner 
1) Geschäftsbereichsleiter BLB 
5.1) Vorsitzender des Kuratoriums Altenheim St. Laurentius Elmpt 
5.2) Stellvertr. Vorsitzender Kirchenvorstand St. Laurentius Elmpt 
5.3) Vorstand Kirchengemeindeverband Niederkrüchten/Brüggen 
 
Jans, Trudis 
1) Juristische Mitarbeiterin 
5.1) Kassiererin Sportverein Blau-Weiss Niederkrüchten 
 
Kneip, Hans-Ulrich 
1) Rentner 
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Korth, Helga 
1)  Kaufmännische Angestellte 
5.1) Kassiererin Karnevalsverein „Maak möt“ Brempt 
 
Krüger, Volker 
1) Rentner 
 
Lasenga, Jürgen 
1) Drucktechniker 
5.1) Stellvertr. Vorsitzender Sportverein Blau-Weiss Niederkrüchten e. V. 
5.2) Stellvertr. Vorsitzender Gemeindesportverband Niederkrüchten e. V. 
 
Lipp, Marianne 
1) Hausfrau 
3.1) Mitglied in der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Naturpark Schwalm-Nette 
3.2) Mitglied im Kuratorium der Sparkassenstiftung Natur und Kultur im Kreis Viersen 
3.3) Mitglied in der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Stadt Krefeld/Kreis 

Viersen 
3.4) Mitglied in der Verbandsversammlung des Zweckverbandes euregio rhein-maas-nord 
5.1) Vorsitzende AG Fluglärm 
5.2) Beisitzerin der Niederkrüchtener AWO 
5.3) Beisitzerin B.I.S. e.V. 
 
Mankau, Hans 
1) Jurist, Versicherungsangestellter 
5.1) Vorsitzender VdK Ortsverband Elmpt 
5.2) Beisitzer Heimatverein Niederkrüchten 
 
Mankau, Wilhelm 
1)  Technischer Angestellter 
2.1) Aufsichtsratsmitglied Gemeindewerke Niederkrüchten GmbH 
 
Meisel, Iris 
1) Hausfrau 

 
Meyer, Detlef 
1) Elektromeister 
2.1) Aufsichtsratsmitglied Gemeindewerke Niederkrüchten GmbH 
 
Meyer, Hermann 
1) Techn. Angestellter 
3.1) Mitglied in der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Stadt Krefeld/Kreis 

Viersen 
5.1) Vorsitzender SPD-Ortsverband Niederkrüchten 
5.2) Vorsitzender St. Martinsverein Dam/Birth 
5.3 Vorsitzender St.-Johannes-Bruderschaft Dam/Birth 
 
Michiels, Walter 
1) Staatl. geprüfter Landwirt 
4.1) Stellvertr. Vorstandsmitglied Schwalmverband 
5.1) Jagdvorsteher Jagdgenossenschaft Niederkrüchten 
5.2) Kassierer Ortsbauernschaft Niederkrüchten 
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Otto, Michael 
1) Freiberuflicher Sachverständiger 
5.1) Stellvertr. Vorsitzender FDP-Ortsverband Niederkrüchten 
 
Pörtner, Raimund 
1) Student Wirtschaftsingenieur BA 
 
Polmans, Matthias 
1) Projektingenieur/Materialgruppenmanager 
5.1) Geschäftsführer CDU-Ortsverband Niederkrüchten 
 
Reynen, Hermine 
1) Rentnerin 

 
Schmitz, Jürgen 
1) Pensionär 
 
Schmitz, Manfred 
1) Kaufm. Angestellter 
 
Schouren, Marion 
1) Bankangestellte in Altersteilzeit 
 
Slaats, Wilhelm 
1) Klärfacharbeiter/Rentner 
 
Stoltze, Jörg 
1) a) Selbständiger Sachverständiger 
       b) Angestellter Bauleiter 
5.1) Vorsitzender Kanuclub Grenzland Niederkrüchten 
 
Szallies, Christoph 
1) Business System Developer 
 
Tekolf, Michael 
1) Meister in der Energieversorgung 
 
Wahlenberg, Johannes 
1) Beamter Landtag NRW 
3.1) Mitglied des Regionalbeirates Nettetal/Schwalmtal der Sparkasse Krefeld 
 
Wallrafen, Heinz 
1)  Elektromeister 
3.1) Mitglied in der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Stadt Krefeld/Kreis 

Viersen 
 
Wintraken, Bettina 
1) Dipl. Fußpflegerin 
 
Wirths, Ernst Rudolf 
1) Bezirks-Schornsteinfeger i.R. 
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Angaben gemäß § 95 Abs. 2 GO NRW – nach der Kommunalwahl am 25.05.2014 - 

zum 31.12.2014 

 

Legende: 

1) Ausgeübter Beruf und Beraterverträge 

2) Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 

  Abs. 1 Satz 3 des Aktiengesetzes 

3) Mitgliedschaften in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen in öffentlich- 

  rechtlicher oder privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 und Abs. 2 des 

  Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen 

4) Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen 

5) Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien 

 

 

Winzen, Herbert 

1) Bürgermeister der Gemeinde Niederkrüchten 

2.1) Mitglied des Verwaltungsbeirats, Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft für den Kreis 

  Viersen AG, Krefeld 

2.2) Mitglied der Hauptversammlung, Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft für den Kreis  

  Viersen AG, Krefeld 

4.1) Mitglied des Filialdirektionsbeirats, Sparkasse Krefeld 

4.2) Vorsitzender des Aufsichtsrates, Gemeindewerke Niederkrüchten GmbH 

4.3) Vorsitzender der Gesellschafterversammlung, Gemeindewerke Niederkrüchten    

  GmbH 

4.4)  Aufsichtsratsmitglied, Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Viersen mbH 

4.5) Mitglied der Gesellschafterversammlung, Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den 

  Kreis Viersen 

4.6) Mitglied des Beirates, WestEnergie und Verkehr GmbH & Co. KG, Erkelenz 

4.7)  Aufsichtsratsmitglied, Verkehrsgesellschaft Kreis Viersen mbH Viersen 

4.8)  Mitglied der Gesellschafterversammlung, Verkehrsgesellschaft Kreis Viersen mbH, 

  Viersen 

4.9)  Mitglied der Gesellschafterversammlung, Kreiswerke Heinsberg GmbH, 

  Geilenkirchen 

5.1) Mitglied des Regionalbeirats, GVV Kommunalversicherung VVaG, Köln 

5.2) Vorsitzender der DRK-Ortsverein Niederkrüchten 

 

 

Blech, Klaus 

1) Kämmerer der Gemeinde Niederkrüchten 

4.1) Geschäftsführer Gemeindewerke Niederkrüchten GmbH 

4.4) Allgemeiner Vertreter des Bürgermeisters als Aufsichtsratsmitglied 

  Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Viersen mbH, Viersen 

4.5) Allgemeiner Vertreter des Bürgermeisters als Mitglied der 

  Gesellschafterversammlung, Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Viersen 

  mbH, Viersen 

4.7) Allgemeiner Vertreter des Bürgermeisters als Aufsichtsratsmitglied 

  Verkehrsgesellschaft Kreis Viersen mbH, Viersen 

4.8) Allgemeiner Vertreter des Bürgermeisters als Mitglied der 

  Gesellschafterversammlung Verkehrsgesellschaft Kreis Viersen mbH, Viersen 

4.9) Allgemeiner Vertreter des Bürgermeisters als Mitglied der 

  Gesellschafterversammlung Kreiswerke Heinsberg GmbH, Geilenkirchen 

5.1) Allgemeiner Vertreter des Bürgermeisters als Mitglied des Regionalbeirats, GVV 

  Kommunalversicherung VVaG, Köln 

 

Anlage 1 zum Bericht 10/2015

Seite 15 von 18



Lagebericht zum Jahresabschluss 31.12.2014                                                        

 

 
- 16 - 

 

Beines, Peter Josef 

1) Rentner 

5.1) Kassierer St. Matthias Bruderschaft Niederkrüchten 

5.2) Kassierer CWG – Ortsverband 

 

 

Berlin, Birgitt 

1) Kaufm. Angestellte 

5.1) Vorstandsmitglied DIE LINKE 

 

 

Coenen, Theo 

1) Systemprogrammierer 

3.1) Beiratsmitglied Sparkassenbeirat Schwalmtal 

 

 

Consoir, Willi 

1) Rentner 

5.1) 1. Vorsitzender DJK Oberkrüchten 

 

 

Daamen, Georg 

1) Gas- und Wasserinstallateur 

 

 

Degenhardt, Anja 

1) Kaufm. Angestellte 

5.1) Vorsitzende des Ortsverbandes Bündnis 90/Die Grünen 

 

 

Fonger, Wolfgang 

1) Rentner 

5.1) Schiedsmann der Gemeinde Niederkrüchten 

 

 

Goertz, Marco 

1) Arbeitsvermittler/Stellvertr. Teamleiter 

5.1) Vorsitzender SPD Ortsverband Niederkrüchten 

5.2) Stellvertr. Vorsitzender Theaterverein „Erholung“ Overhetfeld 

5.3) Vorstandsmitglied der Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen  
  der SPD Kreis Viersen 
5.4) Vorstand Beisitzer St. Maria Bruderschaft Overhetfeld 
 
 
Gotzen, Hans-Peter ab 01.11.2014 
1) Rentner 
 
Gumbel, Lars 
1) Geschäftsführer 
4.1) Gesellschafter Kurt Kerren Kunststofftechnik GmbH  
5.1) Geschäftsführer FDP-Ortsverband Niederkrüchten 
 
 
Haese, Detlef 
1) Beamter Deutsche Telekom Kundenservice GmbH 
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Hommen, Werner 
1) Geschäftsbereichsleiter BLB NRW 
5.1) Stellvertr. Vorsitzender Kirchenvorstand St. Laurentius Elmpt 
5.2) Stiftungsrat Altenheim St.-Laurentius-Elmpt 
 
 
Jans, Trudis 
1) Kreisjustitiarin 
5.1) Schriftführerin SPD-Ortsverein 
 
 
Korth, Helga 
1) Kaufmännische Angestellte 
5.1) Kassiererin Karnevalsverein „Maak möt“ Brempt 
5.2) 2. Vorsitzende des CDU-Gemeindeverbandes 
 
 
Lachmann, Jörg 
1) Angestellter 
5.1) Vorsitzender CWG-Ortsverband 
 
 
Lasenga, Jürgen 
5.1) Geschäftsführer Sportverein Blau-Weiss Niederkrüchten e. V. 
5.2) Stellvertr. Vorsitzender Gemeindesportverband Niederkrüchten e. V. 
 
 
Lipp, Marianne 
1) Hausfrau 
3.1) Mitglied im Kuratorium der Sparkassenstiftung Natur und Kultur im Kreis Viersen 
3.2) Mitglied in der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Stadt 
  Krefeld/Kreis Viersen 
5.1) Vorsitzende AG Fluglärm 
5.2) Beisitzerin der Niederkrüchtener AWO 
5.3) Beisitzerin B.I.S. e. V. 
 
 
Mankau, Wilhelm 
1) Dipl.-Ing. Maschinenbau / Projektleiter 
2.1) Aufsichtsratsmitglied Gemeindewerke Niederkrüchten GmbH 
5.1) Vorstandsmitglied SPD-Ortsverein 
 
 
Meisel, Iris 
1) Hausfrau 
5.1) Geschäftsführerin des CDU-Gemeindeverbandes 
 
 
Meyer, Detlef 
1) Elektromeister 
5.1) Kassierer des CDU-Ortsverbandes 
 
 
Meyer, Hermann 
1) Techn. Angestellter 
3.1) Mitglied in der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Stadt 
  Krefeld/Viersen 
5.1) Vorsitzender St. Martinsverein Dam/Birth 
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Michiels, Walter 
1) Staatl. Geprüfter Landwirt 
4.1) Vorstandsmitglied Schwalmverband 
5.1) Jagdvorsteher Jagdgenossenschaft Niederkrüchten 
5.2) Kassierer Ortsbauernschaft Niederkrüchten 
 
 
Niggemeyer, Thomas 
1) Kaufm. Angestellter 
 
 
Otto, Michael bis 31.10.2014 
1) Gutachter 
5.1) Vorsitzender FDP-Ortsverband 
 
 
Polmans, Matthias 
1) Dipl.-Ing. / Projektingenieur 
5.1) Stellvertr. Vorsitzender CDU-Ortsverband 
 
 
Schmitz, Jürgen 
1) Pensionär 
5.1) Vorstandsmitglied Europäischer Golfclub Elmpter Wald e. V. 
5.2) Beisitzer SPD-Ortsverein 
 
 
Schmitz, Manfred 
1) Kaufm. Angestellter 
 
 
Schouren, Marion 
1) Bankangestellte in Altersteilzeit 
 
 
Siegers, Beate 
1) Kriminalbeamtin a.D. 
5.1) Sprecherin des Ortsverbandes Bündnis 90/Die Grünen 
 
 
Stoltze, Jörg 
1) a) Selbständiger Sachverständiger 
  b) Angestellter Bauleiter 
5.1) Vorsitzender Kanuclub Grenzland Niederkrüchten 
 
 
Szallies, Christoph 
1) Business System Developer 
 
 
Tekolf, Michael 
1)   keine Angabe 
 
 
Wahlenberg, Johannes 
1) Beamter Landtag NRW 
5.1) Kassierer Heimat- und Kulturverein Niederkrüchten 
 
 
Wallrafen, Heinz 
1) Elektromeister 
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Schlussbilanz zum 31.12.2014

Aktiva
Vorjahr

1. Anlagevermögen 127.385.886,02 128.063.919,38

1.1  Immaterielle Vermögensgegenstände 18.487,73 23.857,31

1.2  Sachanlagen 124.361.717,96 125.033.526,20

1.2.1  Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

1.2.1.1   Grünflächen 15.765.697,19 15.816.334,11

1.2.1.2   Ackerland 335.195,77 316.291,33

1.2.1.3   Wald, Forsten 7.268.565,48 7.269.136,27

1.2.1.4   Sonstige unbebaute Grundstücke 6.044.880,19 6.044.615,04

1.2.2  Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche   Rechte

1.2.2.1   Kinder- und Jugendeinrichtungen 4.155.643,30 4.243.099,90

1.2.2.2   Schulen 16.625.476,43 17.011.541,86

1.2.2.3   Wohnbauten 1.050.508,10 1.363.978,20

1.2.2.4   Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude 11.867.490,04 12.496.316,07

1.2.3   Infrastrukturvermögen 

1.2.3.1  Grund und Boden des Infrastrukturvermögens 9.486.615,26 9.473.404,97

1.2.3.2   Brücken und Tunnel 383.789,32 391.291,46

1.2.3.3   Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen
0,00 0,00

1.2.3.4   Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen 26.728.137,82 27.482.158,01

1.2.3.5   Straßennetz mit Wegen, Plätzen und 

Verkehrslenkungsanlagen
18.907.780,30 19.352.223,27

1.2.3.6   Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens 391.139,59 53.052,46

1.2.4   Bauten auf fremdem Grund und Boden 0,00 0,00

1.2.5   Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler 30.679,51 30.679,51

1.2.6   Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 1.853.615,73 1.647.044,29

1.2.7   Betriebs- und Geschäftsausstattung 902.845,61 883.792,39

1.2.8   Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 2.563.658,32 1.158.567,06

1.3   Finanzanlagen 3.005.680,33 3.006.535,87

1.3.1   Anteile an verbundenen Unternehmen 1.886.400,00 1.886.400,00

1.3.2  Beteiligungen 743.858,96 743.858,96

1.3.3  Sondervermögen 0,00 0,00

1.3.4  Wertpapiere des Anlagevermögens 148.902,11 133.858,19

1.3.5   Ausleihungen 226.519,26 242.418,72

1.3.5.1   an verbundene Unternehmen 0,00 0,00

1.3.5.2   an Beteiligungen 0,00 0,00

1.3.5.3   an Sondervermögen 0,00 0,00

1.3.5.4   Sonstige Ausleihungen 226.519,26 242.418,72

2. Umlaufvermögen 3.844.111,61 6.050.566,23

2.1  Vorräte 1.329.831,62 2.932.024,82

2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren 0,00 0,00

2.1.2 Geleistete Anzahlungen 0,00 0,00

2.1.3 Grundstücke, die zum Verkauf bestimmt sind 1.329.831,62 2.932.024,82

2.2  Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1.689.403,44 1.256.947,70

2.2.1   Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus 

Transferleistungen 
1.513.766,85 1.007.943,33

2.2.2   Privatrechtliche Forderungen 69.357,06 56.177,82

2.2.3   Sonstige Vermögensgegenstände 106.279,53 192.826,55

2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens

2.4 Liquide Mittel 824.876,55 1.861.593,71

3. Aktive Rechnungsabgrenzung 98.849,48 82.837,14

131.328.847,11 134.197.322,75
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Schlussbilanz zum 31.12.2014

Passiva
Vorjahr

1. Eigenkapital 67.087.602,19 68.386.797,83

1.1  Allgemeine Rücklage 68.265.776,65 69.675.893,48

1.2  Sonderrücklagen 0,00 0,00

1.3  Ausgleichsrücklage 0,00 1.710.742,33

1.4  Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag -1.178.174,46 -2.999.837,98

2. Sonderposten 47.425.565,88 48.147.311,21

2.1   für Zuwendungen 37.200.472,60 37.728.779,52

2.2   für Beiträge 9.769.103,36 10.022.850,42

2.3   für den Gebührenausgleich 273.026,44 214.060,25

2.4   Sonstige Sonderposten 182.963,48 181.621,02

3. Rückstellungen 9.308.186,10 8.639.537,32

3.1   Pensionsrückstellungen 8.761.924,00 8.136.936,00

3.2   Rückstellungen für Deponien und Altlasten 0,00 0,00

3.3   Instandhaltungsrückstellungen 0,00 0,00

3.4   Sonstige Rückstellungen 546.262,10 502.601,32

4. Verbindlichkeiten 5.683.044,84 7.338.877,92

4.1   Anleihen 0,00 0,00

4.2  Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 0,00 0,00

4.2.1  von verbundenen Unternehmen 0,00 0,00

4.2.2  von Beteiligungen 0,00 0,00

4.2.3  von Sondervermögen 0,00 0,00

4.2.4  vom öffentlichen Bereich 0,00 0,00

4.2.5  vom privaten Kreditmarkt 0,00 0,00

4.3   Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung 0,00 0,00

4.4   Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die 

        Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen 1.695.410,07 3.321.994,31

4.5   Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 969.347,97 799.908,92

4.6  Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 0,00 0,00

4.7  Sonstige Verbindlichkeiten 488.680,03 632.616,62

4.8 Erhaltene Anzahlungen 2.529.606,77 2.584.358,07

5. Passive Rechnungsabgrenzung 1.824.448,10 1.684.798,47

131.328.847,11 134.197.322,75
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>SU5TUS >W<S66T66 >R78T7D S<WRVTRW

D5 O a#%3#)4#9&%2 KO X#%3#& 5ST D7N >77<UW5T55 WRWT5V >76<UVDT75 >77<W86TDW
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Anhang zum Jahresabschluss 31.12.2014
der Gemeinde Niederkrüchten

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Gemeinde Niederkrüchten wurde unter Anwendung des § 95 der
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) sowie den Bestimmungen
des achten Abschnitts der Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO NRW) aufgestellt.
Er muss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung ein den tatsächli-
chen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage
der Gemeinde Niederkrüchten vermitteln. Der Jahresabschluss besteht aus der Ergebnisrech-
nung, der Finanzrechnung, den Teilrechnungen, der Bilanz und dem Anhang. Ihm ist ein La-
gebericht beizufügen.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bei der Erfassung und Bewertung von Vermögensgegenständen, Schulden und Rechnungs-
abgrenzungsposten für Zwecke des Jahresabschlusses fanden die Bewertungsvorgaben der
§§ 32 bis 36 und die §§ 41 bis 43 GemHVO NRW Anwendung. Soweit das NKF keine eigen-
ständigen Rechtsvorschriften beinhaltet, sind die einschlägigen handelsrechtlichen Vorschrif-
ten zu Grunde gelegt worden. Entsprechend dem Grundsatz der Vollständigkeit wurden in der
Bilanz sämtliche Vermögensgegenstände und Schulden wertmäßig dargestellt.

Die Gemeinde Niederkrüchten hat im Haushaltsjahr 2014 die Bewertungsanforderungen des
fünften Abschnitts der GemHVO NRW angewendet. Die Vermögenszugänge des abgelaufe-
nen Jahres erfolgten zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten. Abgänge sind mit dem Rest-
buchwert unter Einbeziehung des § 43 Abs. 3 GemHVO NRW berücksichtigt worden. Im An-
lagenspiegel wurden auf Grund des Bruttoprinzips die Abgänge mit den vollen Anschaffungs-
oder Herstellungskosten und die zum Abgangszeitpunkt darauf entfallenden Abschreibungen
eliminiert.

Eine Umgliederung von Vermögensgegenständen vom Anlagevermögen in das Umlaufvermö-
gen oder umgekehrt war nicht angezeigt. Vermögensgegenstände, deren Nutzung zeitlich
begrenzt ist, sind planmäßig linear abgeschrieben worden; außerplanmäßige Abschreibungen
waren im Haushaltsjahr nur in geringfügigem Maße erforderlich.

Für die Bestimmung der wirtschaftlichen Nutzungsdauer von abnutzbaren Vermögensgegen-
ständen und somit auch für die Bewertung wurde die Abschreibungstabelle der Gemeinde
Niederkrüchten zugrunde gelegt.

Als weiterer Bewertungsansatz kam überwiegend das Prinzip der Einzelbewertung zur An-
wendung. Abweichungen von bisher im Rahmen der Eröffnungsbilanz angewandten Bewer-
tungs- und Bilanzierungsmethoden gab es nicht.
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Vorbemerkungen

Die Ziffern der einzelnen Überschriften geben die jeweilige Bilanzposition entsprechend der
nach § 41 GemHVO NRW vorgeschriebenen Bilanzstruktur wieder. Die Werte des Vorjahres
sind in Klammern dargestellt.

Gemäß § 44 Abs. 1 GemHVO NRW sind im Anhang zu den Posten der Bilanz die verwende-
ten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden anzugeben und so zu erläutern, dass sachver-
ständige Dritte diese Positionen beurteilen können.

 Die Forderungen und die sonstigen Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich zum
Nennwert angesetzt. Die Methode zur Ermittlung und der Umfang von Wertberichtigungen
sind bei der Bilanzposition 2.2 Forderungen erläutert.

 Die Bewertung der Pensionsrückstellungen sowie der Forderungen und Verbindlichkeiten
nach § 107 b BeamtVG erfolgte softwaregestützt durch die Rheinische Versorgungskasse
(RVK).

 Die Zusammensetzung der sonstigen Rückstellungen nach § 36 GemHVO NRW ist im
Anhang erläutert.

 Der Ansatz der Verbindlichkeiten entspricht ihrem jeweiligen Rückzahlungsbetrag. Ver-
bindlichkeiten in fremder Währung waren zum 31.12.2014 nicht vorhanden.

 Sofern sich die Bilanzierungsmethoden gegenüber dem Vorjahr geändert haben, wurde
dies bei den einzelnen Bilanzpositionen erläutert.

 Generell wird die Abnutzung aller Vermögensgegenstände mit der linearen Abschrei-
bungsmethode dargestellt.

 Vermögensgegenstände, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten den Betrag von
410 € ohne Umsatzsteuer nicht überschreiten, wurden im laufenden Haushaltsjahr voll-
ständig abgeschrieben. Vermögensgegenstände mit einem Wert von unter 60 € wurden
unmittelbar als Aufwand gebucht.
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AKTIVA

1. Anlagevermögen

Zum Anlagevermögen gehören gemäß § 33 Abs. 1 Satz 2 GemHVO NRW alle Vermögensge-
genstände, die dazu bestimmt sind, dauerhaft der Aufgabenerfüllung der Gemeinde zu dienen.
Das Anlagevermögen setzt sich zusammen aus:

 Immateriellen Vermögensgegenständen

 Sachanlagen und

 Finanzanlagen

Die Bilanz der Gemeinde Niederkrüchten wurde unter Anwendung des § 95 GO NRW sowie
den Bestimmungen des achten Abschnitts der Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemH-
VO NRW) aufgestellt und soll ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der
Vermögens- und Schuldenlage der Gemeinde Niederkrüchten bieten.

Die in der Eröffnungsbilanz angesetzten Werte für die einzelnen Vermögensgegenstände
wurden gemäß § 92 Abs. 3 GO NRW für die künftigen Haushaltsjahre als Anschaffungs- und
Herstellungskosten angesetzt.

In den nachfolgenden Ausführungen wird für die einzelnen Positionen, orientiert am Aufbau
der Bilanz, die Vorgehensweise dargelegt.

Des Weiteren ist die Zusammenstellung des Anlagevermögens auch dem beigefügten
Anlagenspiegel zu entnehmen.

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände .................................. 18.487,73 € (23.857,31 €)

Zu den immateriellen Vermögensgegenständen zählen alle Vermögenswerte, die körperlich
nicht fassbar sind. Bei der Gemeinde Niederkrüchten bestehen diese aus Lizenzen sowie
EDV-Software.

1.2 Sachanlagen

Sachanlagen sind Bestandteile des Anlagevermögens. Sie sind in unbewegliches und beweg-
liches Sachanlagevermögen unterteilt. Als unbewegliches Sachanlagevermögen sind die un-
bebauten und bebauten Grundstücke beziehungsweise grundstücksgleiche Rechte sowie das
Infrastrukturvermögen zu bezeichnen. Bewegliches Sachanlagevermögen sind Kunstgegen-
stände, Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung,
geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau.

1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Unbebaute Grundstücke sind nach § 72 Bewertungsgesetz (BewG) Grundstücke, „auf denen
sich keine benutzbaren Gebäude befinden“. Nach den Bestimmungen des Neuen Kommuna-
len Finanzmanagements sind die Aufbauten auf Grünflächen wie z.B. Friedhofshallen, Sport-
heime o.ä. den bebauten Grundstücken zuzuordnen. Die grundstücksgleichen Rechte stellen
dingliche Rechte dar, die wie Grundstücke behandelt werden (z.B. Erbbaurechte).

Diese Flächen sind mit den fortgeschriebenen Anschaffungskosten bilanziert. Abweichungen
gegenüber dem Vorjahr resultieren aus planmäßigen Abschreibungen sowie aus Zu- und Ab-
gängen in geringer Höhe.
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1.2.1.1 Grünflächen ......................................................... 15.765.697,19 € (15.816.334,11 €)

Bei den Grünflächen handelt es sich um: Grünanlagen, Friedhöfe, Sportflächen, Freibad,
Spielplätze, Grünland, Gartenland und Streuobstwiesen, Campingplätze, Graben, Wasserläu-
fe, Teich- und Sumpfflächen, Unland, Brachland und Heideflächen sowie Betriebsvorrichtun-
gen.

1.2.1.2 Ackerland ...................................................................... 335.195,77 € (316.291,33 €)

1.2.1.3 Wald, Forsten.......................................................... 7.268.565,48 € (7.269.136,27 €)

Unter diesem Bilanzposten sind sowohl die Waldflächen mit den Nutzungsarten Laubwald,
Mischwald, Nadelwald, Gehölz als auch die angrenzenden Flächen, die als Betriebsfläche,
Kies, Land- und Forstwirtschaft ausgewiesen wurden, sowie die dazugehörigen Betriebsvor-
richtungen nachgewiesen.

1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke......................... 6.044.880,19 € (6.044.615,04 €)

Die Grundstücke im Bebauungsplangebiet „Heineland“ in der Gemarkung Elmpt sind als Roh-
bauland mit 70 % des Baulandpreises (70 % von 135,00 € = 94,50 €) bewertet worden.

Sonstige unbebaute Baugrundstücke sind als Bauland mit dem Bodenrichtwert des umliegen-
den Wohngebietes bewertet.

Auch ein mit der Nutzungsart „Gebäude- und Freifläche Erholung“ ausgewiesenes Grund-
stück, das durch Private mit einem Reitstall/Pferdeboxen bebaut ist, sowie einige andere Teil-
flächen mit Fremdbebauung von Privaten sind mit dem Bodenrichtwert für das umliegende
Wohngebiet bilanziert worden.

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Bei den bebauten Grundstücken werden Grund und Boden sowie aufstehende bauliche Anla-
gen getrennt bewertet. Grundsätzlich ist eine Unterscheidung nach der Nutzung der aufste-
henden Gebäude vorzunehmen.

1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen ........................ 4.155.643,30 € (4.243.099,90 €)

Hierin sind die Grundstücke, Gebäude und Außenanlagen der 4 gemeindlichen Tageseinrich-
tungen für Kinder enthalten.

1.2.2.2 Schulen ............................................................... 16.625.476,43 € (17.011.541,86 €)

Unter dieser Bilanzposition sind die Grundstücks- und Gebäudewerte einschl. der Außenanla-
gen der Grundschulen und der Realschule sowie des ehemaligen Hauptschulgebäudes be-
wertet.

1.2.2.3 Wohnbauten............................................................ 1.050.508,10 € (1.363.978,20 €)

Hier sind alle vermieteten Wohngebäude einschließlich der Grundstücke und Außenanlagen
ausgewiesen. Nach der Veräußerung des Mietwohnhauses Schmutzersweg 5 hat sich diese
Position entsprechend verringert.

Anlage 4 zum Bericht 10/2015

Seite 4 von 39



Anhang zum Jahresabschluss 31.12.2014 der Gemeinde Niederkrüchten
_____________________________________________________________________________________________________

- 5 -

1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und

Betriebsgebäude ................................................ 11.867.490,04 € (12.496.316,07 €)

Unter anderem sind unter dieser Bilanzposition die Feuerwehrgerätehäuser, der Bauhof, das
Rathaus, die Sportgebäude, die Bäder, das Mehrzweckgebäude, das Bürgerhaus und die Be-
gegnungsstätte bilanziert worden.

1.2.3 Infrastrukturvermögen

1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens ... 9.486.615,26 € (9.473.404,97 €)

Der Wert des Grund und Bodens des Infrastrukturvermögens im planungsrechtlichen Innenbe-
reich wird gemäß § 55 Abs. 2 GemHVO NRW mit 10 v.H. des nach § 13 Abs. 1 der Verord-
nung über die Gutachterausschüsse für Grundstückswerte abgeleiteten gebietstypischen Wer-
tes im Gemeindegebiet für baureifes Land für freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser des
individuellen Wohnungsbaus in mittlerer Lage angesetzt. Ausweislich des Grundstücksmarkt-
berichtes wurden damit 10 % von 140,00 €/qm, mithin also 14,00 €/qm berücksichtigt.

Grund und Boden von Infrastrukturvermögen im planungsrechtlichen Außenbereich ist mit
10 v.H. des Bodenrichtwertes für Ackerland anzusetzen, sofern nicht wegen der umliegenden
Grundstücke andere Bodenrichtwerte gelten, mindestens jedoch mit einem Euro. Für die Ge-
meinde Niederkrüchten gilt aufgrund der niedrigen Bodenrichtwerte für Ackerland der Min-
destbetrag von einem Euro.

1.2.3.2 Brücken und Tunnel .................................................... 383.789,32 € (391.291,46 €)

Die Gemeinde Niederkrüchten unterhält 11 Brückenbauwerke, von denen jedoch 3 jeweils zur
Hälfte im Eigentum der Nachbarkommunen Brüggen und Schwalmtal stehen.

1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen .....0,00 € (0,00 €)

Bei der Gemeinde Niederkrüchten nicht vorhanden.

1.2.3.4 Entwässerungs- u. Abwasserbeseitigungs-

anlagen................................................................ 26.728.137,82 € (27.482.158,01 €)

Bei dieser Bilanzposition wird das Vereinfachungsverfahren gemäß § 56 Abs. 4 GemHVO
NRW, nach dem die zum Zwecke der Gebührenkalkulation ermittelten Wertansätze für Ver-
mögensgegenstände übernommen werden können, angewendet. Insofern handelt es sich um
die zum 1.1.2009 aus den historischen Anschaffungs- und Herstellungswerten abzüglich der
über die bisherige Nutzungsdauer kumulierten Abschreibungen ermittelten Restbuchwerte.

1.2.3.5 Straßennetz, Wege, Plätze etc. ......................... 18.907.780,30 € (19.352.223,27 €)

Für die Bewertung dieser Bilanzposition wurden durch ein beauftragtes Ingenieurbüro für die
zu bewertenden Straßenbestandteile (z.B. Straße bzw. Weg - unterteilt in Abschnitte -, Geh-
weg, Radweg, Grünstreifen etc.) pauschalierte Herstellungskosten der einzelnen Baubestand-
teile der Straße ermittelt. Es wurden verschiedene Wertfaktoren, wie z.B. Elementarten, Be-
legarten, Bauklassenschlüssel, Schadensklassen und Abschläge wegen unterlassener In-
standhaltung gebildet und diese untereinander gewichtet.
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1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens ............. 391.139,59 € (53.052,46 €)

Hierin ist der historische Anschaffungs- und Herstellungswert der im Jahre 2005 fertiggestell-
ten Lärmschutzwand an der Realschule Niederkrüchten abzüglich der über die bisherige Nut-
zungsdauer kumulierten Abschreibungen ermittelte Restbuchwert sowie Buswartehallen an-
gesetzt worden.

1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden................................................0,00 € (0,00 €)

Bei der Gemeinde Niederkrüchten nicht vorhanden.

1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler ................................. 30.679,51 € (30.679,51 €)

1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge .... 1.853.615,73 € (1.647.044,29 €)

Der Gesamtwert ergibt sich aus folgenden Einzelpositionen:

Maschinen .............................................................................. 230.184,41 € (188.493,12 €)

Technische Anlagen ................................................................ 10.761,22 € (8.243,72 €)

Betriebsvorrichtungen............................................................. 331.613,03 € (253.279,92 €)

Fahrzeuge ........................................................................... 1.281.057,07 € (1.197.027,53 €)

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung ............................. 902.845,61 € (883.792,39 €)

Dieser Bilanzposten ist unter Berücksichtigung aller Zu- und Abgänge von Gegenständen der
Betriebs- und Geschäftsausstattung für sämtliche gemeindliche Einrichtungen abzüglich der
Abschreibungen ermittelt worden.

1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau ............... 2.563.658,32 € (1.158.567,06 €)

Maßnahme

01.01.2014 31.12.2014 + Zugänge/

EUR EUR - Abgänge

EUR

1 Generalüberholung öff. Verkehrsflächen 40.913,04 81.247,81 40.334,77

2 Ausbau von Wirtschaftswegen 6.901,30 6.901,30 0,00

3 Neubau Kita Elmpt 258.640,30 289.334,40 30.694,10

4 Jugendfreizeittreff 11.629,33 57.193,44 45.564,11

5 Friedhofsallee einschl. Kanal 319.449,23 0,00 -319.449,23

6 Buswartehallen 141.951,80 179.717,04 37.765,24

7 RÜB Schwalmweg 41.975,01 583.003,61 541.028,60

8 Dirtbike-Anlage 6.094,57 0,00 -6.094,57

9 An-und Umbau KiTa Brempt 172.705,92 617.236,27 444.530,35

10 Erschließung Malerviertel einschl. Kanal 138.608,73 195.309,71 56.700,98

11 Kanalerneuerung Stadionstraße u. "Am Kamp" 19.697,83 19.697,83 0,00

12 Mobilheime u.a . für Asylbewerber 0,00 470.280,24 470.280,24

13 Ausbau Nollesweg Bauwerk 0,00 52.030,19 52.030,19

14 Erschließung B-Plan-Gebiet Nie-63 Straßenbau 0,00 11.706,48 11.706,48

1.158.567,06 2.563.658,32 1.405.091,26
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1.3 Finanzanlagen

Unter den Finanzanlagen sind die Anteile an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen,
Wertpapiere des Anlagevermögens und Ausleihungen ausgewiesen, die auf Dauer den finan-
ziellen Anlagen, Zwecken oder Unternehmensverbindungen dienen.

Anteile an verbundenen Unternehmen sind nach den Bestimmungen des § 55 Abs. 6 und Abs.
7 GemHVO NRW bewertet.

Im Einzelnen sind folgende Finanzanlagen bilanziert:

1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen ..................... 1.886.400,00 € (1.886.400,00 €)

Hier werden ausschließlich die Anteile der Gemeinde (50,2 %) an der Gemeindewerke Nie-
derkrüchten GmbH ausgewiesen.

1.3.2 Beteiligungen.................................................................... 743.858,96 € (743.858,96 €)

Der Posten setzt sich wie folgt zusammen:

Beteiligungen
Beteiligungs-

quote
Wert

Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft für den Kreis Viersen AG 1,93% 656.397,00 €

Kreiswerke Heinsberg GmbH 0,25% 53.060,06 €

Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Viersen mbH 0,17% 32.998,43 €

Verkehrsgesellschaft für den Kreis Viersen mbH 3,10% 769,59 €

Euregio Rhein-Maas-Nord 0,32% 633,88 €

743.858,96 €

1.3.3 Sondervermögen....................................................................................0,00 € (0,00 €)

Bei der Gemeinde Niederkrüchten nicht vorhanden.

1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens ................................ 148.902,11 € (133.858,19 €)

Hierbei handelt es sich um die Fonds-Anteile des kommunalen Versorgungsrücklagenfonds.
Die Höhe der jährlichen Zuführung wird von der Rheinischen Versorgungskasse festgesetzt.
Die Zahlungen der Gemeinde fließen in den kommunalen Versorgungsrücklagenfonds (KVR-
Fonds) bei der DEKA-Bank, damit künftig liquide Mittel für die Versorgung der Pensionäre zur
Verfügung stehen.
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1.3.5 Ausleihungen

Unter diesem Bilanzposten sind langfristige Forderungen der Kommune, die durch Hingabe
von Kapital an Dritte entstanden sind und die dauerhaft dem Geschäftsbetrieb dienen sollen,
anzusetzen. Die Ansprüche entstehen z.B. durch Hingabe von Darlehen, Hypotheken oder
Grund- und Rentenschulden. Sie werden nur ab einer Laufzeit von einem Jahr dem Anlage-
vermögen zugeordnet.

1.3.5.1 an verbundene Unternehmen .............................................................0,00 € (0,00 €)

Bei der Gemeinde Niederkrüchten nicht vorhanden.

1.3.5.2 an Beteiligungen..................................................................................0,00 € (0,00 €)

Bei der Gemeinde Niederkrüchten nicht vorhanden.

1.3.5.3 an Sondervermögen............................................................................0,00 € (0,00 €)

Bei der Gemeinde Niederkrüchten nicht vorhanden.

1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen................................................ 226.519,26 € (242.418,72 €)

Ausleihungen sind mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt. Unter dieser Bilanzposition wur-
den die Genossenschaftsanteile der Volksbank Viersen eG und der Volksbank Erkelenz-
Hückelhoven-Wegberg eG bilanziert. Zudem wurden die Rückzahlungsverpflichtungen aus
den Wohnungsbaudarlehen an die Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft für den Kreis Vier-
sen AG und die Arbeitgeberdarlehen angesetzt.

Bezeichnung der sonstigen Ausleihung Wert

Wohnungsbaudarlehen GWG AG für Niederkrüchten 132.862,42 €

Wohnungsbaudarlehen GWG AG für Oberkrüchten 77.777,27 €

Arbeitgeberdarlehen 15.099,57 €

Volksbank Viersen eG 260,00 €

Volksbank Erkelenz-Hückelhoven-Wegberg eG 520,00 €

226.519,26 €
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2. Umlaufvermögen

2.1 Vorräte

Als Vorräte gelten die Vermögensgegenstände, die im Regelfall zum kurzfristigen Verbrauch
oder zur Weiterveräußerung angeschafft oder hergestellt werden.

2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren .................................................0,00 € (0,00 €)

Lagerbestände an verwertbaren Materialien sind anzusetzen, wenn diese nicht bereits aus-
gegeben wurden und deren Gesamtwert über 2.500,00 € liegt. Unterhalb dieser Wertgrenze
liegende Vorräte gelten als verbraucht und werden nicht erfasst. Somit wurden keine Lagerbe-
stände aktiviert.

2.1.2 Geleistete Anzahlungen .........................................................................0,00 € (0,00 €)

Bei der Gemeinde Niederkrüchten nicht vorhanden.

2.1.3 Grundstücke, die zum Verkauf bestimmt sind ......... 1.329.831,62 € (2.932.024,82 €)

Zur Durchführung der Städtebaulichen Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme „Dürer-
/Menzelstraße“ ist aufgrund des Ratsbeschlusses vom 3. Juli 2001 mit der NRW.Urban, ehe-
mals: Landesentwicklungsgesellschaft NRW GmbH (LEG), ein Entwicklungsträgervertrag ge-
schlossen worden, mit dem die NRW.Urban die umfangreichen Aufgaben der Maßnahmen-
durchführung als Treuhänderin der Gemeinde Niederkrüchten übernimmt.

Unter dieser Bilanzposition sind die im Malerviertel „Dürer-/Menzelstraße“ gelegenen Grund-
stücke, die grundbuchmäßig der gemeindlichen Treuhänderin, der NRW.Urban gehören, zu
erfassen. Durch die Veräußerung mehrerer Baugrundstücke im Jahr 2014 reduziert sich der
Wert der zum 31.12.2014 noch nicht veräußerten Grundstücksflächen, die mit dem Boden-

richtwert in Höhe von 135,00 €/qm bewertet wurden.

Des Weiteren sind auch die zur Weiterveräußerung als Garagengrundstücke zur Errichtung
eines Garagenhofes in Venekoten vorgesehenen Parzellen bei dieser Bilanzposition nachzu-
weisen.
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2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Unter den „Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände“ sind in der kommunalen Bi-
lanz Ansprüche gegenüber Dritten auszuweisen, die aus öffentlich-rechtlichem und privat-
rechtlichem Handeln entstehen und die nicht als längerfristige „Ausleihungen“ dem Finanzan-
lagevermögen zuzuordnen sind.

Die Forderungen sind zu Nennbeträgen angesetzt, wobei durch vorgenommene Einzelwertbe-
richtigungen das Ausfallrisiko einbezogen wurde.

Pauschale Wertberichtigungen wurden durchgängig anhand des Alters der Forderungen wie
folgt vorgenommen:

- Forderungen älter als 1 Jahr ......................................................100 % Wertberichtigung

- Forderungen älter als ½ Jahr .......................................................50 % Wertberichtigung

- Forderungen bis zu einem ½ Jahr .............................................. keine Wertberichtigung.

In den sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen ist der Erstattungsanspruch gemäß
§ 107 b BeamtVG für von anderen Kommunen in den Dienst übernommene Beamte enthalten.

Danach ergaben sich für die Schlussbilanz folgende Ansätze:
(siehe auch: Forderungsspiegel)

2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen

2.2.1.1 Gebühren .......................................................................... 79.669,76 € (70.039,28 €)

2.2.1.2 Beiträge......................................................................... 135.724,22 € (113.081,84 €)

2.2.1.3 Steuern.......................................................................... 428.071,03 € (147.815,45 €)

2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen............................ 171.339,34 € (84.226,87 €)

2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen................ 699.016,60 € (592.780,69€)

2.2.2 Privatrechtliche Forderungen

2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich .................................... 63.437,29 € (49.790,68 €)

2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich.................................................0,00 € (0,00 €)

2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen.......................................................0,00 € (0,00 €)

2.2.2.4 gegen Beteiligungen ...........................................................................0,00 € (0,00 €)

2.2.2.5 gegen Sondervermögen......................................................................0,00 € (0,00 €)

2.2.2.6 Sonstige privatrechtliche Forderungen .............................. 5.919,77 € (6.387,14 €)

2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände ............................... 106.279,53 € (192.826,55 €)

Bei den „sonstigen Vermögensgegenständen“ handelt es sich u. a. um die Erstattung der Kör-
perschaftssteuer für den Betrieb gewerblicher Art „Bäderbetrieb“ im Rahmen der Gewinnbetei-
ligung an der Gemeindewerke Niederkrüchten GmbH sowie um Ansprüche der Gemeinde
gegen Dritte, die keinem anderen Bilanzposten zugeordnet werden können (überwiegend z.B.
debitorische Kreditoren).
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2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens.........................................................0,00 € (0,00 €)

Bei der Gemeinde Niederkrüchten nicht vorhanden.

2.4 Liquide Mittel ................................................................... 824.876,55 € (1.861.593,71 €)

Unter dem Bilanzposten „Liquide Mittel“ sind die Finanzmittel in ihren unterschiedlichsten
Formen, z.B. in Form von Bar- oder Buchgeld, anzusetzen, über die die Kommune als Kas-
senbestand oder auf Bankkonten frei verfügen kann.

3. Aktive Rechnungsabgrenzung ................................................ 98.849,48 € (82.837,14 €)

Gemäß § 42 Abs. 1 GemHVO NRW sind als aktive Rechnungsabgrenzungsposten alle vor
dem Abschlussstichtag geleisteten Ausgaben, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit
nach diesem Tag darstellen, anzusetzen. Bei der Bewertung, ob Auszahlungen als Aufwen-
dungen dem abgelaufenen Haushaltsjahr oder den Folgejahren zuzuordnen sind, ist auf den
„wirtschaftlichen Grund“ als wesentliches Kriterium abzustellen.

Anlage 4 zum Bericht 10/2015

Seite 11 von 39



Anhang zum Jahresabschluss 31.12.2014 der Gemeinde Niederkrüchten
_____________________________________________________________________________________________________

- 12 -

PASSIVA

1. Eigenkapital

Das Eigenkapital ist die rechnerische Differenz zwischen Vermögen (Aktivseite) und Schulden
(Verbindlichkeiten und Rückstellungen) unter Einbeziehung der Sonderposten und Rech-
nungsabgrenzungsposten. Es wird unterteilt in:

1.1 Allgemeine Rücklage ............................................... 68.265.776,65 € (69.675.893,48 €)

Die Allgemeine Rücklage ist der Wert, der sich aus der Differenz der Aktiva und der übrigen
Passivposten - einschließlich der Ausgleichsrücklage und Sonderrücklagen – als wertmäßiger
Überschuss ergibt.

Durch die nachfolgend aufgeführten Veräußerungen von Sachanlagen im Jahr 2014 waren
gemäß § 43 Abs. 3 GemHVO die Aufwendungen und Erträge aus diesen Vermögensabgän-
gen in Höhe von insgesamt saldiert 121.021,18 € unmittelbar mit der Allgemeinen Rücklage zu
verrechnen.

Wohngebäude Schmutzersweg 5 141.201,17 €

Mehrerträge bei verschiedenen Grundstücksveräu-
ßerungen -20.179,99 €

121.021,18 €

1.2 Sonderrücklagen .......................................................................................0,00 € (0,00 €)

Bei der Gemeinde Niederkrüchten nicht vorhanden.

1.3 Ausgleichsrücklage.....................................................................0,00 € (1.710.742,33 €)

Die Ausgleichsrücklage ist neben der Allgemeinen Rücklage als gesonderter Posten des Ei-
genkapitals auszuweisen. Sie kann in der Eröffnungsbilanz bis zur Höhe eines Drittels des
Eigenkapitals gebildet werden, höchstens jedoch bis zur Höhe eines Drittels der jährlichen
Steuereinnahmen und der allgemeinen Zuweisungen. Maßgeblich für deren Ermittlung waren
die dem Eröffnungsbilanzstichtag vorangehenden drei Haushaltsjahre (§ 75 Abs. 3 GO NRW).

Zum Ausgleich des Jahresfehlbetrages 2013 sind neben der Auflösung der Ausgleichsrückla-
ge noch Mittel der Allgemeinen Rücklage in Höhe von 1.289.095,65 EUR entnommen worden.

1.4 Jahresfehlbetrag........................................................... 1.178.174,46 € (2.999.837,98 €)

Für das Haushaltsjahr 2014 ergab sich ein Jahresfehlbetrag von 1.178.174,46 €.
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2. Sonderposten

Entsprechend der Regelung des § 43 Abs. 5 GemHVO NRW sind die erhaltenen Zuwendun-
gen und Beiträge für Investitionen, die im Rahmen einer Zweckbindung bewilligt und gezahlt
wurden, als Sonderposten auf der Passivseite der Bilanz anzusetzen. Sie werden über die
Nutzungsdauer der durch sie mitfinanzierten Vermögensgegenstände erfolgswirksam ab-
schreibungskonform aufgelöst.

Sowohl bei den Sonderposten für Zuwendungen als auch aus Beiträgen für die Gemein-
destraßen wurde der entsprechende Prozentanteil aus den jeweiligen Ist-Einnahmen und Ist-
Ausgaben aus den kameralen Jahresrechnungen 1978 – 2008 ermittelt.

Für den Bereich beider Sonderposten für das Abwasserbeseitigungsvermögen sind die tat-
sächlichen Werte aus gezahlten Beiträgen und Zuwendungen abzüglich der bereits über die
bisherige Nutzungsdauer kumulierten Werteverzehre angesetzt worden.

In dem Sonderposten für Zuwendungen sind außerdem die Einzelförderungen sowie die All-
gemeine Investitionspauschale, die Schulbaupauschale und die Sport- und Feuerschutzpau-
schale für bereits aktivierte Vermögensgegenstände enthalten.

Da die Sonderposten parallel zu den Abschreibungen ertragswirksam aufzulösen sind, wird
die Ergebnisrechnung um diese Erträge entsprechend korrigiert und die Werte der Sonderpos-
ten reduzieren sich um diesen jährlichen Auflösungsbetrag.

2.1 Sonderposten für Zuwendungen.............................. 37.200.472,60 € (37.728.779,52 €)

2.2 Sonderposten für Beiträge ......................................... 9.769.103,36 €(10.022.850,42 €)

2.3 Sonderposten für den Gebührenausgleich ...................... 273.026,44 € (214.060,25 €)

Jahresüberschüsse kostenrechnender Einrichtungen sind innerhalb der nächsten vier Jahre
nach Ende des Kalkulationszeitraumes auszugleichen (§ 6 Abs. 2 KAG). Sie sind nach
§ 43 Abs. 6 GemHVO NRW als Sonderposten auszuweisen.

2.4 Sonstige Sonderposten ..................................................... 182.963,48 € (181.621,02 €)

Unter dem Bilanzposten sind alle sonstigen vermögenswirksamen Leistungen von Dritten an-
zusetzen, soweit die Voraussetzungen für die Bildung eines Sonderpostens vorliegen. Es
handelt sich hierbei u. a. um die Schenkung des Heideschnitters.

3. Rückstellungen

Rückstellungen sind für Verpflichtungen zu bilden, die zum Abschlussstichtag dem Grunde
und/oder der Höhe nach noch nicht feststehen.

Die Bildung von Rückstellungen bewirkt, dass künftige Vermögensminderungen bereits im
Jahr der rechtlichen Entstehung oder wirtschaftlichen Verursachung berücksichtigt werden.

3.1 Pensionsrückstellungen .............................................. 8.761.924,00 € (8.136.936,00 €)

Nach § 36 Abs. 1 GemHVO NRW sind alle Pensionsverpflichtungen nach den beamtenrechtli-
chen Vorschriften als Rückstellung anzusetzen. Zu den Pensionsverpflichtungen nach den
beamtenrechtlichen Vorschriften gehören bestehende Versorgungsansprüche der Pensionäre,
sämtliche Anwartschaften der aktiv Beschäftigten sowie fortgeltende Ansprüche nach dem
Ausscheiden aus dem Dienst (insbesondere Beihilfeaufwendungen für Versorgungsempfän-
ger).
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Die Pensions- und Beihilfeverpflichtungen sind mit ihrem im Teilwertverfahren zu ermittelnden
Barwert als Rückstellung anzusetzen.

Die Gemeinde Niederkrüchten ist Mitglied der Rheinischen Versorgungskasse (RVK) in Köln.
Die Berechnung wurde im Auftrag der Rheinischen Versorgungskasse durch die Heubeck AG
vorgenommen. Folgende Rückstellungen wurden zum 31.12.2014 ermittelt:

Personenkreis Anzahl Pensionsverpflichtungen Beihilfeverpflichtungen

Beamte (aktiv) 18 (18) 4.945.807 € (4.440 T€) 1.196.358 € (1.118 T€)

Versorgungsempfänger 7 ( 7) 2.012.330 € (2.010 T€) 607.429 € (569 T€)

Gesamtsumme 25 (25) 8.761.924,00 € (8.136.936,00 €)

3.3 Instandhaltungsrückstellungen................................................................0,00 € (0,00 €)

Nach § 36 Abs. 3 GemHVO NRW sind für Instandhaltung von Sachanlagen Rückstellungen zu
bilden, wenn die Instandhaltungsmaßnahmen in der Vergangenheit nach sachlichen Kriterien
notwendig gewesen wären und zur Durchführung geplant wurden, mangels tatsächlicher
Durchführung aber als bisher unterlassen anzusehen sind.
Neue Instandhaltungsrückstellungen waren im Jahr 2014 nicht zu bilden.

3.4 Sonstige Rückstellungen................................................... 546.262,10 € (502.601,32 €)

Unter den „Sonstigen Rückstellungen“ sind die Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5
GemHVO NRW für andere als die zuvor benannten ungewissen Verbindlichkeiten ausgewie-
sen.

Folgende sonstige Rückstellungen wurden gebildet: 31.12.2014 01.01.2014

Urlaubs- und Überstundenrückstellung 244.859,00 191.187,88

Altersteilzeitrückstellungen 122.624,00 139.354,00

Sonstige andere Rückstellungen (u. a. Kosten für die Prüfung
der Jahresrechnung 2014)

178.779,10 172.059,44

546.262,10 502.601,32
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4. Verbindlichkeiten

Unter dem Bilanzposten Verbindlichkeiten sind alle am Bilanzstichtag dem Grunde, der Höhe
und der Fälligkeit nach feststehende Schulden zusammengefasst. Verbindlichkeiten werden
mit ihrem Rückzahlungsbetrag zum Bilanzstichtag passiviert. Zu den Verbindlichkeiten zählen
insbesondere die Rückzahlungsverpflichtungen aus Kreditaufnahmen und Zahlungsverpflich-
tungen aus Lieferungen und Leistungen.

Eine Aufgliederung ergibt sich aus dem als Anlage beigefügten Verbindlichkeitenspiegel.

4.1 Anleihen .....................................................................................................0,00 € (0,00 €)

Die Gemeinde Niederkrüchten hat keine Anleihen ausgegeben.

4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen..................................0,00 € (0,00 €)

Es bestanden lediglich Verbindlichkeiten aus einem Kredit vom privaten Kreditmarkt.

4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung ......................0,00 € (0,00 €)

4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die

Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen .............. 1.695.410,07 € (3.321.994,31 €)

Unter dieser Bilanzposition sind die Darlehnsverpflichtungen der gemeindlichen Treuhänderin,
der NRW.Urban, im Zusammenhang mit der Städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme „Dürer-
/Menzelstraße“ auszuweisen, weil es sich beim Treuhandvermögen nach § 160 BauGB um
das wirtschaftliche Eigentum der Gemeinde Niederkrüchten handelt. Die Tilgung in Höhe von
1.626.584,24 € ist aus Grundstückserlösen finanziert worden.

4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und

Leistungen................................................................................ 969.347,97 € (799.908,92 €)

Hierbei handelt es sich um Verpflichtungen aufgrund von Kauf-, Werk- und Werklieferungsver-
trägen, Dienstleistungsverträgen, Miet- und Pachtverträgen und ähnlichen Verträgen bei de-
nen die zu erbringende Zahlung an Dritte zum Bilanzstichtag noch aussteht. Die Bilanzierung
erfolgt zum Rechnungsbetrag.

4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen.............................................. 0,00 € (0,00 €)
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4.7 Sonstige Verbindlichkeiten................................................ 488.680,03 € (632.616,62 €)

Der Bilanzposten „sonstige Verbindlichkeiten” stellt einen Posten dar, in dem alle Verbindlich-
keiten gegenüber Dritten auszuweisen sind, die nicht unter einer der anderen Verbindlich-
keitspositionen der Bilanz auszuweisen sind. Im Einzelnen handelt es sich u. a. um debitori-
sche Akontozahlungen (182.699,35 €), kreditorische Debitoren (96.911,47 €) und Altschulden
des Kommunalen Rechenzentrums (93.137,84 €).

4.8 Erhaltene Anzahlungen................................................ 2.529.606,77 € (2.584.358,07 €)

Hier sind im Wesentlichen der noch zu bildende Sonderposten in Höhe von 274.366,88 € für
die Städtebauliche Entwicklungsmaßnahme „Dürer-/Menzelstraße“, sowie die noch nicht ein-
zelnen Vermögensgegenständen zugeordneten Investitions-, Feuerwehr-, Sport- und Schul-
pauschalen in Höhe von 1.732.124,66 € enthalten.

5. Passive Rechnungsabgrenzung.................................... 1.824.448,10 € (1.684.798,47 €)

Gemäß § 42 Abs. 3 GemHVO NRW sind als passive Rechnungsabgrenzungsposten vor dem
Abschlussstichtag eingegangene Einzahlungen, soweit sie einen Ertrag für eine bestimmte
Zeit nach diesem Tag darstellen, anzusetzen.

Hierin sind zum größten Teil die Vorauszahlungen für Grabnutzungsrechte enthalten. Auf-
grund ihres Ablaufdatums und unter Abzug der bisherigen Auflösungen sind diese Beträge
rechnerisch ermittelt worden.
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Erläuterungen zur Ergebnis- und Finanzrechnung 2014

1. Vorbemerkung

Die nachfolgenden Ausführungen erläutern die wesentlichen Abweichungen der Ergebnisse
2014 zu den ursprünglich geplanten bzw. fortgeschriebenen Haushaltsansätzen der
Ergebnisplanung. Der fortgeschriebene Ansatz ist mit dem Planansatz identisch.
In den Tabellen können jedoch Rundungsdifferenzen von +/- einer Einheit (€, T€, %) auftreten.

2. Jahresergebnis

Das ordentliche Ergebnis setzt sich aus dem Saldo des Ergebnisses der laufenden
Verwaltungstätigkeit und des Finanzergebnisses zusammen. Der Saldo aus dem ordentlichen
Ergebnis und dem außerordentlichen Ergebnis bildet das Jahresergebnis. Die Erläuterungen
zur Ergebnisrechnung folgen dieser Struktur.

geplanter
Ansatz

Ergebnis

Abweichung

+ =Mehrerträge/Minderaufw.

- =Mindererträge/Mehraufw.

T€ T€ T€ %

Ordentliches Ergebnis -562 -1.157 -595 105,9

Finanzergebnis 67 -21 -88 131,3

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -495 -1.178 -683 138,0

Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0,0

Jahresergebnis -495 -1.178 -683 138,0

Die Ergebnisrechnung weist damit eine enorme Verschlechterung gegenüber der Ergebnis-
planung in Höhe von 684 T€ auf. Diese Abweichung ist hauptsächlich auf höhere sonstige
Aufwendungen, Personalaufwendungen und Aufwendungen für Abschreibungen zurückzufüh-
ren.
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-

2.1 Ordentliches Ergebnis

Das ordentliche Ergebnis umfasst die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen:

fortge-

Ergebnis

Abweichung

schriebener An-
satz

+
=Mehrerträge/Minderaufw.

-
=Mindererträge/Mehraufw.

T€ T€ T€ %

Steuern und ähnliche Abgaben 12.995 12.599 -396 -3,0

Zuwendungen/ allgemeine Umlagen 6.780 7.121 341 5,0

Sonstige Transfererträge 0 16 16

Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 5.230 4.961 -269 -5,1

Privatrechtliche Leistungsentgelte 461 440 -21 -4,6

Kostenerstattungen/ Kostenumlagen 351 558 207 59,0

Sonstige ordentliche Erträge 1033 1.130 97 9,4

aktivierte Eigenleistungen - 7 7

Ordentliche Erträge 26.850 26.832 -18 0

Personalaufwendungen 7.136 7.390 -254 -3,6

Versorgungsaufwendungen 377 417 -40 -10,6

Sach- und Dienstleistungen 5.632 5.585 47 0,8

Bilanzielle Abschreibungen 2.890 3.108 -218 -7,5

Transferaufwendungen 10.189 10.038 151 1,5

Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.187 1.451 -264 -22,2

Ordentliche Aufwendungen 27.411 27.989 -578 -2,1

Ordentliches Ergebnis -561 -1.157 -596 106,2
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2.1.1 Ordentliche Erträge

fortge-
schriebener An-

satz
Ergebnis

Abweichung

+ =Mehrerträge/Minderaufw.

- =Mindererträge/Mehraufw.

T€ T€ T€ %

Steuern und ähnliche Abgaben 12.995 12.599 -396 -3,0

Grundsteuer A 48 51 3 6,3

Grundsteuer B 1.950 1.938 -12 -0,6

Gewerbesteuer 3.800 3.272 -528 -13,9

Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer 6.084 6.246 162 2,7

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 283 291 8 2,8

Vergnügungssteuer 6 9 3 50,0

Hundesteuer 170 158 -12 -7,1

Leistungen nach dem Familienleistungs-
ausgleich

654 634 -20 -3,1

Zu den kommunalen Steuern gehören sowohl die Realsteuern des § 3 Abs. 2 AO (Gewerbe-
steuer, Grundsteuer A) als auch die Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern (Einkom-
menssteuer, Umsatzsteuer). Aufgrund der konjunkturellen Entwicklung mussten bei der Gewer-
besteuer Ertragseinbußen in Höhe von 528 T€ hingenommen werden, die nur zu einem Teil von
den Mehrerträgen bei den Gemeindeanteilen an der Einkommens- und Umsatzsteuer (insge-
samt 170 T€) kompensiert werden konnten.

Zu den übrigen Erträgen zählen die sonstigen Steuern wie u. a. Vergnügungssteuer und Hun-
desteuer sowie steuerähnliche Abgaben und Ausgleichsleistungen (Familienleistungsaus-
gleich).

fortge-
schriebener An-

satz
Ergebnis

Abweichung

+ =Mehrerträge/Minderaufw.

- =Mindererträge/Mehraufw.

T€ T€ T€ %

Zuwendungen und allg. Umlagen 6.780 7.121 341 5,0

Schlüsselzuweisungen vom Land 2.777 2.777 0 0,0

Bedarfszuweisungen vom Land 566 566 0 0,0

Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke von
Bund und Land

454 415 -39 -8,6

Zuw. u. Zuschüsse f. laufende Zwecke
von Gemeinden

1.721 1.764 43 2,5

Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse 3 0 -3 -100,0

Erträge aus SoPo-Auflösung aus
Zuweisungen

1.259 1.599 340 27,0

Zu den Zuwendungen zählen die Zuschüsse und Zuweisungen aus dem öffentlichen und priva-
ten Bereich. Der größte Posten hierbei sind die Schlüsselzuweisungen des Landes in Höhe von
2.777 T€ zuzüglich der Bedarfszuweisung für die Gaststreitkräfte in Höhe von 566 T€.
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Des Weiteren werden Erträge aus den Zuschüssen für laufende Zwecke von Land und Bund
(415 T€), Zuschüssen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden
(1.764 T€) hier erfasst. Hinzugerechnet werden auch die Auflösungen der Sonderposten aus
Zuweisungen in Höhe von 1.599 T€.

fortge-
schriebener

Ansatz
Ergebnis

Abweichung

+
=Mehrerträge/Minderaufw.

-
=Mindererträge/Mehraufw.

T€ T€ T€ %

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5.230 4.961 -269 -5,1

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 18 23 5 27,8

Verwaltungsgebühren 118 109 -9 -7,6

Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 4.536 4.356 -180 -4,0

Auflösung Passive Rechnungsabgrenzung Grabnut-
zung

86 84 -2 -2,3

Auflösung von SoPos für Beiträge 354 356 2 0,6

Erträge Auflösung von SoPo Gebührenausgleich 118 33 -85 -72,0

Hierunter sind Verwaltungsgebühren aus der Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen
erfasst, ebenso wie Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, dessen größter Posten
4,36 Mio. € aufweist, sowie zweckgebundene Abgaben für die Benutzung von öffentlichen Ein-
richtungen und Anlagen und für die Inanspruchnahme von wirtschaftlichen Dienstleistungen
(Friedhofswesen, Abfallwirtschaft u. a.).

Weitere Erträge resultieren aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und von Sonder-
posten für den Gebührenausgleich.

fortge-
schriebener

Ansatz
Ergebnis

Abweichung

+
=Mehrerträge/Minderaufw.

-
=Mindererträge/Mehraufw.

T€ T€ T€ %

Privatrechtliche Leistungsentgelte 461 440 -21 -4,6

Privatrechtliche Leistungsentgelte 105 116 11 10,5

Mieten und Pachten 156 140 -16 -10,3

Erträge aus Verkauf und Abgrabungen 200 184 -16 -8,0

Zu den privatrechtlichen Entgelten zählen neben verschiedensten kleineren Positionen vor al-
lem die Eintrittsgelder für gemeindliche Kulturveranstaltung und die Erträge für die Mittagsver-
pflegung in den Tageseinrichtungen für Kinder sowie die Erlöse aus Abgrabungen. Die Mieten
und Pachten sind für gemeindeeigene Wohnungen bzw. Grundstücke vereinnahmt worden. Bei
den Erträgen aus Verkauf handelt es sich auch um die Erträge aus der Veräußerung von Holz
und Altpapier.
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fortge-
schriebener An-

satz
Ergebnis

Abweichung

+ =Mehrerträge/Minderaufw.

- =Mindererträge/Mehraufw.

T€ T€ T€ %

Erträge aus Kostenerstattungen, Kos-
tenumlagen,
Leistungsbeteiligung

351 558 207 59,0

Erträge aus Kostenerstattungen Land 96 120 24 25,0

Erträge aus Kostenerstattungen Gemein-
den

98 175 77 78,6

Erträge aus Kostenerstattungen etc.
Zweckverbände

0 4 4 -

Erträge aus Kostenerstattungen etc. ges. 85 88 3 3,5

Erträge aus Kostenerstattungen etc. Son-
derrechnungen

2 1 -1 -50,0

Erträge aus Kostenerstattungen etc.
private Unternehmen

8 42 34 425,0

Erträge aus Kostenerstattungen etc.
übrige Bereiche

62 128 66 106,5

Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen sind solche, die von der Gemeinde aus
der Erbringung Dienstleistungen bzw. dem Einsatz von Gütern für eine andere Stelle, die diese
vollständig oder anteilig erstattet, erwirtschaftet werden.

Es handelt es sich um Personal- und Sachkostenerstattungen in vielfältigen Bereichen der Ver-
waltung.

fortge-
schriebener An-

satz
Ergebnis

Abweichung

+ =Mehrerträge/Minderaufw.

- =Mindererträge/Mehraufw.

T€ T€ T€ %

Sonstige ordentliche Erträge 1.033 1.130
97

9,4

Konzessionsabgaben 672 675
3

0,4

Erträge aus der Veräußerung von Grund-
stücken etc.

- 16 16 -

Bußgelder 8 15
7

87,5

Erträge aus Säumniszuschlägen 65 93
28 43,1

Erträge aus Amtshilfeersuchen etc. 23 18
-5

-21,7

Erträge aus der Auflösung von
Rückstellungen

237 191 - 46 -19,4

Sonstige ordentliche Erträge 28 122 94 335,7
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Hier werden alle Erträge, die nicht anderen Positionen zuzuordnen sind, erfasst.

Die „Konzessionsabgaben“ sind um rd. 3 T€ hinter den Erwartungen zurückgeblieben, sodass
sie sich auf 675 T€ belaufen.

Die „Erlöse aus der Auflösung von Rückstellungen“ mit 191 T€ resultieren aus der Urlaubs- und
Überstundenrückstellungsauflösung im Haushaltsjahr 2014.

Zu den weiteren sonstigen ordentlichen Erträgen gehören die Verwarnungs-, Buß- und
Zwangsgelder sowie die Säumniszuschläge/Beitreibungsgebühren. Verwarnungs-, Buß- und
Zwangsgelder werden überwiegend im Produktbereich 02 „Sicherheit und Ordnung“ verein-
nahmt. Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen ist es u. a. durch die Rückzahlung von Umla-
genüberhängen bzw. Vereinnahmung nicht auszahlbarer Sicherheitsleistungen zu einer Er-
tragssteigerung von 94 T€ gekommen.

2.1.2 Ordentliche Aufwendungen

fortge-
schriebener An-

satz
Ergebnis

Abweichung

+ =Mehrerträge/Minderaufw.

- =Mindererträge/Mehraufw.

T€ T€ T€ %

Personalaufwendungen 7.136 7.390 -254 -3,6

Bezüge Beamte 881 850 31 3,5

Vergütungen tariflich Beschäftigte 4.652 4.470 182 3,9

Beiträge Versorgungskassen tariflich Be-
schäftigte

368 361 7 1,9

Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be-
schäftigte

935 901 34 3,6

Beihilfen und Unterstützungsleistungen
f. Beschäftigte

90 51 39 43,3

Zuführungen zu Pensionsrückstellungen 42 451 -409 -973,8

Zuführungen zur Beihilferückstellung f.
Beschäftigte

18 78 -60 -333,3

Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen 9 -17 26 288,9

Zuführungen Urlaubs- u. a.
Rückstellungen

141 245 -104 -73,8
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Zu den Personalaufwendungen gehören Aufwendungen für die Beamten und tariflich Beschäf-
tigten wie Sozialversicherungsbeiträge, Beiträge zu Versorgungskassen der tariflich Beschäftig-
ten, Unterstützungsleistungen und die Zuführungen der Pensions-, Beihilfe, Altersteilzeit- und
Urlaubsrückstellungen. Die Vergütung der tariflich Beschäftigten weist einen Betrag von 4,5
Mio. € aus.

Die im Bereich der Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach dem Heubeck-Gutachten ent-
standenen Mehraufwendungen konnten nur teilweise durch Einsparungen bei den Gehältern
und Vergütungen eingespart werden, so dass insgesamt um 254 T€ höhere Personalaufwen-
dungen und um 40 T€ höhere Versorgungsaufwendungen entstanden sind, weil die Veran-
schlagung der „Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen“ zu gering kalkuliert war.

fortge-
schriebener An-

satz
Ergebnis

Abweichung

+ =Mehrerträge/Minderaufw.

- =Mindererträge/Mehraufw.

T€ T€ T€ %

Versorgungsaufwendungen 377 417 -40 -10,6

Beiträge Versorgungskassen Vers.-Empf.
Beamte

322 329 -7 -2,2

Beihilfen und Unterstützungsleistungen
f. VE (Versorgungsempfänger)

40 47 -7 -17,5

Zuführungen zu Pensionsrückstellungen
VE

4 2 2 50,0

Zuführungen zur Beihilferückstellung f. VE 11 39 -28 -254,5
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fortge-
schriebener

Ansatz
Ergebnis

Abweichung

+
=Mehrerträge/Minderaufw.

-
=Mindererträge/Mehraufw.

T€ T€ T€ %

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistun-
gen

5.632 5.585 47 0,8

Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen 1.329 1.012 317 23,9

Unterhaltung so. unbewegl. Vermögen 0 30 -30 -

Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätigkeit Land 7 29 -22 -314,3

Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätigkeit Gemein-
den

94 35 59 62,8

Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätigkeit Zweck-
verbände

235 219 16 6,8

Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätigkeit von s. öff.
Bereich

3 1 2 66,7

Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätigkeit von pri-
vatem Bereich

165 175 -10 -6,1

Bewirtschaftung der Grundstücke/bauliche Anla-
gen

1.388 1.450 -62 -4,5

Kraftstoffe Kfz. 55 49 6 10,9

Instandhaltung Kfz. 119 161 -42 -35,3

Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens 148 139 9 6,1

Lernmittel 31 29 2 6,5

Sonstige Sachleistungen 155 267 -112 -72,3

Aufwand für EDV Sachleistungen 3 0 3 100,0

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 1.843 1.934 -91 -4,9

Aufwendungen für Treuhandauftrag SEM* 35 39 -4 -11,4

Aufwand für EDV-Dienstleistungen 22 16 6 27,3

* Städtebauliche Entwicklungsmaßnahme „Dürer-/Menzelstraße“

Zu den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen zählen alle Aufwendungen, die für die
tägliche Aufgabenerfüllung getätigt werden.

Die größten Posten weisen die Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen in einer Höhe von
1,84 Mio. € (überwiegend Abfallentsorgungsleistungen) sowie die Aufwendungen für die bauli-
che Unterhaltung aller gemeindlichen Einrichtungen (einschl. Abwasseranlagen) mit
1,01 Mio. € auf.
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fortge-
schriebener An-

satz
Ergebnis

Abweichung

+ =Mehrerträge/Minderaufw.

- =Mindererträge/Mehraufw.

T€ T€ T€ %

Bilanzielle Abschreibungen 2.890 3.108 -218 -7,5

Abschreibungen auf immater. Vermögens-
gegenstände 6 9

- 3 -50,0

Abschreibungen auf unbebaute Grundstü-
cke 13 32

- 19 -146,2

Abschreibungen auf Gebäude 898
909

- 11 -1,2

Abschreiben auf das Infrastrukturvermögen 1.633
1.723

- 90 -5,5

Abschreibungen auf Maschinen und tech-
nische Anlagen 32 57

- 25 -78,1

Abschreibungen auf Fahrzeuge
92 122

- 30 -32,6

Abschreibungen auf Betriebs- und Ge-
schäftsausstattung

117
149

- 32 -27,4

Abschreibungen auf geringwertige Wirsch-
aftsgüter 92 107

- 15 -16,3

Abschreibungen auf Forderungen
7

- 7 100,0

Bilanzielle Abschreibungen beinhalten die Abschreibungen wegen der Abnutzung für Wirt-
schaftsgüter des Anlagevermögens, die regelmäßig an Wert verlieren. Diese werden in der Bi-
lanz mit einem Wert angesetzt, der diesen Werteverzehr berücksichtigt.
Geringwertige Wirtschaftsgüter wurden im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben.

Die insgesamt zu verzeichnende Abweichung von rd. 218 T€ resultiert u. a. aus nachträglichen
Änderungen und Ergänzungen im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten 2009 – 2013, die bei
der Haushaltsplanung noch nicht berücksichtigt werden konnten. Das Anlagevermögen der
Gemeinde Niederkrüchten weist insgesamt eine hohe Förderquote auf, die sich als Sonderpos-
ten auf der Passivseite der Bilanz wiederfindet.
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fortge-
schriebener An-

satz
Ergebnis

Abweichung

+ =Mehrerträge/Minderaufw.

- =Mindererträge/Mehraufw.

T€ T€ T€ %

Transferaufwendungen 10.189 10.038 151 1,5

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende
Zwecke an Gemeinden

70 25 45 64,3

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende
Zwecke an Zweckverbände

178 177 1 0,6

Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwe-
cke an s. öff. Bereich

0 4 -4 -

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende
Zwecke an private Bereiche

121 122 -1 -0,8

Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwe-
cke an übrige Bereiche

325 239 86 26,5

Sonstige soziale Leistungen 0 6 -6 -

Leistungen nach dem AsylBLG 266 335 -69 -25,9

Gewerbesteuerumlage 323 250 73 22,6

Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche
Einheit

314 243 71 22,6

Abrechnung ELAG 0 27 -27 -

Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV) 8.422 8.425 -3 0,0

Sonstige Transferleistungen 170 185 -15 -8,8

Unter dieser Position werden Transferaufwendungen, denen ausdrücklich keine konkreten Ge-
genleistungen gegenüberstehen, nachgewiesen. Die Transferaufwendungen beinhalten Zuwei-
sungen und Zuschüsse, Sozialleistungen und allgemeine Umlagen.

Bei den Allgemeinen Umlagen handelt es sich um die Kreisumlage (5.632 T€) und die Mehrbe-
lastungen „Jugendamt“ (2.509 T€) und „Verkehrsverbund“ (283 T€).
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fortge-
schriebener An-

satz
Ergebnis

Abweichung

+ =Mehrerträge/Minderaufw.

- =Mindererträge/Mehraufw.

T€ T€ T€ %

Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.187 1.451 -264 -22,2

Sonstige Personal- und Versorgungsauf-
wendungen

1 18 -17 -1700,0

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 36 49 -13 -36,1

Aus- und Fortbildung, Umschulung 48 54 -6 -12,5

Aufwendungen für ehrenamtl. und sonst.
Tätigkeiten

156 160 -4 -2,6

Mieten und Pachten 92 89 3 3,3

Sonst. Aufw. Inanspruchnahme von Rech-
ten und Diensten

0 1 -1 -

Geschäftsaufwendungen 267 239 28 10,5

Geschäftsaufwendungen SEM* 20 2 18 90,0

Literatur/Software 26 35 -9 -34,6

Bürobedarf 33 49 -16 -48,5

Telekommunikation, Porto 55 61 -6 -10,9

Öffentlichkeitsarbeit 0 8 -8 -

Mitgliedsbeiträge 34 32 2 5,9

Bekanntmachungen 5 8 -3 -60,0

Rundfunk- und Fernsehgebühren 5 4 1 20,0

Kfz-Versicherung und - Steuern 25 20 5 20,0

Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche
Kosten

136 185 -49 -36,0

Steuern, Versicherungen, Schadenfälle 1 1 0 -

Steueraufwendungen 27 2 25 92,6

Versicherungen 179 177 2 1,1

Aufwendungen für Schadensfälle 1 1 0 0,0

Wertberichtigungen zu Forderungen 0 42 -42 -

Verr. b. Sachanlagen m. d. Allg. Rücklage 0 -141 141 -

Aufwand für Bankgebühren 6 6 0 0,0

Verfügungsmittel 2 1 1 50,0

Fraktionsaufwendungen 8 8 0 0,0

Aufw. Veräuß. v. Grundstücken etc. 0 160 -160 -

Aufw. Zuführung zu sonstigen Rückstellun-
gen

8 72 -64 -800,0

Aufw. Zuführung SoPo f. d. Gebührenaus-
gleich

0 93 -93 -

Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten 3 2 1 33,3

Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte 13 13 0 0,0

* Städtebauliche Entwicklungsmaßnahme „Dürer-/Menzelstraße“
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Wesentlichen Anteil an den sonstigen ordentlichen Aufwendungen haben neben den Sachver-
ständigen-, Gerichts- und ähnlichen Kosten (185 T€ - überwiegend aus der Stromkonzession)
Geschäftsaufwendungen (239 T€) auch die Aufwendungen für Versicherungen (177 T€) sowie
die Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten (160 T€).

Die Mehraufwendungen in diesem Bereich sind neben einigen kleineren Überschreitungen auch
aufgrund der notwendigen Zuführung zum SoPo für den Gebührenausgleich (93 T€) und durch
die Zuführung zu sonstigen Rückstellungen (64 T€) entstanden.

2.2 Finanzergebnis

fortge-
schriebener An-

satz
Ergebnis

Abweichung

+ =Mehreinz./Minderausz..

- =Mindereinz./Mehrausz.

T€ T€ T€ %

Zinserträge von Kreditinstituten 3 1 -2 -66,7

Gewinnanteile aus verbundenen Unter-
nehmen

121 29 -92 -76,0

Finanzerträge 124 30 -94 -75,8

Zinsaufwendungen Land / Gemein-
den/Kreditinstitute

5 2 3 60,0

Zinsen SEM* 50 36 14 28,0

Gewerbesteuererstattungszinsen 3 13 -10 -333,3

Zinsen und sonstige Finanzaufwendun-
gen

58 51 7 12,1

Finanzergebnis 66 -21 -87 -131,8

* Städtebauliche Entwicklungsmaßnahme „Dürer-/Menzelstraße“

Hauptsächlich durch die Nichtausschüttung der Gewinne der Gemeindewerke Niederkrüchten
GmbH ist es zu dieser Verschlechterung des Finanzergebnisses gekommen.

2.3 Außerordentliches Ergebnis

Ist im Haushaltsjahr 2014 nicht vorhanden.
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3. Finanzrechnung

Die Finanzrechnung umfasst sämtliche Ein- und Auszahlungen des Haushaltsjahres und spie-
gelt damit die Entwicklung der Liquidität wider. Für den Haushaltsausgleich ist sie hingegen
ohne Belang. Sie setzt sich aus dem

 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit,
 Saldo aus Investitionstätigkeit und
 Saldo aus Finanzierungstätigkeit

zusammen. Hieraus ergibt sich die Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln.
Weiterhin wickelt die Gemeinde Niederkrüchten auch haushaltsunwirksame Ein- und Auszah-
lungen (z.B. durchlaufende Gelder) ab, die in den Bestand an fremden Finanzmitteln eingehen.
Aus der Summe des Bestandes der Finanzmittel zum Ende des Vorjahres, der Änderung des
Bestandes an eigenen Finanzmitteln und des Bestandes an fremden Finanzmitteln ergeben
sich letztlich die liquiden Mittel.

Die Planung 2014 führte zu einer Verringerung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln von
rd. 749 T€. Unter Berücksichtigung des seinerzeit angenommenen Bestandes an liquiden Mit-
teln zum 31.12.2013 von 1,84 Mio. € hätte dies einen Bestand an liquiden Mitteln zum
31.12.2014 in Höhe von 1,09 Mio. € zur Folge gehabt. Das Jahr 2014 schloss jedoch mit liqui-
den Mitteln in Höhe von 825 T€ ab. Die einzelnen Salden stellen sich wie folgt dar:

3.1 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit umfasst alle regelmäßig anfallenden
Auszahlungen und Einzahlungen. Auf Ebene der Kontenklassen stellt sich der Plan-Ist-
Vergleich für das Haushaltsjahr 2014 wie folgt dar:

Abweichung

fortge-
Ergebnis

+ =Mehreinz./Minderausz..

schriebener Ansatz - =Mindereinz./Mehrausz.

T€ T€ T€ %

Steuern und ähnliche Abgaben 12.994 12.138 -856 -6,6

Zuwendungen/ allgemeine Umlagen 5.521 5.311 -210 -3,8

Sonstige Transfereinzahlungen 0 16 16 -

Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 4.916 4.683 -233 -4,7

Privatrechtliche Leistungsentgelte 461 424 -37 -8,0

Kostenerstattungen/ Kostenumlagen 351 571 220 62,7

Sonstige Einzahlungen 796 818 22 2,8

Zinsen/ sonstige Finanzeinzahlungen 124 31 -93 -75,0

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstä-
tigkeit

25.163 23.992 -1.171 -4,7

Personalauszahlungen 6.925 6.648 277 4,0

Versorgungsauszahlungen 362 403 -41 -11,3

Sach- und Dienstleistungen 5.595 5.576 19 0,3

Zinsen/ sonstige Finanzauszahlungen 8 25 -17 -212,5

Transferauszahlungen 10.189 10.000 189 1,9

Sonstige Auszahlungen 1.153 1.221 -68 -5,9

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstä-
tigkeit

24.232 23.873 359 1,5

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 931 119 -812 -87,2
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3.2 Saldo aus Investitionstätigkeit

Abweichung

fortge-
Ergebnis

+ =Mehreinz./Minderausz..

schriebener Ansatz - =Mindereinz./Mehrausz.

T€ T€ T€ %

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 1.518 1.293 -225 -14,8

Einzahlungen aus der Veräußerung von
364 200 -164 -45,1

Sachanlagen

Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagen

- - - -

Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 104 75 -29 -27,9

Sonstige Investitionseinzahlungen 0 17 17 -

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 1.986 1.585 -401 -20,5

Auszahlungen für den Erwerb von Grund-
stücken und Gebäuden

270 11 259 95,9

Auszahlungen für Baumaßnahmen 2.030 1.877 153 7,5

Auszahlungen für den Erwerb von bewegli-
chem Anlagevermögen

1.339 664 675 50,4

Auszahlungen für den Erwerb von Finanz-
anlagen

2.415 15 2400 99,4

Auszahlungen von aktivierbaren Eigenleis-
tungen

0 168 -168 -

Sonstige Investitionsauszahlungen 13 13 0 -

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 6.067 2.748* 3.320 54,7

Saldo aus Investitionstätigkeit -4.081 -1.163 2.918 -71,5

3.3 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag

Abweichung

fortge-

Ergebnis
+ =Mehreinz./Minderausz..

schriebener
Ansatz

- =Mindereinz./Mehrausz.

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 931 119 -812 -87,2

Saldo aus Investitionstätigkeit -4.081 -1.163 2.918 -71,5

Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (-) -3.150 -1.044 2.106 -66,9

Als Finanzmittelfehlbetrag wird ein Betrag in Höhe von 1.044 T€ ausgewiesen, der sich aus
einem positiven Saldo aus Verwaltungstätigkeit in Höhe von 119 T€ und dem negativen Saldo
aus Investitionstätigkeit in Höhe von 1.163 T€ zusammensetzt.
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3.4 Saldo aus Finanzierungstätigkeit

fortge-
schriebener An-

satz
Ergebnis

T€ T€

Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 2.423 0*

Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung - -

Tilgung und Gewährung von Darlehen 0 -5

Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung - -

Saldo aus Finanzierungstätigkeit 2.423 -5

* Die enorme Verbesserung beim Saldo aus Investitionstätigkeit (2,9 Mio. €) bei gleichzeitiger Ver-

schlechterung des Saldos aus Finanzierungstätigkeit um 2,4 Mio. € ist hauptsächlich darauf zurückzufüh-

ren, dass es im Haushaltsjahr 2014 weder zur geplanten Beteiligung am Stromnetz noch zu der Kredit-

aufnahme in Höhe von 2,4 Mio. € gekommen ist.

Sonstige Angaben gemäß § 44 GemHVO NRW

Es bestehen keine finanziellen Verpflichtungen aus Leasingverträgen.

Die bei der Gemeinde Niederkrüchten beschäftigten Angestellten sind bei der Rheinischen Zu-
satzversorgungskasse (RZVK) versichert. Das Vermögen der RZVK reicht nicht aus, um die bei
den beteiligten Arbeitgebern bestehenden Versorgungsverpflichtungen abzudecken. Die daraus
entstehende Unterdeckung umfasst einen nicht unwesentlichen Betrag, der als finanzielle Ver-
pflichtung die öffentlichen Arbeitgeber treffen könnte.

Basis für die Versorgungszusage ist der Tarifvertrag über die zusätzliche Altersvorsorge der
Beschäftigten im öffentlichen Dienst – Altersvorsorge TV Kommunal (ATV-K). Die Umlage be-
trägt 4,25 % des umlagepflichtigen Entgeltes. Zusätzlich wird ein Sanierungsgeld in Höhe von
3,5 % erhoben. Der Umlagesatz kann als konstant angesehen werden. Die Höhe des Sanie-
rungsgeldes wird bis zu einer abschließenden Kapitaldeckung des Zusatzversorgungssystems
voraussichtlich weiter steigen. Die Höhe des umlagepflichtigen Entgeltes lag in 2014 bei 4,5
Mio. €.

Die Gemeinde hat Bürgschaften in Höhe von 14.289.660,00 € übernommen. Neben der Aus-
fallbürgschaft für die NRW.Urban in Höhe von 13.000.000,00 € zur Finanzierung der Städtebau-
lichen Entwicklungsmaßname „Dürer-/Menzelstraße“ handelt es sich um Ausfallbürgschaften für
die Darlehen der Gemeindewerke Niederkrüchten GmbH (GWN) in Höhe von 1.189.660,00 €
sowie um eine weitere Ausfallbürgschaft in Höhe von 100.000,00 € für den Sportverein Blau-
Weiß Niederkrüchten zur Errichtung des Kunstrasenplatzes auf der gemeindlichen Sportanlage
Niederkrüchten.

Kostenunterdeckungen in den Gebührenkalkulationen der kostenrechnenden Einrichtungen
bestehen im Sinne von § 43 Abs. 6 Satz 2 GemHVO zum 31.12.2014 in keinem Bereich.

Bereits abgeschlossene - jedoch noch nicht abgerechnete - Ausbaumaßnahmen bestehen zum
31.12.2014 nicht.
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Behandlung des Jahresfehlbetrages 2014

Kämmerin und Bürgermeister schlagen vor, den Fehlbetrag des Jahres 2014 in Höhe von
1.178.174,46 € der Allgemeinen Rücklage zu entnehmen.

Niederkrüchten, den 8. Juli 2016

Aufgestellt: Bestätigt:

gez. Schrievers gez. Wassong

Kämmerin Bürgermeister

Anlagen:
1. Anlagenspiegel
2. Forderungsspiegel
3. Verbindlichkeitenspiegel
4. Abschreibungstabelle
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Anlagenspiegel 31.12.2014

Anlagevermögen

Stand am 31.12.

des Vorjahres

Zugänge im

Haushalts-

jahr

Abgänge im

Haushalts-

jahr

Umbuchungen

im Haus-

haltsjahr

Abschreibungen

im Haushalts-

jahr

Zuschreibungen

im Haushalts-

jahr

Kum.

Abschreibungen

(auch aus

Vorjahren)

am 31.12. des

Haushaltsjahres

am 01.01 des

Haushaltsjahres

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Immaterielle Vermögensgegenstände 52.730,24 3.378,37 0,00 0,00 -8.747,95 0,00 -37.620,88 18.487,73 23.857,31

2. Sachanlagen 139.549.615,21 2.744.805,69 -450.294,90 0,00 -3.099.332,94 0,00 -17.482.408,04 124.361.717,96 125.033.526,20

2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 29.546.003,50 17.181,14 -23.877,26 6.094,57 -31.436,57 0,00 -131.063,32 29.414.338,63 29.446.376,75

2.1.1 Grünflächen 15.913.536,89 2.453,08 -23.386,00 0,00 -29.704,00 0,00 -126.906,78 15.765.697,19 15.816.334,11

2.1.2 Ackerland 316.291,33 14.308,02 -308,00 6.094,57 -1.190,15 0,00 -1.190,15 335.195,77 316.291,33

2.1.3 Wald, Forsten 7.271.405,35 0,00 -183,26 0,00 -387,53 0,00 -2.656,61 7.268.565,48 7.269.136,27

2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke 6.044.769,93 420,04 0,00 0,00 -154,89 0,00 -309,78 6.044.880,19 6.044.615,04

2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 39.584.419,62 0,00 -301.725,00 -237.246,00 -909.005,08 0,00 -5.346.330,75 33.699.117,87 35.114.936,03

2.2.1 Kindertageseinrichtungen 4.602.386,17 0,00 0,00 0,00 -87.456,60 0,00 -446.742,87 4.155.643,30 4.243.099,90

2.2.2 Schulen 18.925.761,59 0,00 0,00 0,00 -386.065,43 0,00 -2.300.285,16 16.625.476,43 17.011.541,86

2.2.3 Wohnbauten 1.514.400,00 0,00 -301.725,00 0,00 -28.556,07 0,00 -162.166,90 1.050.508,10 1.363.978,20

2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude
14.541.871,86 0,00 0,00 -237.246,00 -406.926,98 0,00 -2.437.135,82 11.867.490,04 12.496.316,07

2.3 Infrastrukturvermögen 65.411.070,58 168.503,04 -7.863,80 719.238,52 -1.722.824,90 0,00 -10.393.486,05 55.897.462,29 56.752.130,17

2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens 9.473.404,97 13.210,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.486.615,26 9.473.404,97

2.3.2 Brücken und Tunnel 428.802,12 0,00 0,00 0,00 -7.502,14 0,00 -45.012,80 383.789,32 391.291,46

2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und 

Sicherheitsanlagen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.3.4 Entwässerungs- und 

Abwasserbeseitigungsanlagen
32.339.465,80 50.760,66 -5.376,34 154.216,90 -954.760,16 0,00 -5.810.929,20 26.728.137,82 27.482.158,01

2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und 

Verkehrslenkungsanlagen
23.107.372,33 93.820,55 -2.487,46 201.702,97 -739.966,49 0,00 -4.492.628,09 18.907.780,30 19.352.223,27

2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens 62.025,36 10.711,54 0,00 363.318,65 -20.596,11 0,00 -44.915,96 391.139,59 53.052,46

2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler 30.679,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.679,51 30.679,51

2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 2.287.354,03 390.105,45 -9.449,16 0,00 -179.281,90 0,00 -814.394,59 1.853.615,73 1.647.044,29

2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung 1.531.520,91 275.837,71 -107.379,68 0,00 -256.784,49 0,00 -797.133,33 902.845,61 883.792,39

2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 1.158.567,06 1.893.178,35 0,00 -488.087,09 0,00 0,00 0,00 2.563.658,32 1.158.567,06

3. Finanzanlagen 3.006.535,87 20.259,10 -21.114,64 0,00 0,00 0,00 0,00 3.005.680,33 3.006.535,87

3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen 1.886.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.886.400,00 1.886.400,00

3.2 Beteiligungen 743.858,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 743.858,96 743.858,96

3.3 Sondervermögen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens 133.858,19 15.043,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 148.902,11 133.858,19

3.5 Ausleihungen 242.418,72 5.215,18 -21.114,64 0,00 0,00 0,00 0,00 226.519,26 242.418,72

      3.5.1 an verbundene Unternehmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

      3.5.2 an Beteiligungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

      3.5.3 an Sondervermögen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

      3.5.4 Sonstige Ausleihungen 242.418,72 5.215,18 -21.114,64 0,00 0,00 0,00 0,00 226.519,26 242.418,72

Summe Anlagevermögen 142.608.881,32 2.768.443,16 -471.409,54 0,00 -3.108.080,89 0,00 -17.520.028,92 127.385.886,02 128.063.919,38

Anschaffungs- und Herstellungskosten Abschreibungen Buchwert 
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Art der Forderungen
Gesamt-

betrag

zum 31.12.

Gesamt-

betrag

des Vj.
bis zu 1 Jahr 1 bis 5 Jahre mehr als 5 

Jahre

EUR EUR EUR EUR EUR

1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und 

Forderungen aus Transferleistungen 1.513.766,85 804.193,65 237.311,31 472.261,89 1.007.943,33

1.1 Gebühren 79.669,76 79.669,76 0,00 0,00 70.039,28

1.2 Beiträge 135.724,22 46.245,02 89.479,20 0,00 113.081,04

1.3 Steuern 428.017,03 428.017,03 0,00 0,00 147.815,45

1.4 Forderungen aus Transferleistungen 171.339,24 171.339,24 0,00 0,00 84.226,87

1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche 

Forderungen

699.016,60 78.922,60 147.832,11 472.261,89 592.780,69

2. Privatrechtliche Forderungen 69.357,06 69.285,06 72,00 0,00 56.177,82

2.1 gegenüber dem privaten Bereich 63.437,29 63.365,29 72,00 0,00 49.790,68

2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.3 gegen verbundene Unternehmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.4 gegen Beteiligungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.5 gegen Sondervermögen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.6 Sonstige privatrechtliche Forderungen 5.919,77 5.919,77 0,00 0,00 6.387,14

Summe aller Forderungen 1.583.123,91 873.478,71 237.383,31 472.261,89 1.064.121,15

Forderungsspiegel zur Schlussbilanz zum 31.12.2014

mit einer Restlaufzeit von
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Art der Verbindlichkeiten
bis zu 1 Jahr 1 bis 5 Jahre mehr als 5 

Jahre

EUR EUR EUR EUR EUR

1 2 3 4 5

1. Anleihen

2. Verbindlichkeiten aus Krediten für 

Investitionen
                           -                           -                          -                      -     

2.1 von verbundenen Unternehmen                            -                           -                          -                      -                          -     

2.2 von Beteiligungen                            -                           -                          -                      -                          -     

2.3 von Sondervermögen                            -                           -                          -                      -                          -     

2.4 vom öffentlichen Bereich                            -                           -                          -                      -                          -     

    2.4.1 vom Bund                            -                           -                          -                      -                          -     

    2.4.2 vom Land                            -                           -                          -                      -                          -     

    2.4.3 von Gemeinden (GV)                            -                           -                          -                      -                          -     

    2.4.4 von Zweckverbänden                            -                           -                          -                      -                          -     

    2.4.5 vom sonstigen öffentlichen 

Bereich
                           -                           -                          -                      -                          -     

    2.4.6 von sonstigen öffentlichen 

Sonderrechnungen
                           -                           -                          -                      -                          -     

2.5 vom privaten Kreditmarkt                            -                           -                          -                      -     

    2.5.1 von Banken und 

Kreditinstituten
                           -                           -                          -                      -     

    2.5.2 von übrigen Kreditgebern                            -                           -                          -                      -                          -     

3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur 

Liquiditätssicherung
                           -                           -                          -                      -                          -     

     3.1 vom öffentlichen Bereich                            -                           -                          -                      -                          -     

     3.2 vom privaten Kreditmarkt                            -                           -                          -                      -                          -     

4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, 

die Kreditaufnahmen wirtschaftlich 

gleichkommen

1.695.410,07        689.908,15       1.005.501,92                    -     3.321.994,31

5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen 

und Leistungen
969.347,97 969.347,97                      -                      -     799.908,92

6. Verbindlichkeiten aus 

Transferleistungen
                           -                           -                          -                      -                          -     

7. Sonstige Verbindlichkeiten 488.680,03 400.635,15 22.492,13 65.552,75 632.616,62

8. Erhaltene Anzahlungen 2.529.606,77 729.606,77 1.800.000,00 -     2.584.358,07   

9. Summe aller Verbindlichkeiten 5.683.044,84 2.789.498,04 2.827.994,05 65.552,75 7.338.877,92

Nachrichtlich anzugeben:

Haftungsverhältnisse aus der 

Bestellung von Sicherheiten

14.289.660,00 14.289.660,00

z.B. Bürgschaften u.a.

Verbindlichkeitenspiegel zur Bilanz zum 31.12.2014

Gesamt-

betrag

zum 31.12.

mit einer Restlaufzeit von Gesamt-

betrag

des Vj.

Anlage 4 zum Bericht 10/2015

Seite 35 von 39



Seite 1 von 4

Nr. Vermögensgegenstand 

Nutzungsdauern für 
Gegenstände des 

Anlagevermögens nach 
NKF

Festsetzung in 
Niederkrüchten

1 Gebäude und bauliche Anlagen
1.01 Abwasserhebe- und -reinigungsanlagen (baulicher Teil) 30 - 40 40
1.02 Abwasserkanäle 50 - 80 60
1.03 Auslaufbauwerke einschl. Rechen und Schützen (Bauwerke) 30 - 50 60

Außenanlage an kommunalen Gebäuden 30
1.04 Baracken, Behelfsbauten 20 - 40 -
1.05 Einlaufbauwerke einschl. Rechen und Schützen (Bauwerke) 30 - 50 50
1.06 Feuerwehrgerätehäuser (massiv) 40 - 80 65
1.07 Feuerwehrgerätehäuser (sonstige Bauweise) 20 - 40 -

Fahrradständer (offen) 10-12 12
1.08 Freibäder (bauliche Anlagen) 30 - 50 50

Friedhofswege 50
1.09 Garagen (massiv) 40 - 60 60
1.10 Garagen (sonstige Bauweise) hier Betonfertiggaragen 20 - 40 50

Garagen (Sonstige Bauweise) hier Stahlgaragen 20 - 40 20
Gartenhäuschen (Blockbohlenweise) 20

1.11 Gemeindezentren, Bürgerhäuser, Saalbauten, Vereins-, Jugendheime 40 - 80 70
1.12 Geschäftshäuser (auch gemischt genutzt mit Wohnungen) 50 - 80 80
1.13 Hallen (massiv) 40 - 60 -
1.14 Hallen (sonstige Bauweise)  20 - 40 -
1.15 Hallenbäder 40 - 70 55
1.16 Heime, Personal- und Schwestern-, Alten-, Kinder- 40 - 80 -
1.17 Hochwasserschutzanlagen (dauerhafte), z.B. Deiche 70 - 100 -
1.18 Industriegebäude, Werkstätten (mit und ohne Sozialtrakt) Bauhof 40 - 60 50
1.19 Kapellen, Kirchen 60 - 80 -
1.20 Kindergärten, Kindertagesstätten 40 - 80 60
1.21 Krankenhäuser 40 - 60 -
1.22 Krematorien 50 - 60 -
1.23 Lager (massiv) 40 - 60 -
1.24 Lager (sonstige Bauweise) 20 - 40 -
1.25 Leichenhallen, Trauerhallen 60 - 80 60
1.26 Parkhäuser, Tiefgaragen 30 - 50 -
1.27 Pumpenhäuser 20 - 50 50
1.28 Rettungswachen (massiv) 40 - 80 -
1.29 Rettungswachen (sonstige Bauweise) 20 - 40 -
1.30 Schleusen, Wehre (Stahl oder Beton) 40 - 50 -
1.31 Schleusen, Wehre (sonstige Bauweise) 20 - 30 -
1.32 Schulgebäude (massiv) 40 - 80 65
1.33 Schulgebäude (sonstige Bauweise) 20 - 40 50
1.34 Silobauten (Beton) 28 - 33 -
1.35 Silobauten (Kunststoff oder Stahl) 17 - 25 -
1.36 Sportanlagen (nur Sozialgebäude u.a. Funktionsgebäude) 40 - 60 50
1.37 Straßenabläufe einschl. Anschlusskanäle 50 - 80 60
1.38 Transformatoren- und Schalthäuser, Trafostationshäuser 20 - 50 -
1.39 Tunnel 70 - 80 -
1.40 Verwaltungsgebäude (massiv) 40 - 80 65
1.41 Verwaltungsgebäude (sonstige Bauweise) 20 - 40 -
1.42 Wassertürme 40- 50 -
1.43 Wohncontainer 10 - 20 10
1.44 Wohnhäuser (auch Mehrfamilienhäuser) 50 - 80 80

Wohnhäuser (auch Mehrfamilienhäuser) Altenwohnungen einschl. Hausmeister 70

2 Straßen, Wege, Plätze (Grundstückseinrichtungen)
2.01 Betonmauer, Ziegelmauer (Lärmschutzwand) 20 - 40 40
2.02 Brücken (Holzkonstruktion) 20 - 40 40
2.03 Brücken (Mauerwerk, Beton- oder Stahlkonstruktion, Verbundsystem) 50 - 100 80

Brunnen 20 20
Buswartehallen (wie überdachte Fahrradständer) 15 - 20 20
Fahrradständer (offen) 10-12 12

2.04 Gewässerausbau naturnah, offene  Gräben 20 - 50 40
2.05 Kompostdeponie, -plätze 10 - 25 -
2.06 Löschwasserteiche 20 - 40 40
2.07 Straßen- und Stadtmobiliar 10 - 30 30
2.08 Spielplätze, Bolzplätze, Dirtbikebahnen 10 - 15 15
2.09 Sportplätze (Rasen-, Kunstrasen- und Hartplätze) 20 - 25 25

Abschreibungstabelle für die Gemeinde Niederkrüchten
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2.10 Straßen (Anlieger-, Hauptverkehrsstraßen) Wege, Plätze, Parkflächen 30 - 60 60
2.101 Asphaltwirtschaftswege 30 - 60 50
2.11 Wege, Plätze, Parkflächen (in einfacher Bauart) 10 - 30 30

3 Technische Anlagen (Betriebsanlagen)
Abwasserbeseitigung

3.01 Abwasserhebe- und -reinigungsanlagen (maschinelle Einrichtungen) 10 - 33 16
Auslaufbauwerke einschl. Rechen und Schützen (Betriebsanlagen) 20 20

3.11 Druckrohrleitungen 20 - 40 -
Fernwirkstationen 12
Frequenzumrichter für Pumpen (Abwasser) 12

3.17

Mess- und Prüfgeräte (teilstationär; z. B. Messumformer incl. Höhenstandsmessung 
(Druck/Ultraschall/Radar) Abwasser); z. B.: Drucksonden, Durchflussmessgeräte, 
Füllstandsmesser, Messumformer, Ultraschallsensoren, Probenehmer (Bühler) 8 - 12 12
Modems (GSM, GPRS, UTM); s.Alarmgeber, Störmelder 5 - 15 5
Notstromversorgung für Störmeldeeinrichtungen (Zubehör) 5 - 15 5
Pumpen
- Tauchmotorpumpen, sonstige Pumpen 8 - 12 12
- Dauer- und Schneckenpumpen 15 - 20 20
sonstige Einrichtungen der kommunalen Entwässerung z. B. Schieber, Regel 
(3.129) 20 - 30 -
- Handschieber, manuell betrieben 25
- E-Schieber, elektrisch betrieben 20
- Sonstige Armaturen, Rückflussverhinderer 12
Feuchtebstimmerwaage PCE-MB 60C 12
- Zerkleinerer, Muffelofen, Rotorrechen Typ 6000 12

3.02 Alarmgeber, Alarmanlagen (Pausensignalanlage)   5 - 15 15
Elektronische Sirene 5-11 11

3.03 Aufzüge (mobil), Hublifte, Hebebühnen, Arbeitsbühnen 10 - 25 20
3.04 Bahnkörper, Gleisanlagen, Gleiseinrichtungen, Weichen  15 - 33 -
3.05 Baucontainer, Bürocontainer, Transportcontainer, Materialcontainer 10 - 20 20
3.06 Beleuchtungsanlagen 20 - 30 -
3.07 Beschallungsanlagen 5 - 15 15
3.08 Blockheizkraftwerke (Kraft-Wärmekopplungsanlagen) 10 - 20 -
3.09 Dampfkessel, Dampfmaschinen, Dampfturbinen, Dampfversorgungsleitungen 10 - 20 -
3.10 Druckluftanlagen, Kompressoren 5 - 15 15
3.12 Gasleitungen 40 - 45 -

Gerüst (mobil) ( s. 3.65 2. Auflage) 11 11

3.13
Heiß- und Kaltluftanlagen, Abzugsvorrichtungen, Ventilatoren, Klimaanlagen, 
Kälteanlage (Verflüssiger) 10 - 15 15

3.14 Heizkanäle 40 - 50 -
Hinweisstehlen (beleuchtet) 10

3.15 Kabelnetze (auch Rohre, Schächte) 20 - 25 -
3.16 Leitstellentechnik  5 - 15 -
3.17 Mess- und Prüfgeräte 8 - 12 12
3.18 Notstromaggregate, Stromgeneratoren, -umformer, Gleichrichter 15 - 20 -
3.19 Ozonmessstation, Umweltmessstation 8 - 12 -
3.20 Photovoltaikanlagen 20 - 25 -

Satelittenanlagen 15
3.21 Solaranlagen 10 - 15 -

Störmelder (GSM und GPRS) wie Alarmgeber 5 - 15 10
3.22 Stromverteileranlagen 10 - 15 -
3.23 Telekommunikationseinrichtungen, Betriebsfunkanlagen, Antennenmasten 10 - 15 15
3.24 Verkehrsrechner (Verkehrsleitsystem) 10 - 15 -
3.25 Videoanlagen, Überwachungsanlagen 5 - 15 -
3.26 Waschanlage, Waschstraße 5 - 15 -

3.27
Wasseraufbereitungsanlagen, Wasserenthärtungsanlagen, 
Wasserreinigungsanlagen 10 - 15 -
Winden (mobil), Dreibein-Lastwinde-Pumpenhebeanlage (s. 3.156) 11 12

3.28 Windkraftanlagen 15 - 20 -

4 Maschinen und Geräte, Betriebsausstattung
4.00 Maschinen und Geräte  (Anbauteile für Bauhoffahrzeuge) 5 - 20 12

Abfallbehälter und Hundetoiletten 10 - 12 10
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4.00a Atemschutzgerät, Maskendichtprüfgerät 8 - 12 12
Auffangwannen 8
Bänke aus Metall oder Kunststoff 20 - 25 25
Beckeneinstiegsleitern (Bäderbetrieb) 20 - 25 25

4.00b Bohrhammer, Bohrmaschine 5 - 8 8
4.00c Druckereimaschinen und ähnliches 13 - 15 -
4.00d Fahrkartenverkaufsautomat, Fahrkartenentwerter 8 - 12 -

Feuerlöschgeräte 8 8
Feuerwehr (Einsatzgeräte wie Spreitzer, Hydraulikspreitzer, Motorpumpe etc.) 12
Mini Hebekissen 20
Funkgeräte (s. Sprecheinrichtungen) 8 10
Wasserring-Monitor incl. Zubehör (FFW) 8
Bauhof Räumschild 12
Freischneider 7
Hartplatzpflegegeräte 5-7 7
Heckenscheren  s. Sägen aller Art (mobil) 8 8
Hochdruckreiniger 8 8
Hochleistungslüfter Feuwehr 10
Holzspalter 10 10
Leiter (fahrbar f. Bauhof; Aluminium-Saalleiter f. Bürgerhaus) 18 18
Mäher, Seitenschlegelmäher 9 9

4.00e medizinisch-technische Geräte 8 - 10 -
Mess- und Prüfgeräte (mobil) 10
Motorsensen / Motortrimmer 8

4.00f Parkscheinautomat 8 - 12 -
Persönliche Schutzausrüstung (PSA) Abwasser
- Selbstretter, Sauerstoffretter, Gaswarngerät 10
- Auffanggurte, Rettungsgurte, Schwimmwesten, Halteseile 8
Rasenmäher (s. Mäher) 9
Sägen aller Art (mobil), Kettensägen 8 8
Schachtdeckelheber (mobil) 12

4.147 Sportgeräte (Fitness-u. Turngeräte) 10-15 15
4.00g Spielgeräte (Wippe, Rutsche, Schaukel, Klettergeräte usw.) 8 - 10 10

Sonnensegel 6
Staubsauger (Nass-/Trocken) s. 7.45 der Liste 2. Auflage 7 7
Stromerzeuger (mobil) 8
Reinigungsmaschinen (fahrbar) s. 7.42 9 9
Kehrmaschine (Agria Compact Kombigerät) 8-10 10
Transportwägelchen, -karren 5

5 Büro- und Geschäftsausstattung 
Anzeigetafel (elektronisch) 15 10
Bällebad (Kita) 5 5
Bühnenausstattung 15 - 20 20

5.00 Büro- und Geschäftsausstattung 3 - 20 20
5.00a Büromaschinen, Flipcharts, Software 5 - 10 10
5.00b Büromöbel 10 - 20 20
5.00c Computer und Zubehör, Switch 3 - 5 5

Computer, Laptop und Zubehör außerhalb Festwert, Micro Tower f. Hauptschule 3 - 5 5
Computerspezialzubehör (z. B. Klasse Mobil X 10) 10
Netzwerkverteiler, Hubs, Router, Switches 5
Lizenzen 5
Digitalkamera 7 7
Faxgeräte 6-7 7
Frankiermaschine 8 8
Fernseher 7-10 7
Fernsprechnebenstellenanlage (ISDN-Anlage) 15 15
Spielteppichböden 10
KiTa Ausstattung (Möbel, Garderoben etc.) 10 - 20 20
Kuschelecke m. Rückenpolster 10
Kinderkrippenwagen Childhome 4-Sitzer 5
Anfertigung Treppe für Wickeltisch 20
Kita Ausstattung (Spielgeräte etc.) Labyrinth (4 Würfel, Rutschbrett, 2 Stäbe) 5
Kücheneinrichtung 10 - 15 15
Küchengeräte u.a. Geschirrspüler, Kühl/Gefrierschrank 10 10
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Laubsauger/Laubbläser (s. 5.42 2. Auflage) 5 5
LED Beleuchtungssystem (Handscheinwerfer) 12 12
Leinwand 8 - 10 10
Magnettafel / Magnetwand 8 8
Navigation (TomTom) 5 5
Rettungspuppe 4-8 8
Schreibmaschinen 9 9
Schutzausrüstung (Schnittschutzhosen, Visier, etc) 3-4 3
Server 5 5
Programmier-/Servicekoffer (Hardware) 5 5
Sprecheinrichtungen/Funkgeräte 5 - 10 10
Verstärker 7
Datenvideoprojektor 8 8
Beamer 7-8 8
Waschmaschine (7.56) / Kühlschrank 10 10
Wärmebildkamara 7 7

5.00d Werkstatteinrichtungen 10 - 15 15
sonstige Spezialausstattungsgegenstände 5
Schmutzfangmatten 5
Defibrilator (Freibad) 7 7
Trennleinen für Schwimmbäder 5 5

5.93 Zeiterfassungsgeräte 8-10 10

6 Fahrzeuge
6.01 Anhänger, Auflieger 10 - 15 15
6.02 Bagger, sonstige Baufahrzeuge 8 - 12 12
6.03 Fahrräder 4 - 8 8
6.04 Fäkalienwagen, Hochdruckspülwagen u.ä. 8 - 10 -
6.05 Feuerwehrfahrzeuge, Feuerlöschfahrzeuge, Kraftfahrdrehleiter, Löschboot 15 - 20 25
6.06 Hubwagen, Gerätewagen 6 - 10 10
6.07 Kleintransporter, Mannschaftstransportfahrzeuge 6 - 10 10
6.07a Kleintransporter, Mannschaftstransportfahrzeuge für die Feuerwehr 6 - 10 20

6.08 Krankentransportwagen, -fahrzeuge, Notarzteinsatzwagen, Rettungstransportwagen 6 - 8 -
6.09 Lastkraftwagen, Sattelschlepper, Wechselaufbauten u. ä. 8 - 12 12
6.10 Lokomotiven, Waggons, Gelenkwagen-Waggons, Kesselwagen 25 - 30 -
6.11 Motorräder, Motorroller 6 - 10 -
6.12 Müllentsorgungsfahrzeuge 6 - 10 -
6.13 Omnibusse 6 - 10 -
6.14 Personenkraftwagen, Wohnwagen, Sprinter 6 - 10 10
6.15 Rettungsboot 8 - 12 -
6.16 Traktoren 8 - 12 12

Kunstgegenstände Kulturdenkmäler 0
Buswartehallen/-häuschen 20
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Bestätigungsvermerk

Anlage 5 zum Prüfungsbericht 10/2015





Anlage 5 zum Bericht 10/2015

Rechnungsprüfungsamt des Kreises Viersen

Bestätigungsvermerk der Rechnungsprüfung:

Der Jahresabschluss der Gemeinde Niederkrüchten für das Haushaltsjahr vom
01. Januar bis 31. Dezember 2014, bestehend aus der Ergebnisrechnung, der
Finanzrechnung und den Teilrechnungen sowie der Bilanz und dem Anhang wur-
de nach § 101 i.V.m. § 95 GO NRW unter Einbeziehung der Buchführung, der
Inventur, des Inventars, der Übersicht über örtlich festgelegte Nutzungsdauern
der Vermögensgegenstände und des Lageberichts geprüft. In die Prüfung sind
die haushaltsrechtlichen Vorschriften, die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr
2014 sowie sie ergänzende Regelungen von örtlichen Satzungen und sonstigen
ortsrechtlichen Bestimmungen einbezogen worden. Die Prüfung wurde so geplant
und durchgeführt, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung
des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßi-
ger Buchführung und durch den Lagebericht zu vermittelnden Bildes der Vermö-
gens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde Niederkrüchten wesent-
lich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden konnten. Bei der
Festlegung der Prüfungshandlungen sind die Kenntnisse über die Tätigkeit und
über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Gemeinde Niederkrüchten so-
wie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt worden. Im Rahmen
der Prüfung wurden die Nachweise und Unterlagen für die Angaben in Buchfüh-
rung, Inventar, Übersicht über örtlich festgelegte Nutzungsdauern der Vermö-
gensgegenstände, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis
von Stichproben beurteilt. Die Prüfung hat die Beurteilung der angewandten Bi-
lanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen des Bürgermeisters
der Gemeinde Niederkrüchten sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des
Jahresabschlusses und des Lageberichtes umfasst.

Die Prüfung hat zu keinen Beanstandungen geführt.

Nach den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen entspricht der Jahresab-
schluss den gesetzlichen Vorschriften sowie den ergänzenden Bestimmungen der
örtlichen Satzungen und sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen. Der Jahresab-
schluss vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchfüh-
rung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-,
Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde Niederkrüchten. Der Lagebe-
richt steht in Einklang mit dem Jahresabschluss und vermittelt insgesamt ein zu-
treffendes Bild von der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Ge-
meinde Niederkrüchten. In diesem Bericht werden die Chancen und Risiken der
zukünftigen wirtschaftlichen Entwicklung der Gemeinde Niederkrüchten zutref-
fend dargestellt.

Viersen, den 08.08.2016

Der Leiter des Rechnungsprüfungsamtes
des Kreises V i e r s e n

L e n z e n



Bestätigungsvermerk der Rechnungsprüfung: 

 
 

Der Jahresabschluss der Gemeinde Niederkrüchten für das Haushaltsjahr vom 
01. Januar bis 31. Dezember 2014, bestehend aus der Ergebnisrechnung, der 
Finanzrechnung und den Teilrechnungen sowie der Bilanz und dem Anhang 

wurde nach § 101 i.V.m. § 95 GO NRW unter Einbeziehung der Buchführung, der 
Inventur, des Inventars, der Übersicht über örtlich festgelegte Nutzungsdauern 

der Vermögensgegenstände und des Lageberichts geprüft. In die Prüfung sind 
die haushaltsrechtlichen Vorschriften, die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 
2014 sowie sie ergänzende Regelungen von örtlichen Satzungen und sonstigen 

ortsrechtlichen Bestimmungen einbezogen worden. Die Prüfung wurde so geplant 
und durchgeführt, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung 

des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze 
ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht zu vermittelnden 
Bildes der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde 

Niederkrüchten wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt 
werden konnten. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen sind die Kenntnisse 

über die Tätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der 
Gemeinde Niederkrüchten sowie die Erwartungen über mögliche Fehler 

berücksichtigt worden. Im Rahmen der Prüfung wurden die Nachweise und 
Unterlagen für die Angaben in Buchführung, Inventar, Übersicht über örtlich 
festgelegte Nutzungsdauern der Vermögensgegenstände, Jahresabschluss und 

Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung hat 
die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen 

Einschätzungen des Bürgermeisters der Gemeinde Niederkrüchten sowie die 
Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes 
umfasst. 

 
Die Prüfung hat zu keinen Beanstandungen geführt. 

 
Nach den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen entspricht der 
Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften sowie den ergänzenden 

Bestimmungen der örtlichen Satzungen und sonstigen ortsrechtlichen 
Bestimmungen. Der Jahresabschluss vermittelt unter Beachtung der Grundsätze 

ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen 
entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der 
Gemeinde Niederkrüchten. Der Lagebericht steht in Einklang mit dem 

Jahresabschluss und vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der 
Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde Niederkrüchten. 

In diesem Bericht werden die Chancen und Risiken der zukünftigen 
wirtschaftlichen Entwicklung der Gemeinde Niederkrüchten zutreffend dargestellt. 

 

Niederkrüchten, den 08.09.2016 
 

 

 
 

Der Vorsitzende  
des Rechnungsprüfungsausschusses 
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Gemeinde Niederkrüchten Niederkrüchten, den 20.09.2016 
Der Bürgermeister 
Zentrale Dienste, Kultur und Tourismus 
Aktenzeichen: 10 50 
 

Vorlagen-Nr.  476-2014/2020 

Sachbearbeiter: Frank Kriegers/Hermann-Josef Bonus 

öffentlich 

 

Beratungsweg 

Haupt- und Finanzausschuss 13.09.2016  

Rat der Gemeinde Niederkrüchten 27.09.2016  

 

 

Digitale Rats- und Ausschussarbeit, Beschaffung notwendiges Equipment 

 

Sachverhalt: 

Im Rahmen der politischen Beratung wurde der Wunsch geäußert, von einer herkömmlichen 

Papier basierenden Versendeart der Rats- und Ausschussunterlagen auf eine digitale Verfah-

rensweise umzustellen. Hierzu ist vorgesehen, die vom Kommunalen Rechenzentrum vorge-

schlagene Hardware in Form von Apple iPads im Zusammenhang mit dem bereits modernisier-

ten Sitzungsdienstverfahren unter Anwendung einer speziellen App allen Ratsmitgliedern zur 

Verfügung zu stellen. Über das neu eingesetzte Sitzungsdienstverfahren werden beim Einstel-

len aktueller Unterlagen sowohl die Ratsmitglieder als auch alle sachkundigen Bürger über eine 

automatisierte E-Mail benachrichtigt. Alle Beteiligten können jederzeit über das vorhandene 

Login im Sitzungsdienstverfahren sämtliche Unterlagen lesen. Die Besitzer eines iPads haben 

zusätzlich über eine App die Möglichkeit, mit einer intuitiv bedienbaren Oberfläche die Sit-

zungsunterlagen einzusehen. Auch zeigt das App-Symbol die Anzahl der neuen Dokumente per 

Push-Nachricht. Es besteht die Möglichkeit, zu zoomen, zu drucken, zu drehen und innerhalb 

der digitalen Dokumente zu blättern. Neben einem Inhaltsverzeichnis, einer Suchfunktion und 

Miniaturansicht wird es über die App auch die Möglichkeit geben, individuelle Markierungen und 

Notizen im Dokument vorzunehmen. Die Unterstützung der App auf Android- und Windows-

Endgeräten ist grundsätzlich möglich, jedoch im Einzelfall vom Alter und Versionsstand der Ge-

räte abhängig. Detaillierte Informationen sind der Anlage „Systemvoraussetzungen/Mobile 

Gremienarbeit“ zu entnehmen.  
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Bei der Versendung der Ratsunterlagen auf Papierbasis entstehen derzeit jährliche Gesamtkos-

ten in Höhe von ca. 17.346,49 EUR. Die Anschaffung und Installation von erforderlichen iPads 

inkl. der dazugehörigen Software zur Realisierung einer verlässlichen digitalen Lösung erfordert 

eine Anfangsinvestition in Höhe von 26.177,55 EUR. Eine Amortisation der Beschaffungskosten 

würde sich folglich nach ca. 1 ½ Jahren ergeben. Aufgrund der raschen technischen Entwick-

lung kann von einer 3 bis 4-jährigen Nutzungsdauer der Geräte ausgegangen werden. Eine 

Gegenüberstellung der bisher anfallenden Kosten mit den zukünftig zu erwartenden Kosten im 

Rahmen der Einführung einer zukunftsorientierten digitalen Lösung ist den beigefügten Über-

sichten zu entnehmen. 

 

Das Kommunale Rechenzentrum empfiehlt im Standard ein Apple iPad Air 2 mit 64 Gigabyte 

(GB) und WLAN-Unterstützung (Wifi). Seitens der Verwaltung wird darüber hinaus ein Smart 

Cover zum Displayschutz mit Aufstellmöglichkeit beschafft. Bei Aushändigung des iPads ist 

vom Ratsmitglied die als Entwurf beigefügte Anlage „Vertrag zur Überlassung von Arbeitsmitteln 

zur digitalen Ratsarbeit“ zu unterschreiben. Sofern von den Nutzern der iPads ein höherwerti-

ges Geräte-Modell gewünscht wird, kann dies vor der Anschaffung kommuniziert werden. Die 

dafür anfallenden Mehrkosten sind von den jeweiligen Nutzern zu tragen. 

 

Im Bereich des Rathauses Elmpt wird zur vollumfänglichen Nutzung ein entsprechendes 

WLAN-Netz zur Verfügung gestellt. Außerhalb des Rathauses bedarf es zur Nutzung des iPads 

sowie des Sitzungsdienstverfahrens einer Internetverbindung. Nach Abschluss des Umstel-

lungsverfahrens auf die digitale Ratsarbeit kann in Einzelfällen für eine Übergangszeit die Zu-

stellung von Rats- und Ausschussunterlagen in Papierform erfolgen.  

 

Das zuvor beschriebene Verfahren der digitalen Versendung von Sitzungsunterlagen hat sich 

bereits in anderen Kommunen als sehr zuverlässig und praktikabel erwiesen.  

 

Die geplante Umstellung der Rats- und Ausschussarbeit auf ein digitales Verfahren erscheint 

nicht nur zweckmäßig und wünschenswert, sondern wäre auch unter wirtschaftlichen Gesichts-

punkten angebracht. 

 

 

Beschlussvorschlag: 

Der Rat beschließt die Einführung der digitalen Rats- und Ausschussarbeit. Hierzu wird die 

Verwaltung beauftragt und ermächtigt, auf der Grundlage der vorgenannten Darstellung die 

notwendigen Beschaffungen vorzunehmen sowie die technischen und organisatorischen Maß-

nahmen umzusetzen.  
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Anlage(n): 

1. Übersicht über Kosten der Rats- und Ausschussarbeit auf Papierbasis 
2. Aufstellung über Anschaffungskosten Apple iPads für die digitale Rats- und Ausschussarbeit 
3. Entwurf "Vertrag zur Überlassung von Arbeitsmitteln zur digitalen Ratsarbeit" 
4. Übersicht „Systemvoraussetzungen/Mobile Gremienarbeit“ 
 

 

gez. Wassong 

Finanzielle Auswirkungen: Ja ☒ Nein ☐ 

Es stehen Mittel zur Verfügung: Ja ☒ Nein ☐ 

PSP-Element bzw. Kostenstelle/ Sachkon-
to: 

7.000298 
                                   / 

Kosten der Maßnahme in Euro 26.177,55 

Einsparungen in Euro Ca. 17.000,00 

Erläuterungen:  

Rechtsgrundlage: 
gesetzliche 
Grundlage 

☐ 
vertragliche 

Verpflichtung 
☐ 

Freiwillige Selbstver-
waltungs-

angelegenheit 
☒ 



SystemvoraussetzungenlnnobiteGremienarbeit ST E R N t'

|RICH & BürgerApp - openR|CH

Betriebssysteme

Apple-Clients

anRlCH

Betriebssysteme

Android-Clients

winRlCH

Betiebssysteme

ios 8 ff

iPad 3 ff

iPad mini 2 ff
16 GB Speicher

Kein Adobe Acrobat oder ähnliche Apps zum öffnen und Bearbeiten von
PDF-Dokumenten nötig

lnternetzugang (WLAN / DSL)

Dokumente sollten nur im WLAN geladen werden.

Eine slM-Karte für eine permanente lnternetverbindung ist nicht erforderlich.

Android 4.1 ff

Tablet

min. 1024 MB RAM, empfohlen 2048 MB

16 GB Speicher

Kein Adobe Acrobat oder ähnliche Apps zum öffnen und Bearbeiten von

PDF-Dokumenten nötig

lnternetzugang (WLAN / DSL)

Dokumente sollten nur im WLAN geladen werden.

Eine slM-Karte für eine permanente lnternetverbindung ist nicht erforderlich.

Windows 7 /8 /tO
Windows RT wird nicht unterstützt

Notebook / PC

1024 x 7 68 Bi ldschirmaufl ösu ng

1 GB verfügbarer Festplattenspeicher

Microsoft .NET Framework 4 ff
Microsoft Visual C++ Redistributable Package (x86)

Microsoft SQL Server Compact 3.5

Kein Adobe Acrobat oder ähnliche Programme zum öffnen und Bearbeiten von
PDF-Dokumenten nötig

lnternetzugang (über LAN, WLAN / DSL)

Eine slM-Karte oder ein usB-UMTS-stick für eine permanente lnternewerbindung

sind nicht erforderlich.

Windows-Clients

Die Systeme iRICH, anR|CH und winRlCH können parallel betrieben werden.

- Alle Systeme erhalten die lnhalte aus dem SD.NET RIM 4, das als Datenplattform dient.

Y
I

S Anderungen vorbehalten.
: STERNBERG Kerkmannstraße I Te .: +49 ß)521 9770A-A info@sternberg24.de
f Soft*are GmbH & Co. KG 33729 Bielefe d Faxr +49 (0)521 97 /aa-gg www.sjtzungsdtenst.net
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Vertrag zur Uberlassung von Arbeitsmitteln zur
digitalen Ratsarbeit

Zwischen der Gemeinde Niederkrüchten, vertreten durch Herrn Bürgermeister Karl-Heinz
Wassong,

und

dem Ratsmitglied

wird folgende Vereinbarung getroffen

s1

Die Gemeinde Niederkrüchten stellt dem Ratsmitglied das im Folgenden näher bezeichnete

Arbeitsm itt el zur Verfüg u n g :

Das Arbeitsmittel soll dem Ratsmitglied die Möglichkeit geben, während der Sitzungen und

von zu Hause aus das Ratsinformationssystem der Gemeinde Niederkrüchten zu nutzen. lm
Gegenzug verzichtet das Ratsmitglied auf die Bereitstellung von Sitzungsunterlagen in
Papierform.

s2

Das Arbeitsmittel ist vom Ratsmitglied ausschließlich im Rahmen seines Mandats für die

Gemeinde Niederkrüchten zu benutzen.

s3

Das Ratsmitglied hat dafür Sorge zu tragen, dass Schäden, die am Gerät auftreten, der

Gemeinde Niederkrüchten gemeldet werden.

s4

Schäden, die auf unsachgemäßen und grobfahrlässigen Gebrauch zurückzuführen sind,

werden auf Kosten des Ratsmitgliedes beseitigt.

s5

Das Ratsmitglied ist nicht berechtigt, das Arbeitsmittel Dritten zu überlassen oder diesen

dazu Zugang zu gewähren.



s6

Endet das Ratsmandat, hat das Ratsmitglied das Arbeitsmittel unaufgefordert
zurückzugeben. Auf dem Gerät vorhandene Daten werden bei Rückgabe ohne Einsicht und
Kontrolle unwiderruflich gelöscht. Auch während des Bestandes des Mandats hat das
Ratsmitglied einer Rückgabeaufforderung durch die Gemeinde Niederkrüchten unverzüglich
Folge zu leisten. Ein Zurückhaltungsrecht steht dem Ratsmitglied nicht zu. Mehrkosten zu

höherwertigen Gerätemodellen können bei der Rückgabe des Arbeitsmittels nicht
berücksichtigt werden.

s7

Anderungen und Ergänzungen bedürfen der Schriftform. Ein Verzicht auf die Schriftform ist

nur wirksam, wenn er schriftlich vereinbart wird. Ergänzend zu dieser Vereinbarung gelten

die allgemeinen gesetzlichen Bestimmungen. Sollte eine Klausel dieses Vertrages

unwirksam sein, so hat dies nicht die Unwirksamkeit des gesamten Vertrages zur Folge.

Niederkrüchten, 2016

Der Bürgermeister

Name
Ratsmitglied

Wassong
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Gemeinde Niederkrüchten Niederkrüchten, den 16.09.2016 
Der Bürgermeister 
Finanzmanagement und Liegenschaften 
Aktenzeichen: 10 20 00 
 

Vorlagen-Nr.  504-2014/2020 

Sachbearbeiter: Britta Baier 

öffentlich 

 

Beratungsweg 

Rat der Gemeinde Niederkrüchten 27.09.2016  

 

 

Zuständigkeiten nach den Vorschriften der Gemeindeordnung 

 

Sachverhalt: 

Bisher wurden alle gemeindlichen Grundstücksangelegenheiten durch den Ausschuss für Wirt-

schaftsförderung, Fremdenverkehr, Forst- und Liegenschaft sowie letztlich durch den Rat der 

Gemeinde Niederkrüchten beraten bzw. beschlossen. Nach der derzeit gültigen Fassung der 

Gemeindeordnung ist die Zuständigkeit des Rates für diese Angelegenheiten nicht mehr 

rechtsverbindlich vorgeschrieben. Insofern ist im Rahmen der Überlegungen zur Erzielung eines 

effizienteren Verwaltungshandelns vorgesehen, die bisher praktizierte Verfahrensweise zu än-

dern. Zukünftig sollen daher folgende Geschäfte der laufenden Verwaltung nicht mehr im Aus-

schuss beraten werden: 

 

 Abschluss eines Pachtvertrages über ein gemeindeeigenes Grundstück mit einer Pri-

vatperson bis zu einer Jahrespacht in Höhe von 6.000,00 € (500,00 € monatlich). 

Hiervon ausgenommen sind Jagdpachtverträge und generelle Entscheidungen zur 

Höhe des Pachtzinses für Landpachtverträge. 

 Erwerb und Veräußerung von Teilflächen/Grundstücken zu den üblichen Preisen (gül-

tige Richtpreise laut Informationssystem der Gutachterausschüsse für Grundstücks-

werte in NRW mit Grundstücksmarktberichten in der Gemeinde Niederkrüchten) zu-

züglich max.10 vom Hundert Preiszuschlag, solange es sich hierbei um ein einfaches 

Geschäft der laufenden Verwaltung handelt (so z. B. Straßen- oder Wirtschaftswege-

einmündungsbereiche, die kein vorgeschaltetes planungsrechtliches Verfahren hatten, 

bzw. Verträge, in denen es z. B. um „Arrondierungen“ geht).  
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 Abschluss aller Grundstücksverträge, die notwendig sind, um ein planungsrechtliches 

- bereits durch den Rat genehmigtes - Vorhaben verwirklichen zu können, wenn der 

Grundstückserwerb bzw. Verkauf/Tausch zu den Richtwerten/üblichen Preisen zuzüg-

lich max. 10 vom Hundert Preiszuschlag (Grundstücksnettopreis) erfolgen kann.  

 

Nach wie vor im Ausschuss verhandelt werden: 

 

 Grundstücksverkäufe in Einzelfällen, über die kein Grundsatzbeschluss im Rat gefasst 

wurde  

 Verträge über Flächen innerhalb von Landschafts- bzw. Naturschutzgebieten 

 Liegenschaftsangelegenheiten, die ansonsten von erheblicher  Bedeutung sind 

 

Dem Ausschuss wird in halbjährlichen Abständen über die im Vorhalbjahr abgeschlossenen 

Verträge Bericht erstattet. 

 

 

Beschlussvorschlag: 

Der Rat nimmt die vom Bürgermeister vorgesehene Verfahrensweise in Bezug auf Grund-

stücksangelegenheiten zustimmend zur Kenntnis. 

 
 

 

 

 

Wassong 
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